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1 Auftrag und Aufgabenstel lung 


Der Kreis Steinfurt plant den Neubau der K 76n, Westliche Entlastungsstraße Steinfurt, 


im Ortsteil Burgsteinfurt. Sie stellt eine Verbindung zwischen der B 54, Ochtruper Straße 


und der K 76, Leerer Straße, her.  


 


Im nördlichen Abschnitt kann die vorhandene Dieselstraße für den Straßenzug genutzt 


werden. Der südliche Abschnitt wird in der Verlängerung der Dieselstraße mit einer Län-


ge L= ca. 1,680 km neu gebaut. Der Anschluss an die K 76, Leerer Straße, erfolgt durch 


einen Kreisverkehr an der Einmündung Lindesaystraße.  


 


In der Mitte der Neubaustrecke wird über einen weiteren Kreisverkehr die Anbindung der 


Fachhochschule Steinfurt an das überörtliche Straßennetz hergestellt. Damit erhält die 


Fachhochschule die erforderliche zweipolige Erschließung.  


 


Im Weiteren wird die Hachstiege an die K 76n angeschlossen.  


 


Die K 76 n erhält eine zweispurige Fahrbahn mit einer Breite B= 6,50 m und einen orts-


seitig geführten Radweg mit einer Breite B= 2,50 m. 


 


Es bestehen folgende Planungsziele: 


− Direkte Anbindung der Fachhochschule an das überörtliche Straßennetz und zwei-


polige Erschließung des Standortes; 


− Verkehrsentlastung des inneren Ringes in Burgsteinfurt; 


− Verkehrsentlastung sensibler Wohnbereichsstraßen (z. B. Stegerwaldstraße und 


Flögemannsesch); 


− Indirekte Erschließung zukünftiger Bauflächen gemäß FNP im westlichen Ortsrand; 


− Anschluss des Gewerbegebietes Sonnenschein nach Süden an das klassifizierte 


Straßennetz. 


 


Das Verkehrsgutachten (PLANUNGSBÜRO HAHM, Juli 2011) begründet die Netzkonfigurati-


on und belegt die Verkehrswirksamkeit der Maßnahme. 


 


Die Stadt Steinfurt plant den Neubau eines Wirtschaftsweges (Gemeindestraße im Au-


ßenbereich) im Bereich des vorhandeneren unbefestigten Wirtschaftsweges Biecker.  Die 
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Maßnahme dient der Aufrechterhaltung und verbesserten Erschließung des westlichen 


Außenbereiches der Bauernschaft Veltrup. 


 


In einer Umweltverträglichkeitsstudie (Schmelzer, 2010) wurde für das gesamte Gebiet 


westlich des Stadtteils Burgsteinfurt eine Raumanalyse aller Schutzgüter durchgeführt 


und ein konfliktarmer Korridor ermittelt. In einer Wirkanalyse wurden Bereiche mit dem 


geringsten Raumwiderstand für die Lage einer „Westlichen Entlastungsstraße Steinfurt“ 


herausgearbeitet.  


 


Zur Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Bestimmungen wird der vorliegende Fach-


beitrag Artenschutz erstellt. Insbesondere Erfordernisse zur Vermeidung von Eingriffen in 


die kopfstarken Flugstraßen von Zwerg- und Breitflügelfledermaus wurden bereits bei der 


Festlegung des Streckenverlaufs und der Ausgestaltung des Bauentwurfs berücksichtigt. 


Die erforderlichen Artenschutzmaßnahmen werden in den Landschaftspflegerischen Be-


gleitplan (LBP) übernommen und in den Maßnahmenblättern erläutert (s. Unterlage 


9.2.2).  


 


Als Grundlage für die Beurteilung artenschutzrechtlicher Eingriffe wurden umfangreiche 


Kartierungen durchgeführt. Die Kartierungen umfassten systematische Erfassungen von 


Fledermäusen, Vögeln und Amphibien in den Jahren 2008 und 2011. Weiterhin fanden 


floristische Kartierungen an ausgewählten Standorten in den Jahren 2008 und 2011 statt. 


Im Fachbeitrag Artenschutz wird insbesondere auf Bestand, Konflikte mit artenschutz-


rechtlich relevanten Arten eingegangen. Es werden erforderliche Maßnahmen zur Erhal-


tung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (CEF-Maßnahmen) 


erläutert. Eingriffe in die Lebensräume nicht planungsrelevanter Arten werden im Land-


schaftspflegerischen Begleitplan berücksichtigt. Wichtige Inhalte der landschaftsökologi-


schen Untersuchungen wurden in den artenschutzrechtlichen Beitrag übernommen, auf 


eine Übernahme der Einzelgutachten in die Planfeststellungsunterlagen wird daher ver-


zichtet.  


 


Der Untersuchungsraum befindet auf dem Gebiet der Stadt Steinfurt, Ortsteil Burgstein-


furt im Südwesten des Kreises Steinfurt zwischen ehemaligem Bahndamm („Radweg“) im 


Norden und Leerer Straße (K 76) im Süden. Der Untersuchungsraum erstreckt sich 


ca. 100 bis 500 m beidseits der geplanten Entlastungsstraße. Zusätzlich wurden insbe-


sondere Gehölzbereiche für vertiefende faunistische Untersuchungen in das Untersu-
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chungsgebiet aufgenommen. Insgesamt besitzt der Untersuchungsraum eine Größe von 


ca. 59,3 ha (s. Abbildung 1).  


 


 
  Abbildung 1: Untersuchungsraum 


 


In dem vorliegenden Fachbeitrag Artenschutz sind alle wesentlichen Inhalte der im Rah-


men des Vorhabens erstellten Sondergutachten der Artengruppen Avifauna, Fledermäu-


se, Amphibien und Flora zusammenfassend dargestellt.  
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2 Methodik des Fachbeitrags Artenschutz 


2.1 Berücksichtigte Arten und Aufbau des Fachbeitra ges Artenschutz 


Die Bearbeitung des Fachbeitrages Artenschutz erfolgt entsprechend der fachlichen und 


rechtlichen Vorgaben der Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschrif-


ten zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) und 2009/147/EG (V-RL) 


zum Artenschutz bei Planungs- und Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz, MUNLV, 


NRW, 2010 und Planungsleitfaden Artenschutz, LANDESBETRIEB STRAßENBAU NRW, April 


2011). Weiterhin wird der Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ für die 


Berücksichtigung artenschutzrechtlich erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen 


(MKULNV, 2013) angewendet. Nach Vorgaben der „Richtlinien für die landschaftspflege-


rische Begleitplanung im Straßenbau“ (BVBS, 2011). 


 


Die besonders und streng geschützten Arten sind in folgenden Richtlinien und Verord-


nungen aufgelistet: 


- Anhang IV der FFH-Richtlinie, 


- Anhang I und Art. 4 (2) der Vogelschutzrichtlinie, 


- Rote Liste NRW und Koloniebrüter, 


- Anhang A der EU-Artenschutzverordnung und 


- Anlage 1, Spalte 3 der Bundesartensschutzverordnung. 


 


Artenschutzbelange müssen bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulas-


sungsverfahren nach einem bundesweit einheitlichen Vorgehen berücksichtigt werden. In 


dem FIS (Fachinformationssystem) LANUV werden alle Arten ausführlich vorgestellt, die 


bei einer artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 und § 15 Abs. 5 BNatSchG im Sinne 


einer Art-für-Art-Betrachtung einzeln zu bearbeiten sind („Planungsrelevante Arten“). Die 


übrigen in Nordrhein-Westfalen vorkommenden europäischen Arten, die nicht zur Gruppe 


der planungsrelevanten Arten gehören, werden grundsätzlich nicht näher betrachtet. Bei 


diesen Arten kann im Regelfall davon ausgegangen werden, dass wegen ihrer Anpas-


sungsfähigkeit und des landesweit günstigen Erhaltungszustandes (z.B. „Allerweltsarten“) 


bei vorhabenbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen die Zugriffsverbote verstoßen 


wird.  


 


Der Aufbau des Fachbeitrages Artenschutz umfasst folgende Arbeitsschritte (Bewer-


tungsmaßstäbe und rechtliche Grundlagen s. Kap. 2.2):  







Kreis Steinfurt, Straßenbauamt Neubau der K 76n, Westliche Entlastungsstraße Steinfurt
Fachbeitrag Artenschutz


 


 Seite 13 von 161 


  
 
(1) Vorprüfung (Stufe I gemäß VV-Artenschutz)  


- Ermittlung der im Untersuchungsraum vorkommenden und zu berücksichtigenden 


Arten durch Auswertung vorhandener Untersuchungen und Unterlagen, Angaben 


Dritter und sonstiger Quellen. Der Untersuchungsraum umfasst den Vorhabens-


bereich unter Berücksichtigung potenzieller Wirkreichweiten sowie relevanter 


Funktionsbeziehungen zum Umfeld.  


- Auflistung der nachgewiesenen Artenvorkommen. Die Bewertung des potenziellen 


Vorkommens weiterer Arten erfolgte auf Basis der Angaben des LANUV NRW 


zum Vorkommen planungsrelevanter Arten in NRW (http://www.naturschutz-


fachinformationssysteme-nrw.de) sowie sonstiger vorliegender Verbreitungskarten 


für Nordrhein-Westfalen. Die Auswahl der Arten wird dann durch die lokale oder 


regionale Verbreitung sowie die Lebensraumansprüche der einzelnen Arten unter 


Berücksichtigung der im Vorhabensbereich und Umfeld vorkommenden Biotopty-


pen und Standortverhältnisse weiter differenziert.  


- Bewertung der Datenlage im Hinblick auf die Möglichkeit einer fachgerechten Ab-


arbeitung der Artenschutzaspekte.  


- Auswahl detailliert zu prüfender Arten.  


- Prüfung, welche vorhabensbezogenen Wirkfaktoren relevant sein können.  


 


(2) Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände (Stufe II gemäß VV-Artenschutz)  


- Artspezifische Bewertung der Vorkommen und Konfliktanalyse.  


- Bewertung bereits vorgesehener und ggf. Konzeption weiterer Vermeidungsmaß-


nahmen.  


- Artspezifische Prüfung der Verbotstatbestände unter Berücksichtigung vorgese-


hener Maßnahmen.  


 
(3) Fachliche Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen (Stufe III gemäß VV-Artenschutz)  


Sofern die Prüfung ergibt, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 


(§ 44 Abs. 1 BNatSchG) erfüllt werden, ist als dritter Schritt das Ausnahmeverfahren 


(§ 45 Abs. 7 BNatSchG) zu durchlaufen. Für diese Prüfung, ob die Voraussetzungen für 


die Erteilung einer Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten erfüllt sind, sind 


folgende Bearbeitungsschritte durchzuführen:  


 


- Darlegung der zwingenden Gründe des überwiegend öffentlichen Interesses, ein-


schließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art.  
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- Prüfung, ob anderweitige zumutbare Lösungen, unter Berücksichtigung des Ver-


hältnismäßigkeitsgrundsatzes, existieren.  


- Prüfung, ob sich der Erhaltungszustand der Population der betroffenen Art, trotz 


der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben, ggf. unter Berücksichtigung kom-


pensatorischer Maßnahmen, (nicht) verschlechtert.  


 


Im Rahmen der vorliegenden Bearbeitung ist ein Ausnahmeverfahren nicht erforderlich 


und entsprechend nicht Gegenstand des Fachbeitrages Artenschutz.  


 


2.2 Rechtliche Grundlagen  


Bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren müssen die Ar-


tenschutzbelange entsprechend den europäischen Bestimmungen geprüft werden. Auf 


diese Weise stellt der gesetzliche Artenschutz einen zentralen Beitrag zur Sicherung der 


Artenvielfalt dar. Bei einer artenschutzrechtlichen Prüfung sind unterschiedliche Schutz-


kategorien nach nationalem und internationalem Recht zu beachten: 


- besonders geschützte Arten 


- streng geschützte Arten 


- europäische Vogelarten 


 


Zur Berücksichtigung der besonders und streng geschützten Arten bei Eingriffsplanungen 


sind die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände der Art. 12 und 13 der Fauna-Flora-


Habitat-Richtlinie (FFH-RL), des Art. 5 der Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL), des § 15 des 


Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und des § 44 Abs. 1 des BNatSchG zu beach-


ten. 


 


Die besonders und streng geschützten Arten sind in folgenden Richtlinien und Verord-


nungen aufgelistet: 


- Anhang IV der FFH-Richtlinie, 


- Anhang I und Art. 4 (2) der Vogelschutzrichtlinie, 


- Rote Liste NRW und Koloniebrüter, 


- Anhang A der EU-Artenschutzverordnung, 


- Anlage 1, Spalte 3 der Bundesartensschutzverordnung. 


 


Sowohl die FFH-RL als auch die VS-RL enthalten neben Vorgaben zum Gebietsschutz 


auch artenschutzrechtliche Vorgaben. Nach Art. 12 und 13 der FFH-RL haben die Mit-
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gliedsstaaten die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um ein strenges Schutzge-


bietssystem für die in Anhang IV der FFH-RL genannten Tier- und Pflanzenarten einzu-


führen. 


 


Im Einzelnen werden in der FFH-RL folgende Verbotstatbestände benannt: 


- Alle absichtlichen Formen des Fangs oder der Tötung (bei Tieren) bzw. des Pflückens, 


Sammelns, Abschneidens, Ausgrabens und Vernichtens (bei Pflanzen). 


- Jede absichtliche Störung dieser Tierarten, insbesondere während der Fortpflanzungs-


, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderzeiten. 


- Jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme von Eiern aus der Natur. 


- Jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 


 


Nach Art. 5 VS-RL haben die Mitgliedsstaaten die erforderlichen Maßnahmen zur Schaf-


fung einer allgemeinen Regelung zum Schutz aller europäischen Vogelarten zu treffen. 


Im Einzelnen werden insbesondere folgende Verbotstatbestände genannt: 


- Das absichtliche Töten oder Fangen, ungeachtet der angewandten Methode. 


- Das absichtliche Zerstören oder Beschädigen von Nestern und Eiern sowie das Ent-


fernen von Nestern. 


- Das absichtliche Stören, insbesondere während der Brut- und Aufzuchtzeit, soweit 


sich diese Störung auf die Zielsetzung der VS-RL erheblich auswirkt. 


 


§ 44 BNatSchG stellt innerhalb des besonderen Artenschutzrechts ein Verbot des Fan-


gens, Verletzens und Tötens der besonders geschützten Tierarten sowie das Verbot des 


Entnehmens, Beschädigens und Zerstörens ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf. 


Weiterhin ist das Entnehmen von besonders geschützten Pflanzenarten und die Beschä-


digung oder Zerstörung ihrer Standorte verboten. Für die streng geschützten Arten und 


die europäischen Vogelarten gilt ein Verbot von erheblichen Störungen während der 


Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeit. 


 


Ausgestorbene oder verschollene Arten, Irrgäste und sporadische Zuwanderer wurden 


nicht in die Liste der planungsrelevanten Arten aufgenommen. Insgesamt ergibt sich eine 


Summe von 153 streng geschützten Arten, die in NRW als planungsrelevant bezeichnet 


werden können. 


 


Aufgrund unterschiedlicher Empfindlichkeiten der verschiedenen Arten der genannten 


Artengruppen gegenüber dem Vorhaben und unterschiedlicher potenzieller Betroffenhei-
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ten stellt sich die Beeinträchtigungssituation artbezogen vielfach sehr unterschiedlich dar. 


Bei einigen Arten ist aufgrund fehlender projektbezogener Empfindlichkeiten, einge-


schränkter Raumnutzung oder fehlender Beeinträchtigung relevanter Lebensräume von 


vornherein eine Betroffenheit auszuschließen, ohne dass spezifische Vermeidungsmaß-


nahmen oder vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden. Für diese Arten 


ist keine einzelartbezogene Detailprüfung, ob die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 


BNatSchG eintreten und ob ggf. die Privilegierungsvoraussetzungen gemäß § 44 Abs. 5 


BNatSchG erfüllt sind, erforderlich, sondern es genügt ein vereinfachtes Prüfverfahren. 


Arten bei denen eine Beeinträchtigung nicht im Vorfeld auszuschließen ist, sind detailliert 


zu prüfen. Diese Auswahl detailliert zu prüfender Arten wird artengruppenbezogen im 


Folgenden begründet.   


 


Die unter Kapitel 4 genannten Ergebnisse zu den Untersuchungen von Flora, Amphibien 


Vögeln und Fledermäusen beinhalten eine ausreichende Datenlage zur artenschutzrecht-


lichen Bewertung des Vorhabens. Bei den Untersuchungen wurde festgestellt dass hin-


sichtlich Flora und Amphibien keine besonders und streng geschützten Arten im Untersu-


chungsraum vorkommen. Eine Auslösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände für 


Flora und Amphibien kann daher ausgeschlossen werden. In Kapitel 6 und 7 wird daher 


die artenschutzrechtliche Betroffenheit der Artengruppen Vögel und Fledermäuse erläu-


tert. 


 


Hinsichtlich der Bewertungsmaßstäbe erfolgt die Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-


botstatbestände nach den Vorgaben des § 44 BNatSchG in Form einer einzelartbezoge-


nen Prüfung. Die Beeinträchtigungsanalyse erfolgt dabei im Hinblick auf die in § 44 for-


mulierten Verbote (Zugriffstatbestände, Störungen, Zerstörungen und Beschädigungen, 


die hinsichtlich der zu betrachtenden Art und ihrer Lebensräume zu erwarten sind) und 


den in § 44 BNatSchG normierten individuenbezogenen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1), funktionsbe-


zogenen (§ 44 Abs. 1 Nr. 3) oder auf die lokale Population (§ 44 Abs. 1 Nr. 2) abzielen-


den Maßstäben. Folgende Fragen sind zu klären:  


  


- Ist mit Tötungen oder Verletzungen von Tieren oder ihren Entwicklungsformen zu 


rechnen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)? Diese Beeinträchtigung stellt keinen Ver-


botstatbestand dar, falls diese Beeinträchtigung (nach dem Maßstab des allge-


meinen Lebensrisikos/ keine signifikanter Gefahrerhöhung) unvermeidbar ist.   


- Ist mit der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 


Ruhestätten zu rechnen (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)? Falls ja: Bleibt die ökolo-
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gische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammen-


hang trotz Eingriff - ggf. unter Rückgriff auf Maßnahmen - unbeeinträchtigt (§ 44 


Abs. 5 BNatSchG)?  


 


Werden wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-


ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht- Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-


zeiten erheblich gestört (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)? Eine erhebliche Störung liegt vor, 


wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-


schlechtert.  


 


Ist mit der Entnahme von Pflanzen oder Beschädigung oder Zerstörung von Pflan-


zenstandorten zu rechnen (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG)? Falls ja: Bleibt die ökologische 


Funktion der betroffenen Standorte im räumlichen Zusammenhang weiter erfüllt?  


 


Die zu erwartende Schwere der Beeinträchtigung hängt dabei außer von Art und Intensi-


tät des Eingriffs auch von den spezifischen Empfindlichkeiten der einzelnen Arten ab. 


Beide Aspekte werden im vorliegenden Beitrag im Rahmen der Prüfung der Verbotstat-


bestände einzelartbezogen räumlich-funktional analysiert.   


 


Bei der Bewertung werden auch Maßnahmen, die den Charakter von Vermeidungsmaß-


nahmen haben, berücksichtigt. Zu den Vermeidungsmaßnahmen zählen z.B. Vorgaben 


zum Bauablauf sowie Maßnahmen zum Auffangen potenzieller Funktionsverluste (sog. 


vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen = CEF-Maßnahmen).  
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3 Beschreibung des betroffenen Raums  


Das Untersuchungsgebiet befindet sich auf Flächen der Stadt Steinfurt, östlich des Orts-


teils Burgsteinfurt im Landkreis Steinfurt, der zum Regierungsbezirk Münster gehört. 


Steinfurt ist Mittelzentrum. Die Stadt Münster ist als Oberzentrum ausgewiesen und be-


findet sich in einer Entfernung von ca. 30 km. Die angrenzenden Gemeinden sind Ocht-


rup, Wettringen, und Neuenkirchen im Norden, Emsdetten und Nordwalde im Westen, 


Altenberge und Laer im Süden sowie Horstmar und Metelen im Osten. 


 


 
Abbildung 2: Lage im Raum 


 


Der gesamte Untersuchungsraum liegt im Regierungsbezirk Münster, Kreis Steinfurt. Die 


zu betrachtenden Flächen gehören zum Gebiet der Stadt Steinfurt und befindet sich 


westlichen der Bebauung des Ortsteiles Burgsteinfurt im Übergangsbereich zur freien 


Landschaft. 


 


Im Norden wird das Untersuchungsgebiet von einem Gewerbegebiet, im Osten überwie-


gend von der Wohnbebauung der Stadt Steinfurt/Ortsteil Burgsteinfurt, Bildungseinrich-


tungen Kindergärten, Grundschulen, FH Münster, FH Steinfurt und dem Gründer- und 


Innovationspark (GRIPS) begrenzt. Der weitaus größte Teil des Untersuchungsraumes 







Kreis Steinfurt, Straßenbauamt Neubau der K 76n, Westliche Entlastungsstraße Steinfurt
Fachbeitrag Artenschutz


 


 Seite 19 von 161 


liegt in der freien Landschaft, deren Nutzungen denen der naturräumlichen Gliederung 


entsprechen. Im Vordergrund stehen landwirtschaftliche Nutzflächen, wobei Ackerflä-


chen gegenüber den Grünlandflächen überwiegen. Die Bebauung der Ortslage besteht 


vorwiegend aus Einzelhäusern mit Nutz- und Ziergärten und grenzt sich klar von der frei-


en Landschaft ab.  


 


Zumeist in Ost-Westrichtung verlaufen mehrere Gemeindestraßen durch das betrachtete 


Gebiet, die der Erschließung der zahlreich eingestreuten Einzelhöfe dienen. Diese Ein-


zelhöfe befinden sich überwiegend im Westen des Untersuchungsraumes. Trotz der 


landwirtschaftlichen Nutzung ist der Untersuchungsraum nicht ausgeräumt. Oftmals wer-


den die Straßen und Wege oder die Nutzungsgrenzen von Baumreihen, Wallhecken und 


Hecken begleitet, die die Landschaft gliedern. Im Bereich der Höfe befinden sich kleinere 


Waldflächen. 


 


Innerhalb des Untersuchungsraums befinden sich keine Schutzgebiete gemäß §§ 23 -


32 BNatschG.  


 


Im Untersuchungsraum liegen keine Planungen Dritter vor. 
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4 Nachweise relevanter Tier- und Pflanzenarten 


4.1 Flora 


4.1.1 Einleitung 


Im Rahmen eines LBP (Unterlage 9) zur geplanten Ortsumgehung westlich der Stadt 


Steinfurt wurden zwei Feuchtstandorte pflanzensoziologisch untersucht. Dieses sind die 


einzigen Standorte in denen floristisches Potenzial zu vermuten war. Es handelt sich bei 


den untersuchten Flächen um eine extensiv genutzte Feuchtwiese im Süden des Plan-


gebietes und um einen periodisch überstauten Gehölzsaum am Westrand der an das 


Plangebiet angrenzenden Fläche des Fachhochschulgeländes. Auf beiden Flächen wur-


den im Jahr 2011 in zwei Durchgängen im Mai und September pflanzensoziologische 


Vegetationsaufnahmen erstellt. Aus den erhobenen Daten können Biotoptyp und Vegeta-


tionseinheit abgeleitet werden und eine Beurteilung von Wert und Schutzwürdigkeit der 


betroffenen Fläche erfolgen. 


 


Innerhalb der Messtischblätter 3809 Metelen und 3810 Steinfurt befinden sich keine pla-


nungsrelevanten Pflanzenarten.  


 


4.1.2 Methoden 


Im Bereich der Feuchtwiese wurde auf je drei Flächen und an dem Waldsaum auf je zwei 


Flächen Vegetationsaufnahmen durchgeführt. Die Erstellung der Vegetationsaufnahmen 


folgt der Methodik von Braun-Blanquet, die Angaben der Deckungsgrade für die einzel-


nen Arten sind an die von Wilmanns modifizierte Braun-Blanquet-Skala angepasst.  


 


Tabelle 1: Artmächtigkeitsskala nach Braun-Blanquet  mod. Wilmanns  


R 1-2 Exemplare 


+ 2-6 Exemplare, < 1% Deckung 


1 6-50 Exemplare, 1-5% Deckung 


2m > 50 Exemplare, < 5% Deckung 


2a 5-15% Deckung 


2b 15-25% Deckung 


3 25-50% Deckung 


4 50-75% Deckung 


5 75-100% Deckung 
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Die Einordnung des Biotoptyp und der Vegetationseinheit erfolgt nach der Biotoptypen-


kartieranleitung für Nordrhein-Westfalen (BROCKSIEPER, RIJKERT, HAKE, HINTERLANG: Bio-


topkartierung NW [2002]). 


 


G1 – G3 Feuchtwiese 


Die Feuchtwiese ist etwa 2.300 m² groß und befindet sich auf ebener bis schwach nach 


Nordosten geneigten Fläche. Im Westen grenzt hinter einer Geländekante eine größere 


Intensivgrünland-Fläche an. Im Süden der Fläche befindet sich ebenfalls eine intensiv 


genutzte Wiese. Im Osten trennt ein etwa 1m tiefer Graben die Fläche von der Straße 


„Sellen“. Entlang der Straße ist eine Baumreihe mit Birnbäumen gepflanzt. Am Nordrand 


reichen Ausläufer eines Feldgehölzes bis an die Wiese heran. Besonders eine großkro-


nige Eiche hat durch die Beschattung Einfluss auf die Vegetation. Im Nordteil der Wiese 


sind deutliche Fahrspuren zu erkennen. 


 


G4 - G5 Gehölzsaum 


Ein etwa 500m² großer Bereich zwischen einem Maisacker und dem Nordrand eines 


Feldgehölzes bildet die zweite Untersuchungsfläche. Der Bereich fällt vom Acker her et-


wa 1m tief in südliche Richtung zu dem Gehölz ab. An den tiefsten Stellen kommen zwei 


je ca. 50m² große episodisch mit Wasser gefüllte Senken vor. Diese Stellen sind mit Näs-


se anzeigender Vegetation bewachsen. Der größere Teil der Fläche ist bis zum Acker-


rand dicht mit Brennnesseln und einzelnen Brombeeren bewachsen. Die gesamte Unter-


suchungsfläche wird durch die angrenzenden Bäume stark beschattet.  
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 Abbildung 3: Standorte Vegetationsuntersuchung 


 


4.1.3 Ergebnisse 


G1 – G3 Feuchtwiese 


Die Vegetation der Feuchtwiese weist an allen drei Aufnahmestandorten eine gräserdo-


minierte und somit dichte Struktur auf. Die insgesamt relativ artenarme Vegetation zeigt 


einen frischen, mäßig nährstoffreichen Standort an. Neben Arten der mesophilen Wirt-


schaftswiesen kommen auch Arten der Flutrasen (Agropyro-Rumicion) vor. Krauser Amp-


fer (Rumex crispus), Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus repens) und Rohrschwingel 


(Festuca arundinacea) sind Flutrasenarten, die auch durch Bodenverdichtung durch Be-


fahren des Standortes profitieren. Die beiden Untergräser Poa trivialis und Agrostis stolo-
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nifera sind ebenfalls eher Anzeiger von Staunässe. Typische Feuchtwiesenarten fehlen 


bzw. kommen z.B. im Fall der Sumpfdotterblume (Caltha palustris) nur noch in geringer 


Anzahl vor.  


 


Tabelle 2: Vegetationsaufnahme G 1 


Dat.:  17.05.2011 Nr.: G 1 Name:  G 01 


Bearb. : Krämer   


Biotoptyp Höhe:  65 m NN Fläche:   25 m² 


EC1 - Nass- und 
Feuchtwiese 


Exp. :  - Incl. :  - 


Vegetationseinheit    Baumschicht Strauchschicht Krautschicht     


% - - 100     Ranunculus re-
pens-Alopecurus 
pratensis-
Gesellschaft (Agro-
pyro-Rumicion) 


m - - 0,4     


Artname - wissenschaftlich  Artname - deutsch  Artm. 
[B-B]  


Alopecurus pratensis Wiesen-Fuchsschwanzgras 3 


Holcus lanatus Wolliges Honiggras 3 


Poa trivialis Gewöhnliches Rispengras 2b 


Agrostis stolonifera Weißes Straußgras 2a 


Equisetum palustre Sumpf-Schachtelhalm 1 


Poa pratensis Gewöhnliches Wiesen-Rispengras 1 


Rumex acetosa Großer Sauerampfer 1 


Festuca arundinacea Rohr-Schwingel + 


Persicaria amphibia Wasser-Knöterich + 


Taraxacum officinale Wiesen-Löwenzahn + 


Vicia cracca Gewöhnliche Vogel-Wicke + 


Cardamine pratensis Wiesen-Schaumkraut r 


Ranunculus repens Kriechender Hahnenfuß r 
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Tabelle 3: Vegetationsaufnahme G 2 


Dat.:  17.05.2011 Nr.: G 2 Name:  G 02 


Bearb. : Krämer   


Biotoptyp Höhe:  65 m NN Fläche:   25 m² 


EC1 - Nass- und 
Feuchtwiese 


Exp. :  - Incl. :  - 


Vegetationseinheit    Baumschicht Strauchschicht Krautschicht     


% - - 95     Ranunculus re-
pens-Alopecurus 
pratensis-
Gesellschaft (Agro-
pyro-Rumicion) 


m - - 0,3     


Artname_wissenschaftlich  Artname_deutsch  Artm. 
[B-B]  


Poa trivialis Gewöhnliches Rispengras 3 


Agrostis stolonifera Weißes Straußgras 3 


Alopecurus pratensis Gewöhnliches Wiesen-
Fuchssschwanzgras 3 


Holcus lanatus Wolliges Honiggras 2a 


Ranunculus repens Kriechender Hahnenfuß 2a 


Lolium multiflorum Vielblütiges Weidelgras 1 


Persicaria amphibia Wasser-Knöterich 1 


Lolium perenne Ausdauerndes Weidelgras 2m 


Stellaria media Gewöhnliche Vogelmiere 2m 


Cardamine pratensis Wiesen-Schaumkraut + 


Cerastium holosteoides Gewöhnliches Hornkraut + 


Rumex acetosa Großer Sauerampfer + 


Cirsium arvense Acker-Kratzdistel + 


Carex hirta Behaarte Segge r 


Rumex crispus Krauser Ampfer r 


Stellaria alsine Bach-Sternmiere r 
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Tabelle 4: Vegetationsaufnahme G 3 


Dat.:  17.05.2011 Nr.: G3 Name:  G03 


Bearb. : Krämer   


Biotoptyp Höhe:  65 m NN Fläche:   25 m² 


EC1 - Nass- und 
Feuchtwiese 


Exp. :  Nord Incl. :  ca. 2 % 


Vegetationseinheit    Baumschicht Strauchschicht Krautschicht     


% - - 100     Ranunculus re-
pens-Alopecurus 
pratensis-
Gesellschaft (Agro-
pyro-Rumicion) 


m - - 0,4     


Artname_wissenschaftlich  Artname_deutsch  Artm. 
[B-B]  


Alopecurus pratensis Gewöhnliches Wiesen-Fuchssschwanzgras 4 


Poa trivialis Gewöhnliches Rispengras 3 


Holcus lanatus Wolliges Honiggras 2b 


Agrostis stolonifera Weißes Straußgras 2a 


Cardamine pratensis Wiesen-Schaumkraut 1 


Taraxacum officinale Wiesen-Löwenzahn 1 


Ranunculus repens Kriechender Hahnenfuß 1 


Rumex acetosa Großer Sauerampfer 1 


Cerastium holosteoides Gewöhnliches Hornkraut + 


Festuca arundinacea Rohr-Schwingel + 


Festuca rubra Rot-Schwingel + 


Persicaria amphibia Wasser-Knöterich + 


Caltha palustris Gewöhnliche Sumpfdotterblume r 


Rumex crispus Krauser Ampfer r 


Stellaria alsine Bach-Sternmiere r 
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G 4 – G 5 Waldsaum 


Der Waldsaum mit den beiden Aufnahmeflächen G4 und G5 ist deutlich durch unter-


schiedliche Bodenfeuchte und Beschattung charakterisiert. Der nördliche Hangbereich 


bis zum Acker ist nur wenig durch die randlich stehenden Eschen, Schwarz-Erlen und 


Zitter-Pappeln beschattet. Dieser Standort ist offensichtlich extrem stickstoffreich und 


dementsprechend mit einer artenarmen Brennnesselflur bestanden.  


An zwei tiefgelegenen Punkten unterhalb der Bäume kommen keine Brennnesseln vor. 


Hier scheint der Boden zeitweise wassergesättigt zu sein. Zum Aufnahmezeitpunkt waren 


beide Stellen trocken. Sie sind aber durch Nässe anzeigende Arten und das Fehlen von 


mesophilen Hochstauden charakterisiert. 


 


Tabelle 5: Vegetationsaufnahme G 4 


Dat.:  17.05.2011 Nr.: G4 Name:  G04 


Bearb. : Krämer   


Biotoptyp Höhe:  65 m NN Fläche:   25 m² 


LB0, ru4 - Hoch-
staudenflur (Brenn-
nessel) 


Exp. :  Süd Incl. :  ca. 5 % 


Vegetationseinheit    Baumschicht Strauchschicht Krautschicht     


% - - 100     Urtico-
Aegopodietum 


m - - 0,8     


Artname_wissenschaftlich  Artname_deutsch  Artm. 
[B-B]  


Urtica dioica Große Brennnessel 5 


Filipendula ulmaria Echtes Mädesüß 1 


Glechoma hederacea Gundermann 1 


Ranunculus ficaria Scharbockskraut 1 


Rubus fruticosus agg. Artengruppe Echte Brombeere 1 


Galium aparine Kletten-Labkraut + 
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Tabelle 6: Vegetationsaufnahme G 5 


Dat.:  17.05.2011 Nr.: G5 Name:  G05 


Bearb. : Krämer   


Biotoptyp  Höhe:  65 m NN Fläche:   50 m² 


FD1 - Tuempel Exp. :  - Incl. :  - 


Vegetationseinheit    B S K     


% 40 5 80     Agropyro-Rumicion-
Fragmentgesellschaft 


m 15 4 0,3     


Artname_wissenschaftlich  Artname_deutsch  Artm. [B-
B]  


Baumschicht      


Populus tremula Zitter-Pappel 3(randl.) 


Fraxinus excelsior Gewöhnliche Esche 2a(randl.) 


      


Strauchschicht      


Fraxinus excelsior Gewöhnliche Esche 1 (randl.) 


Populus tremula Zitter-Pappel + (randl.) 


      


Krautschicht      


Agrostis stolonifera Weißes Straußgras 4 


Alopecurus pratensis Gewöhnliches Wiesen-
Fuchsschwanzgras 2a 


Poa trivialis Gewöhnliches Rispengras 2a 


Filipendula ulmaria Echtes Mädesüß 1 


Rubus idaeus Himbeere 1 (randl.) 


Elymus repens Kriech-Quecke 2m 


Juncus effusus Flatter-Binse + 


Persicaria amphibia Wasser-Knöterich r 


Solanum dulcamara Bittersüßer Nachtschatten r 


Urtica dioica Große Brennnessel r 


Valeriana officinalis agg. Artengruppe Arznei-Baldrian r 
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4.1.4 Einstufung der Schutzwürdigkeit der Flächen 


Beide Flächen sind durch Bodenfeuchte bzw. Nässe beeinflusst. Sie können allerdings 


nicht als geschützte Biotope im Sinne des § 30 BNatSchG / § 62 LG NRW eingeordnet 


werden. Weiterhin wurden hier keine Arten der Rote Liste NRW (LANUV, 2010) und der 


Roten Liste Deutschland (BFN, 1996) festgestellt. Daher ist davon auszugehen, dass 


sich im gesamten UR keine gefährdeten Pflanzenarten befinden. 


 


Die Vegetation der Wiese im Süden des Untersuchungsgebietes (Aufnahmen G1 – G3) 


ist stark von mesophilen Gräsern dominiert. Feuchtwiesen-Arten des Calthion-Verbandes 


(z.B Caltha palustris) kommen nur in sehr geringer Dichte vor. Das hochfrequente Vor-


kommen von Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis) und Weißem Straußgras 


(Agrostis stolonifera) weist deutlich auf frische bis feuchte Bodenverhältnisse hin. Für 


eine Dominanzverschiebung hin zu den Arten des Calthion scheint der Standort aber 


nicht nass genug zu sein. Der kräftige Aufwuchs der Gräser scheint durch Düngung ge-


fördert zu sein, so dass weniger konkurrenzkräftige Feuchtezeiger-Arten unterdrückt wer-


den. Das Vorkommen der Sumpf-Dotterblume (Caltha palustris) ist demnach als Relikt-


standort anzusehen.  


 


Weitere Zeigerarten einer intensiven Nutzung sind die Flutrasen-Arten des Agropyro-


Rumicion-Verbandes (z.B. Ranunculus repens, Rumex crispus, Carex hirta und Poa trivi-


alis). Diese Arten reagieren positiv auf Bodenverdichtung. An mehreren Stellen konnte 


ein vermehrtes Auftreten dieser Arten in Fahrspuren festgestellt werden. Durch die Bo-


denverdichtung werden Standorte mit längerer Wassersättigung im Boden geschaffen, 


die diese Arten begünstigen. Es handelt sich nicht um seggen- oder binsenreiches Nass-


grünland. Die Wiese muss als extensiv genutzte Fettwiese auf einem ehemaligen 


Feuchtwiesenstandort eingeordnet werden. 


 


Die nassen Stellen am Waldsaum (Aufnahmen G4 und G5) sind stark von stickstofflie-


benden Arten beeinflusst. Die Böschung mit der dominierenden Brennnesselflur ist als 


hypertrophes Biotop mit sehr wenigen Arten nicht schutzwürdig zu nennen. Die nassen 


Senken am Waldrand sind einerseits wegen der Beschattung durch das angrenzende 


Gehölz und andererseits wegen der Nässe nicht mit Brennnesseln bewachsen. Die Ve-


getation der nassen Senken zeigt dennoch ebenfalls hohe Nährstoffgehalte an. Die Arten 


naturnaher Stillgewässerufer wie Mädesüß (Filipendula ulmaria) kommen nur in geringer 


Anzahl vor. Die Tümpel sind durch Überdüngung in ihrer Artenkombination so stark ge-


stört, dass sie nicht das Kriterium eines nach § 62 LG NRW geschützten Biotope errei-


chen. 
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4.2 Avifauna  


Bereits im Rahmen der Erstellung der  Umweltverträglichkeitsstudie wurde 2008 die Avi-


fauna in einem nahezu deckungsgleichen Untersuchungsgebiet erfasst (BLS & ECHOLOT, 


2008). Im Februar 2011 wurde von den Planungsträgern eine erneute Untersuchung der 


Vogelwelt in Auftrag gegeben, um mit aktuellen Daten das Planungsverfahren fortsetzen 


zu können. Die Ergebnisse des Jahres 2011 finden nun Eingang in die artenschutzrecht-


liche Beurteilung (BLS, 2011). 


 


4.2.1 Methode 
Die Erfassung der Brutvögel und die Auswertung der Daten orientiert sich an der Revier-


kartierungsmethode wie sie z.B. bei JÖBGES & WEISS (1996) erläutert wird.  


Da sich die Aktivitäten der einzelnen Vogelarten im Verlauf des Frühjahres sehr unter-


schiedlich gestalten, müssen die Begehungstermine über die Brutsaison hinweg zwi-


schen Mitte März und Anfang Juli durchgeführt werden. Viele Jahresvögel balzen und 


brüten recht frühzeitig, während eine Reihe von Zugvögeln erst im Mai im Brutgebiet ein-


trifft. 


 


Es wurden vier Begehungen tagsüber und zwei Abendtermine durchgeführt. Insgesamt 


erfolgten somit sechs Begehungen des Untersuchungsgebietes. Alle morgendlichen Be-


gehungen fanden kurz vor Beginn der Dämmerung statt. Die beiden Abendtermine dien-


ten dem Nachweis von Rebhuhn, Wachtel, Waldschnepfe und Eulen.  


Zum Nachweis der Eulenarten wurden an mehreren Standorten Klangattrappen für Stein-


kauz, Waldkauz, Schleiereule und Waldohreule eingesetzt (vgl. SÜDBECK et al. 2005). 


 


Die Exkursionen wurden an folgenden Tagen durchgeführt: 


 13.  März 2011 :  Dämmerung und Nacht, 


 27.  März 2011 :  früher Morgen, 


 16.  April 2011 :  früher Morgen, 


 15.   Mai 2011 :  früher Morgen, 


 3.   Juni 2011 :   Dämmerung und Nacht, 


 23.   Juni 2011 :  früher Morgen. 


 


Bei den Feldbegehungen wurden alle Vogelarten registriert und deren Aktivitäten, d.h. 


ihr revieranzeigendes Verhalten, notiert. Aus den Feldkarten wurde für jede Vogelart 
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eine eigene Karte erstellt, in die sämtliche Feldbeobachtungen übertragen wurden. 


Durch unterschiedliche farbige Kennzeichnungen können dabei die einzelnen Bege-


hungsdaten übersichtlich voneinander abgegrenzt werden. Aus diesen Beobachtungs-


daten wurden sogenannte Papierreviere gebildet. In der Karte sind die Reviere als 


Punkte im Revierzentrum dargestellt. 


 


Die Kriterien, die zu einer Einstufung einer Vogelart führen, sind bei Südbeck et al. 


(2005) dargestellt. Zu den Einstufungskriterien zählen beispielsweise das Beobach-


tungsdatum, Datumsgrenzen, Revier- und Balzverhalten, Warnrufe, Nestbau, Ablen-


kungsverhalten, Anwesenheit von Jungvögeln oder Eischalen. Die Auswertung der Da-


ten orientiert sich an den Kriterien der EOAC (European Ornithological Atlas Commit-


tee), wie sie bei Südbeck et al. (2005) zusammengestellt worden sind. Es werden drei 


Kategorien unterschieden: 


A.  mögliches Brüten (Brutzeitfeststellung) 


B.  wahrscheinliches Brüten (Brutverdacht) 


C.  gesichertes Brüten (Brutnachweis) 


 


Diejenigen Vogelarten, deren Beobachtungsdaten anhand der Kriterien zu den Kategori-


en B oder C führen, werden zum Brutbestand des Untersuchungsraumes gerechnet. 


 


Da Feldbegehungen immer nur eine Momentaufnahme darstellen, kann auch die Inter-


pretation der Ergebnisse nur als Annäherung an die tatsächliche Situation verstanden 


werden. Die Benennung der Vogelarten orientiert sich an BARTHEL & HELBIG (2005). 


 


4.2.2 Ergebnisse 
Im Untersuchungsgebiet westlich der Stadt Steinfurt wurden insgesamt 52 Vogelarten re-


gistriert. Davon entfallen auf den Brutbestand mit den Kategorien „wahrscheinliches Brü-


ten“ (Brutverdacht) und „gesichertes Brüten“ (Brutnachweis) insgesamt 39 Vogelarten, 


auf  die Kategorie „mögliches Brüten“ (Brutzeitfeststellung) 2 Arten (vgl. Tabelle 7). Elf 


weitere Arten wurden im Untersuchungsgebiet als Gastvögel (Nahrungsgäste und Durch-


zügler) registriert (s. Tabelle 10). 


 


Das Artenspektrum setzt sich aus meist weit verbreiteten oder häufigen Vogelarten von 


Agrarlandschaften, Siedlungsbereichen, Hofstellen und Parkanlagen zusammen.  


Bei den im Untersuchungsgebiet verbreiteten Vogelarten handelt es sich um Ringeltau-


be, Zaunkönig, Heckenbraunelle, Rotkehlchen, Amsel, Gartengrasmücke, Mönchs-
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grasmücke, Zilpzalp, Blaumeise, Kohlmeise, Dohle, Rabenkrähe, Haussperling und 


Buchfink. 


 


Relativ seltene Vogelarten, die in diesem Landschaftsausschnitt nicht unbedingt zu er-


warten waren, sind der Kleinspecht und der Gartenrotschwanz. Dagegen konnten Schlei-


ereule und Steinkauz, für die durchaus geeignete Brutstätten und Nahrungshabitate vor-


liegen, nicht beobachtet werden. 


 


Tabelle 7: Übersicht der im UR nachgewiesenen Vogel arten mit Angaben zu ihrem Status 


lfd.  
Nr 


Artname wissenschaftlicher Art-
name (nach Barthel & 
Helbig 2005) 


Status Planungs- 
relevante 


Art 
1 Amsel  Turdus merula C  


2 Bachstelze  Motacilla alba C  


3 Blaumeise  Parus caeruleus C  


4 Buchfink  Fringilla coelebs C  


5 Buntspecht Dendrocopos major C  


6 Dohle Coloeus monedula C  


7 Dorngrasmücke  Sylvia communis C  


8 Eichelhäher  Garrulus glandarius B  


9 Elster Pica pica C  


10 Feldsperling Passer montanus B X 


11 Gartenbaumläufer  Certhia brachydactyla B  


12 Gartengrasmücke  Sylvia borin B  


13 Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus  B X 


14 Grünfink  Carduelis chloris B  


15 Grünspecht Picus viridis B  


16 Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros C  


17 Haussperling Passer domesticus C  


18 Heckenbraunelle  Prunella modularis B  


19 Hohltaube  Columba oenas B  


20 Jagdfasan Phasianus colchicus C  


21 Klappergrasmücke  Sylvia curruca A  


22 Kleiber Sitta europaea B  


23 Kleinspecht Dryobates minor B X 


24 Kohlmeise  Parus major C  


25 Misteldrossel  Turdus viscivorus B  


26 Mönchsgrasmücke  Sylvia atricapilla C  


27 


Rabenkrähe / 


Nebelkrähe Corvus corone / C. cornix C  


28 Rauchschwalbe Hirundo rustica C X 


29 Ringeltaube  Columba palumbus C  
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lfd.  
Nr 


Artname wissenschaftlicher Art-
name (nach Barthel & 
Helbig 2005) 


Status Planungs- 
relevante 


Art 
30 Rotkehlchen  Erithacus rubecula B  


31 Schwanzmeise  Aegithalos caudatus B  


32 Singdrossel  Turdus philomelos B  


33 Star  Sturnus vulgaris C  


34 Stieglitz  Carduelis carduelis B  


35 Stockente Anas platyrhynchos A  


36 Sumpfmeise Parus palustris B  


37 Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris B  


38 Waldkauz Strix aluco B X 


39 Wintergoldhähnchen  Regulus regulus B  


40 Zaunkönig  Troglodytes troglodytes B  


41 Zilpzalp  Phylloscopus collybita C 
 


Brutvogelstatus  


A: Mögliches Brüten/Brutzeitfeststellung 
B: Wahrscheinliches Brüten / Brutverdacht 
C: Gesichertes Brüten / Brutnachweis 


 


Im Vergleich zu der im Rahmen der UVS durchgeführten Kartierung im Jahr 2008 wurden 


2011 elf zusätzliche Brutvogelarten festgestellt, (Eichelhäher, Gartenrotschwanz, Hohl-


taube, Jagdfasan, Kleinspecht, Misteldrossel, Schwanzmeise, Stieglitz, Sumpfmeise, 


Waldkauz, Wintergoldhähnchen), darunter mit Kleinspecht und Waldkauz zwei planungs-


relevante Arten. In der 2008 durchgeführten Untersuchung  wurden dagegen nur drei Ar-


ten“ (Fitis, Goldammer und Star) als Brutvogel kartiert, die in der neueren Untersuchung 


nicht, oder nur als Nahrungsgast / Durchzügler festgestellt werden konnten. Da es sich 


hierbei um weit verbreitete, häufige, nicht planungsrelevante Vogelarten handelt, werden 


sie im vorliegenden Landschaftspflegerischen Begleitplan nicht weiter berücksichtigt.  


 


In Tabelle 8 werden die als planungsrelevant definierten Vogelarten, die im Untersu-


chungsgebiet nachgewiesen wurden, zusammengestellt.  


Mit Ausnahme des Gartenrotschwanzes ist der Erhaltungszustand in der Atlantischen 


Region bei den restlichen vier Arten als günstig zu beurteilen. Bei der Rauchschwalbe hat 


sich der günstige Erhaltungszustand in den letzten Jahren verschlechtert. 
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Tabelle 8: Planungsrelevante Vogelarten des Untersu chungsgebietes 


Art Abk.  Schut
z 


RL 
D 


RL 
NRW 


Erhaltungs- 
zustand ATL 


Population in NRW 


Waldkauz Wz §§ * * G ~ 15.000 Brutpaare (2006) 


Kleinspecht Ksp § V 3 G ~ 5.000 Brutpaare (2006) 


Rauchschwalbe R § V 3 G - ~ 150.000 Brutpaare (2006) 


Gartenrotschwanz Gr § * 2 U - ~ 4.000 Brutpaare (2006) 


Feldsperling Fe § V 3 G ~ 103.000Brutpaare (2006) 


Schutzkategorie und Rote Liste (RL): vgl. Tabelle 4 
Erhaltungszustand in Atlantischer Region (ATL):  


G: Günstig, U: Ungünstig,   -; sich verschlechternd (LANUV 2011b)  
 


In der folgenden Abbildung 4 ist die Lage der Brutreviere der im Untersuchungsgebiet 


vorkommenden planungsrelevanten Arten gekennzeichnet. Weiterhin sind die vorkom-


menden planungsrelevanten Arten dem Bestands- und Konfliktplan (Unterlage 9.1.1) zu 


entnehmen.  
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 Abbildung 4: Planungsrelevante Brutvogelarten im U ntersuchungsraum  


(Fe: Feldsperling, Wz: Waldkauz, Ksp: Kleinspecht, Gr: Gartenrotschwanz, R: Rauchschwalbe) 


 


Um einen Überblick über die potenziellen Bruthabitate der registrierten Vogelarten zu be-


kommen, wurden die Arten mehreren Lebensräumen zugeordnet (vgl. Tabelle 9). Dabei 


konnten Mehrfachnennungen im Hinblick auf das potentielle Bruthabitat nicht vermieden 


werden. 
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Tabelle 9: Potentielle Bruthabitate der Vogelarten im Untersuchungsgebiet 


Bruthabitat  Vogelarten  


Wäldchen, Baumbestände, 


Baumreihen 


Hohltaube, Ringeltaube, Waldkauz, Grünspecht, Buntspecht, 
Zaunkönig, Heckenbraunelle, Rotkehlchen, Amsel, Singdrossel, 
Misteldrossel, Zilpzalp, Wintergoldhähnchen, Schwanzmeise, 
Sumpfmeise, Blaumeise, Kohlmeise, Kleiber, Gartenbaumläufer, 
Eichelhäher, Dohle, Rabenkrähe, Star, Feldsperling, Buchfink 


Feldgehölze, Hecken Hohltaube, Ringeltaube, Waldkauz, Grünspecht, Buntspecht, 
Kleinspecht, Zaunkönig, Heckenbraunelle, Rotkehlchen, Amsel, 
Singdrossel, Misteldrossel, Sumpfrohrsänger, Dorngrasmücke, 
Gartengrasmücke, Mönchsgrasmücke, Zilpzalp, Schwanzmeise, 
Sumpfmeise, Blaumeise, Kohlmeise, Kleiber, Gartenbaumläufer,  


Eichelhäher, Dohle, Rabenkrähe, Star, Feldsperling, Buchfink 


Grünland, Säume, Obstwiese Jagdfasan, Gartenrotschwanz, Sumpfrohrsänger 


Gebäude, Höfe Rauchschwalbe, Bachstelze, Hausrotschwanz, Elster, Dohle, 
Haussperling, Feldsperling, Grünfink 


Siedlungsbereich, Gärten Bachstelze, Zaunkönig, Heckenbraunelle, Rotkehlchen. Haus-
rotschwanz, Amsel, Gartengrasmücke, Mönchsgrasmücke, 
Blaumeise, Kohlmeise, Gartenbaumläufer, Elster, Dohle, Haus-
sperling, Buchfink, Grünfink, Stieglitz 


 


Zu den Vogelarten, die nicht zum Brutbestand gerechnet werden, zählen Nahrungsgäste 


und Durchzügler. Diese Arten wurden in Tabelle 10 als Gastvögel zusammengefasst. 


Insgesamt wurden für diese Gruppe 11 Vogelarten registriert. Arten, die lediglich außer-


halb des Untersuchungsgebietes gesichtet wurden, wurden hier nicht berücksichtigt. 


 


Tabelle 10: Beobachtete Gastvögel (Nahrungsgäste, D urchzügler) 


Name Wissenschaftl. Name Bemerkungen 


Rotmilan Milvus milvus 1 Individuum: Durchzug, Nahrungssuche 


Habicht  Accipiter gentilis Nahrungsgast, Rupfungen 


Mäusebussard  Buteo buteo sporadischer Nahrungsgast, 2 Registrierungen 


Mauersegler Apus apus Nahrungsgast aus Siedlungsbereich, bis ca. 30 Ind. 


Feldlerche Alauda arvensis wenige Ind. im zeitigen Frühjahr durchziehend 


Mehlschwalbe Delichon urbicum einmalig als Nahrungsgast registriert 


Wiesenpieper Anthus pratensis wenige Durchzügler auf Grünland im S des UG 


Nachtigall Luscinia megarhynchos eine Registrierung mit Gesang im SO, Durchzug ? 


Rotdrossel Turdus iliacus Durchzug 


Fitis  Phylloscopus trochilus Durchzug 


Erlenzeisig  Carduelis spinus Durchzug 
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4.3 Amphibien 


Amphibien stellen sehr komplexe Ansprüche an ihren Jahreslebensraum. Die meisten 


Arten besiedeln sowohl einen Land- als auch einen Wasserlebensraum. Die unterschied-


lichen Lebensräume stehen in räumlich engem Zusammenhang und müssen barrierefrei 


vernetzt sein.  


 


Aufgrund der Eigenschaft, Biotopkomplexbewohner zu sein und sowohl Wasser- als auch 


Landlebensräume in räumlich engem Zusammenhang zu besiedeln, kann der Verlust ei-


nes Teillebensraumes oder die räumliche Trennung von Teillebensräumen durch eine 


Barriere bereits den Verlust einer Population bedeuten. 


 


Durch eine relative Laichplatz-, Sommer- und Winterquartierraumtreue ergeben sich bei 


vielen Arten – insbesondere bei der Erdkröte (Bufo bufo) – zwischen den Lebensräumen 


traditionelle Wandertrassen. Je nach Art werden die verschiedensten terrestrischen Bio-


toptypen oft in erheblicher Entfernung zum Laichgewässer besiedelt.  


 


Von den 18 in Nordrhein-Westfalen einheimischen Amphibienarten sind 13 Arten (72 % 


des Arteninventars) in der Roten Liste der Bundesrepublik Deutschland (BEUTLER et al. 


1998) bzw. 11 Arten (61 % des Arteninventars) in der Roten Liste des Landes Nordrhein-


Westfalen (SCHLÜPMANN & GEIGER 1999) verzeichnet. Ihre Gefährdung ist insbesondere 


auf zivilisatorische Einflüsse zurückzuführen. Gründe hierfür sind u. a. ihre empfindliche 


Reaktion auf den Strukturwandel in Land- und Forstwirtschaft sowie auf verschiedenste 


Eingriffe wie z. B.  


 


- die Beseitigung und Veränderung von Gewässern,  


- die Verdichtung des Straßennetzes,  


- die Vernichtung von Landlebensräumen und 


- die Errichtung von Isolationsbarrieren durch Bebauung etc. 


 


4.3.1 Material und Methoden 


Im Jahr 2008/2009 wurde bereits im Rahmen der Umweltverträglichkeitsuntersuchung 


eine Erfassung der im UR vorkommenden Amphibien durchgeführt. Hierfür wurde an-


hand der Liste der planungsrelevanten Arten der Messtischblätter 3809 Metelen und 


3810 Steinfurt sowie der natürlichen Ausstattung des Untersuchungsraumes vor der Un-


tersuchung abgeschätzt, mit welchen Arten zu rechnen war, um den Untersuchungszeit-
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raum festzulegen. Zu Beginn der Untersuchungen wurde dann zunächst der Untersu-


chungsraum nach potentiellen (Laich)Gewässern abgesucht. Aufgrund der hydrologi-


schen Situation im Gebiet kommen mehrere grundwasserbeeinflusste Stillgewässer als 


potentielle Laichhabitate bzw. Lebensräume in Betracht. Außerdem gibt es im Untersu-


chungsraum einen Folienteich.  


 


Die Gewässer wurden im Jahr 2008 im Zeitraum von April bis Juni an drei Terminen auf 


die Besiedlung mit Amphibien untersucht. Im Jahr 2011 wurde eine erneute Untersu-


chung durchgeführt, um aktuelle Daten zur Beurteilung des geplanten Eingriffs zu erhal-


ten.  


 


Zu Beginn der Untersuchung im Jahr 2011 war die Wanderzeit der Frühlaicher bereits 


vorüber. Das Wanderverhalten bzw. die Wanderrichtungen wurden bereits im Rahmen 


der UVS untersucht und können Aufschluss über den Winterlebensraum einiger Amphi-


bienarten geben.  Die gefundenen Individuen wurden Feb./ März 2009 gezählt und in der 


Deutschen Grundkarte (DGK 5) mit der vermeintlichen Wanderrichtung vermerkt.  


Die Exkursionen wurden an folgenden Tagen durchgeführt: 


15.  April 2011  


26. Mai  2011  


23.  Juli   2011  


 


Die Kartierung am 15. April 2011 und 26. Mai 2011 dienten vor allem der Erfassung von 


Schwanzlurchen. Hierfür wurden in den Stillgewässern vor Einbruch der Dunkelheit Un-


terwassertrichterfallen nach ORTMANN (2007) eingesetzt. Am nächsten Morgen wurden 


die Fallen kontrolliert. Die gefangen Individuen wurden gezählt sowie nach Art und Ge-


schlecht bestimmt. Gleichzeitig mit dem Einsatz der Unterwassertrichterfallen wurde in 


den Gewässern kontrolliert, ob es Reproduktionsnachweise von früh laichenden Arten 


(Erdkröte, Braunfrösche) gab. Hierzu wurde nach Larven gekeschert. Außerdem wurden 


Grünfrösche anhand von Sichtbeobachtungen und Rufen bestimmt. 


 


Die Begehung am 23. Juli 2011 diente zum einen der Erfassung der Grünfrösche mittels 


Sichtbeobachtung und Verhören und zum anderen der Reproduktionskontrolle der vorher 


nachgewiesenen Arten. Für letzteres wurden die Gewässer intensiv bekeschert. 


 


Mit den angeführten Methoden können die Aussagen zur qualitativen Artzusammenset-


zung als weitgehend sicher angesehen werden. Aussagen bezüglich der Quantität der 
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Fortpflanzungsgemeinschaften sind mit Unsicherheiten behaftet. Da die Entwicklung der 


Larven der einzelnen Arten in hohem Maß von der Gewässerbeschaffenheit und dem 


Prädationsdruck abhängig ist, ist der Fang vieler Larven kein Beweis für das Vorhanden-


sein einer größeren Population. Wenn keine genaue Anzahl von Individuen bestimmt 


werden konnte, werden grobe Angaben (einige, viele, sehr viele) gemacht.  


 


4.3.2 Ergebnisse 


Insgesamt konnten in drei Gewässern insgesamt 6 Amphibienarten nachgewiesen wer-


den. Es handelt sich um Bergmolch, Teichmolch, Erdkröte, Grasfrosch, Teichfrosch und 


Seefrosch. Alle Arten sind nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) (BUNDESREPU-


BLIK DEUTSCHLAND 2002) besonders geschützt. Nachfolgend werden die Vorkommenden 


Arten einzeln diskutiert.  


 


Erdkröte ( Bufo bufo ) 


Bei der Erdkröte handelt es sich um eine der häufigsten Amphibienarten Nordrhein-


Westfalens. Die Erdkröte ist anspruchslos und anpassungsfähig und nutzt zum Laichen 


eine weite Spanne von Gewässern. Im Untersuchungsraum konnte die Reproduktion im 


Folienteich beim „Haus Karneol“ nachgewiesen werden. Das Gewässer unterliegt keiner 


bedeutenden Beeinträchtigung und ist, wie die Art es bevorzugt, ständig wasserführend. 


In der näheren Umgebung kommen ausreichend gute Strukturen (Gehölze, Grünland, 


Wald) vor, die einen gut nutzbaren und ungestörten Landlebensraum darstellen. Nur die 


Ackerfläche im Osten stellt wenig geeignete Fläche dar. 


 


Dass die übrigen Gewässer nahezu keine Vegetation und andere vertikale Strukturen 


aufweisen (Ablage der Laichschnüre) und deren Wasserqualität aufgrund der oft hohen 


Nährstoffverhältnisse eher von geringer Qualität ist, wird der begrenzende Faktor zur 


Verbreitung der Art im Untersuchungsraum sein. 


 


Grasfrosch ( Rana temporaria ) 


Grasfrösche sind in NRW flächendeckend verbreitet (ARBEITSKREIS AMPHIBIEN UND REP-


TILIEN NRW 2011) und halten sich bereits sehr früh im Jahr (März/April) zur Fortpflanzung 


in stehenden und langsam fließenden Gewässern auf (NÖLLERT & NÖLLERT 1992). Gras-


frösche laichen in einem ausgesprochen breiten Spektrum von Gewässern. Das Spekt-


rum der Landhabitate ist weit gestreut. Bevorzugt werden Stellen mit dichter, krautig-


grasiger Bodenvegetation, die ein bestimmtes Maß an Feuchtigkeit besitzen. Vorzugs-


habitate sind daher extensiv bewirtschaftete oder brachliegende, frische bis feuchte Wie-
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sen und Weiden, Binsensümpfe, Grabensäume, frische bis feuchte Weg- und Gehölz-


säume, unterwuchsreiche Laubwälder und frische bis feuchte Waldlichtungen. Überwin-


tern können Grasfrösche sowohl an Land als auch unter Wasser (NÖLLERT & NÖLLERT 


1992). 


 


Im Untersuchungsraum konnte die Reproduktion des Grasfrosches im Folienteich beim 


„Haus Karneol“ nachgewiesen werden. Hier wurden drei Laichballen festgestellt. Das Ge-


wässer entspricht den Ansprüchen der Art in vollem Umfang. Bevorzugte, vegetationsrei-


che, sonnige Flachwasserzonen sind hier vorhanden. Da nur drei Laichballen gefunden 


wurden, muss es sich um eine sehr kleine Population des Grasfrosches handeln. Die 


Umgebung des Laichgewässers ist gut als Lebensraum geeignet. Direkt angrenzend be-


findet sich ein extensiv genutztes Grünland, das von Gehölzstrukturen und Waldflächen 


umgeben ist.  


 


Aufgrund der Wanderleistung und der Habitatansprüche ist mit Ausnahme der Ackerflä-


chen nahezu der gesamte Untersuchungsraum nutzbar. Dennoch konnte die Art nur am 


Teich beim „Haus Karneol“ nachgewiesen werden. Dies hängt damit zusammen, dass die 


übrigen Gewässer nicht den Ansprüchen der Art genügen.  


 


Wasserfrösche 


Zu den heimischen Wasserfröschen gehören Teich-, See- und Kleiner Wasserfrosch. Als 


Besonderheit ist der Teichfrosch im eigentlichen Sinne keine eigene Art, sondern ein 


Bastard, der aus der Kreuzung von Seefrosch (Rana ridibunda) und Kleinem Wasser-


frosch (Rana lessonae) entstanden ist. Er ist bei uns weitaus am Häufigsten.  


Wasserfrösche wurden im Teich beim „Haus Karneol“ nachgewiesen. Es handelt sich 


dabei um den Seefrosch und den Teichfrosch. 


 


Teichfrosch ( Rana kl. esculenta ) 


Der Teichfrosch tritt nahezu lückenlos überall auf. Da er den größten Teil des Jahres am 


und im Gewässer lebt, ist er mehr auf aquatische Habitate angewiesen als auf Landhabi-


tate.  


Vom Teichfrosch wurden im Teich beim „Haus Karneol“ zwölf rufende Individuen festge-


stellt. Es wurden fünf Larven des Wasserfrosches nachgewiesen, die nicht eindeutig dem 


Teich- oder Seefrosch zugeordnet werden konnten. 


Teichfrösche sind allgemein migrationsfreudiger als ihre Elternarten. Dabei werden auch 


Wanderungen über Land unternommen. Jungtiere sind besonders mobil und wandern 
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z. T. zwei Kilometer und mehr vom Geburtsort weg (GÜNTHER 1996). Aus den genannten 


Gründen sind weite Teile des Untersuchungsraumes potenziell für die Art nutzbar. Dass 


an anderer Stelle trotzdem keine Nachweise erbracht wurden, hängt vermutlich mit den 


Eigenschaften der übrigen Gewässer zusammen, die starken jahreszeitlichen Wasser-


schwankungen unterliegen und bis auf das Gewässer beim „Hof Biecker“ sommertrocken 


und nahezu vegetationsfrei sind. Die Verbreitung der Art wird dadurch gehemmt.  


Die Landlebensräume befinden sich bei der Art insgesamt trotz der möglichen Wander-


leistung zumeist in unmittelbarer Umgebung zu den besiedelten (Laich-)Gewässern. 


Wichtig ist für die Art vor Ort somit die Umgebung beim „Haus Karneol“. Hier herrschen 


für die Art gut geeignete Bedingungen.  


 


Seefrosch 


Der Seefrosch besitzt eine enge Bindung an Gewässer. Die Tiere entfernen sich oft nicht 


mehr als 5 m vom Gewässer. Bevorzugt werden Gewässer mit reicher Wasser- und Ufer-


vegetation. Am Ufer sitzen Seefrösche gerne an freien Stellen und setzen sich der direk-


ten Sonne aus, so dass bevorzugte Gewässer keine Beschattung durch Gehölze aufwei-


sen. Die Überwinterung erfolgt vorwiegend aquatisch im Gewässersediment. Die Art ist 


daher auf sauerstoffreiche, selten ganz oder längerfristig zufrierende Gewässer angewie-


sen. 


 


Der Seefrosch wird in der Roten Liste NRW sowie auch in der Roten Liste für die Nieder-


rheinische Bucht in der Vorwarnliste (Kategorie V) geführt (SCHLÜPMANN. & GEIGER 


1999). Bundesweit ist die Art „gefährdet“ (BEUTLER 1998). 


 


Die Reproduktion der Art konnte im Gewässer beim „Haus Karneol“ festgestellt werden. 


Es wurden aber nur sehr wenige Larven (s.o.) und nur drei Rufer nachgewiesen. Die Art 


bevorzugt größere Gewässer, sodass der Teich am „Haus Karneol“ aufgrund der gerin-


gen Größe nicht ideal für die Art ist, was die wenigen Nachweise erklärt und auf eine sehr 


kleine Population schließen lässt.  
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Zusammenfassung der Ergebnisse  


Gesetzlicher Schutzstatus und Gefährdungsgrad der nachgewiesenen Arten werden in 


Tabelle 11 dargestellt. Die Gewässer mit ihren wesentlichen Strukturmerkmalen und den 


erfassten Arten werden in der Tabelle 12 beschrieben. 


 


Tabelle 11: Nachgewiesene Arten mit Gefährdungsgrad , Schutzstatus und Fundort 


Rote Liste Gesetzlicher 
Schutz Nachweis in Gewässer… 


Art 


NW NB D BNatSchG  FFH Adulte, Juvenile  Laich, Larven 


Folienteich 
„Haus Karneol“ 


Folienteich 
„Haus Karneol“ 


Gewässer „Hof 
Finke“ 


 


Bergmolch 
(Triturus alpestris) 


- - - § - 


Gewässer „Hof 
Biecker“ 


Gewässer „Hof 
Biecker“ 


Folienteich 
„Haus Karneol 


Folienteich 
„Haus Karneol“ 


Gewässer „Hof 
Finke“ 


 


Teichmolch 
(Triturus vulgaris) 


- - - § - 


Gewässer „Hof 
Biecker“ 


Gewässer „Hof 
Biecker“ 


Erdkröte 
(Bufo bufo) 


- - - § - 
Folienteich 
„Haus Karneol“ 


Folienteich 
„Haus Karneol“ 


Grasfrosch 
(Rana temporaria) 


- - - § - 
Folienteich 
„Haus Karneol“ 


Folienteich 
„Haus Karneol“ 


Teichfrosch 
(Rana kl. esculenta) 


- - - § - 
Folienteich 
„Haus Karneol“ ??? 


Seefrosch 
(Rana ridibunda) 


V V 3 § - 
Folienteich 
„Haus Karneol“ 


Folienteich 
„Haus Karneol“ 


Nomenklatur und deutsche Namen nach GÜNTHER (1996) 
NW bzw. WB =  Rote Liste der gefährdeten Lurche (Amphibia) in Nordrhein-Westfalen bzw. in der 
Niederrheinischen Bucht (SCHLÜPMANN & GEIGER 1999) 
D = Rote Liste der Kriechtiere (Reptilia) und Rote Liste der Lurche (Amphibia) in Deutschland 
(BEUTLER et al. 1998)  3 = gefährdet; R = Art mit geografischer Restriktion; V = Vorwarnliste; -
 = nicht gefährdet/nicht in der Liste geführt 
§ = besonders geschützt 
 
 


Im Folienteich beim „Haus Karneol“ konnten Berg- und Teichmolch mit reproduktiven Po-


pulationen nachgewiesen werden (Adulte und Larven). Darüber hinaus wurden das Vor-


kommen und die Reproduktion von Erdkröte (Adulte, Laichschnüre und Larven), Gras-


frosch (Laichballen) und Seefrosch (Adulte und Larven) nachgewiesen. Die Reproduktion 


des Teichfrosches ist unklar. Die nachgewiesenen Larven wurden dem Seefrosch zuge-


ordnet. Eine Unterscheidung der Larven kann aber mit Verwechselungen verbunden 


sein. Da adulte Teichfrösche nachgewiesen wurden und sich der Seefrosch hier reprodu-


ziert, ist mit der Reproduktion des Teichfrosches ebenfalls zu rechnen. 
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Im Gewässer beim „Hof Finke“ wurden adulte Berg- und Teichmolche nachgewiesen. Die 


Reproduktion konnte nicht festgestellt werden. 


 


In dem verzweigten Gewässer beim „Hof Biecker“ wurden Berg- und Teichmolch mit 


Adulten und Larven nachgewiesen. Die Arten reproduzieren sich hier. Weitere Amphibien 


wurden hier nicht nachgewiesen. 


 


In den übrigen vorhandenen Stillgewässern (Gewässer Göckenjahn, Gewässer im Wald 


südlich Biecker) konnten keine Amphibien nachgewiesen werden. Es handelt sich um 


grundwasserbeeinflusste sommertrockene Gewässer, die nahezu vegetationsfrei sind 


und einen mit Laub bedeckten, schlammigen Untergrund aufweisen. Teilweise sind die 


Gewässer sehr nährstoffreich und dementsprechend einer starken Algenbildung ausge-


setzt. 


 


In der folgenden Abbildung 5 wird die Lage der Amphibiengewässer sowie die in den je-


weiligen Gewässern vorkommenden Arten dargestellt. Das erfasste Artenspektrum der 


aktuellen Untersuchung stimmt mit der Untersuchung aus dem Jahr 2008/ 2009 überein. 


In der aktuellen Untersuchung wurden jedoch meist höhere Individuenzahlen ermittelt. 
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 Abbildung 5: Amphibienuntersuchung im Untersuchung sraum  


 


Um Daten zum Wanderverhalten der Amphibien zu erhalten, erfolgten im Rahmen der 


Erstellung der Umweltverträglichkeitsstudie nächtliche Begehungen bzw. Befahrungen 


am 26.02., 07.03. und am 16.03.2009. Dabei wurden wandernde Erdkröten im Untersu-


chungsraum auf der Straße südlich des „Haus Karneol“ festgestellt. Sie wanderten von 


Südwesten, Süden und Südosten in nördliche Richtung (Folienteich auf dem Grundstück 


des „Haus Karneol“). Beim ersten Termin wurden 12 Individuen (7 Männchen, 5 Weib-


chen), beim zweiten Termin 19 Individuen (11 Männchen, 8 Weibchen) festgestellt. Eine 
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Einwanderung aus nördlicher Richtung ist ebenfalls wahrscheinlich, die angewandte Me-


thode, bei der die Wege kontrolliert wurden, zeigte aber keine Nachweise aus nördlicher 


Richtung. 


 


Im übrigen Untersuchungsraum konnten keine weiteren Nachweise wandernder Amphi-


bien erbracht werden. Zur Referenz wurden die Straßen außerhalb des Untersuchungs-


raumes im unbebauten Bereich im Westen und im bebauten Bereich im Osten und Sü-


den abgesucht. In den östlich an den Untersuchungsraum angrenzenden Siedlungsbe-


reichen von Burgsteinfurt konnten vereinzelt wandernde Erdkröten beobachtet werden, 


die hier wohl in Gartenteichen ablaichen und ebenfalls in den Gärten ihren Landlebens-


raum haben. Wanderbewegungen aus dem Untersuchungsraum in Richtung östlicher 


Bebauung waren nicht zu erkennen. Im Gebiet westlich und südlich des Untersuchungs-


raumes wurden keine Wanderbewegungen nachgewiesen. 


 


 







Kreis Steinfurt, Straßenbauamt Neubau der K 76n, Westliche Entlastungsstraße Steinfurt
Fachbeitrag Artenschutz 


 
 


 Seite 45 von 161 


Tabelle 12: In den untersuchten Gewässern nachgewie sene Amphibienarten 


Maximal ermittelte Individuenzahl adulter Tiere oder Larven aus allen Begehungen 
  
Gewässer-Nr. einschl. Beschreibung 


Bergmolch Teichmolch Erdkröte Grasfrosch Teichfrosch Seefrosch 


 


6 ad. ♂ 


5 ad. ♀ 


 


20 ad. ♂ 


18 ad. ♀ 


 


20 ad. ♂+♀ 


 


 


– 


 


12 Rufer 3 Rufer 


1. Folienteich „Haus Karneol“ permanent Wasser 
führend; Ufer flach, mit feuchter Stauden- und Gras-
flur; Flach- und Tiefwasserzonen mit Schilf, Binsen, 
Seerosen; Gewässergrund sandig; keine Nutzung, 
Zierfische; umgeben von extensiv genutzter Rasenflä-
che/Grünland, Gehölzen 4 Larven 


 
 


8 Larven 
 
 


 
viele Laich-
schnüre 
 


viele Larven 


3 Laichballen 
 


 


 
5 Larven 


 
 


2. Teich „Hof Finke“  sommertrocken; Wasserführung 
schwankend; Ufer steil mit Laub bedeckt, teilweise 
grasige Vegetation; Gewässer tief eingeschnitten; na-
hezu keine Unterwasservegetation; Gewässergrund 
mit Laub bedeckt, schlammig, umgeben von Wald, 
Grünland, Hoffläche 


4 ad. ♂ 


3 ad. ♀ 


 


3 ad. ♂ 


 


 


– 


 


– 


 


– 


 


– 


 


7 ad. ♂ 


5 ad. ♀ 


7 ad. ♂ 


6 ad. ♀ 
– – – – 


3. Gewässer „Hof Biecker“  verzweigtes Gewässer; 
im tiefsten Bereich permanent Wasser führend; in wei-
ten Teilen sommertrocken; Gewässer tief eingeschnit-
ten; Ufer sehr steil; keine Vegetation; keine Unterwas-
servegetation; Gewässergrund mit Laub bedeckt, 
schlammig; umgeben von (Bruch)wald, Grün-
landbrache 


6 Larven 8 Larven – – – – 
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Die Ergebnisse der Wanderkartierung spiegeln sich in der Begehung der Gewässer am 


31.03.2009 wieder. In den Gewässern „Hof Karneol“ und „Hof Finke“ wurden wandernde 


Amphibien gefunden. Wanderbewegungen wurden sowohl zwischen den Laichgewäs-


sern und angrenzenden Waldflächen als auch zwischen den Laichgewässern und der 


freien Landschaft festgestellt. In Richtung Ortslage Burgsteinfurt wurden keine wandern-


den Amphibien kartiert.  


 


Bewertung der Amphibienvorkommen 


Insgesamt weist der Untersuchungsraum Lücken in der Besiedlung bzw. in der Verteilung 


der Arten auf. Es konnten nur zwei Laichgewässer bzw. drei besiedelte Gewässer festge-


stellt werden. Das Artenspektrum ist sehr überschaubar. Nach BNatSchG streng ge-


schützte oder planungsrelevante Amphibienarten wurden nicht nachgewiesen. 


 


Das wertvollste Gewässer ist der Folienteich beim „Haus Karneol“. Hier kommen alle 


sechs nachgewiesenen Arten vor. Im Gewässer beim „Hof Biecker“ wurden nur zwei Ar-


ten nachgewiesen. Es kann davon ausgegangen werden, dass von allen Arten stabile, 


aber kleine Populationen vorhanden sind. Im übrigen Untersuchungsraum wird das Vor-


handensein der Arten insbesondere durch das Trockenfallen der Gewässer und somit 


dem Fehlen von Laichgewässern unterbunden. Wanderbewegungen wurden sowohl zwi-


schen den Laichgewässern und angrenzenden Waldflächen als auch zwischen den 


Laichgewässern und der freien Landschaft festgestellt. Durch die geplante Straßentrasse 


werden keine Amphibienwanderwege berührt.  


 


 


 


4.4 Fledermäuse 


Basierend auf den Untersuchungsergebnissen zur Fledermausfauna aus der UVS 2008 


wurde im Jahr 2011 zur Erstellung des Landschaftspflegerischen Begleitplans zur K 76n 


eine vertiefende fledermauskundliche Untersuchung durch die ECHOLOT GBR durchge-


führt. Im Rahmen der Untersuchungen zur UVS 2008 waren mehrere Fledermausflug-


straßen festgestellt worden, die von der geplanten Trasse geschnitten werden. Zur adä-


quaten Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange ist es erforderlich, insbesondere 


Konfliktpunkte mit erhöhtem Kollisionsrisiko für Fledermäuse bezüglich des Neubaus der 


K76n durch gezielte und vertiefende Untersuchungen herauszuarbeiten: 
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- Flugstraße I „Radweg“ beidseitige Heckenstruktur entlang des Radweges Busch-


kamp  


- Flugstraße IV „Flögemanns Esch“ Heckenstrukturen entlang der Straße Flöge-


mannns  


- Flugstraße VIIa/b „Hof Biecker“ beidseitig der breiten Heckenstruktur 


 


Das Konzept für vertiefende Fledermausuntersuchung im Jahr 2011 durch das Büro 


Echolot umfasste neben einer Auffrischung der Altdatenbestände aus dem Jahr 2008 


eine intensive Überprüfung der von der Trassenführung betroffenen Gehölzstrukturen auf 


ihre Nutzung als Fledermausflugstraße, eine Baumhöhlenkartierung dieser Strukturen zur 


Feststellung des Quartierpotenzials im Eingriffsbereich sowie der Überprüfung der „Vieh-


trift“ an der Leerer Straße auf ihre Eignung als Fledermaus-Winterquartier. Basierend auf 


den Ergebnissen der Baumhöhlenkartierung wurde außerdem an zwei Standorten 


(baumhöhlenreicher Gehölzbestand an Standort „Gehölz Hof Biecker“ und Höhlenbaum 


„Esche“ am Standort „Feldweg Flögemanns-Esch“) eingehende Untersuchung zur Quar-


tiernutzung der nachgewiesenen Baumhöhlen durchgeführt.  


 


Eine ausführliche Beschreibung der angewandten Methoden sowie der Untersuchungser-


gebnisse findet sich in Gesamtbericht der vertiefenden Untersuchung der Fledermaus-


fauna (ECHOLOT, 2012). In dem vorliegenden Fachbeitrag Artenschutz erfolgt eine zu-


sammenfassende Darstellung der Methodik und der Ergebnisse.  


 


Für die Planung der artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen für Fledermäuse 


wurde im Jahr 2014 eine Baumhöhlenkartierung angrenzender Waldflächen mit Abschät-


zung des Höhlenbaum-Potenzials durchgeführt (ECHOLOT, 2014a). Weiterhin erfolgte 


einer Bewertung der Eingriffsfolgen durch den Ausbau des Wirtschaftsweges (ECHOLOT, 


2014b).  


 


4.4.1 Methode 


Übersichtsbegehungen 


Zur Aktualisierung der fledermauskundlichen Daten aus dem Jahr 2008 wurden 2011 fünf 


halbnächtige Begehungen in Form von Übersichtsbegehungen mit dem Ultraschall-De-


tektor zur Erfassung des Artenspektrums im Untersuchungsgebiet, zur Bestätigung der 


Fledermaus-Jagdgebiete sowie zur morgendlichen Suche nach Quartieren durchgeführt. 


Insbesondere sollten hierbei auch noch einmal die bereits bekannten Balzquartiere und 
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auch die bereits bekannten Flugstraßenstrukturen untersucht und bestätigt werden. Zu-


sätzlich kamen bei jeder Begehung Horchboxen zum Einsatz, die an den bereits bekann-


ten Flugstraßenstrukturen platziert wurden. 


Tabelle 13: Termine Übersichtsbegehung Fledermäuse (Ü) 


Nr. Datum  Tageszeit 


Ü1 30.05.2011 nachts 


Ü2 06.06.2011 nachts 


Ü3 06.07.2011 nachts 


Ü4 10.08.2011 abends/nachts 


Ü5 22.08.2011 abends 


 


Untersuchung der Flugstraßennutzung 


Im Jahr 2008 durchgeführten Fledermaus-Untersuchungen wurden an drei Gehölzstruk-


turen Fledermausflugstraßen festgestellt:  


- Standort FS I „Buschkamp“ 


- Standort FS IV „Flögemanns-Esch“ 


- Standort FS VIII Zufahrt „Hof Biecker“ 


 


Basierend auf den Erkenntnissen der Fledermaus-Untersuchung aus dem Jahr 2008 


(BLS & ECHOLOT 2008), bei der bereits an drei dieser Strukturen kopfstarke Fledermaus-


Flugstraßen festgestellt wurden, sollten in 2011 weitere vergleichbare Gehölzstrukturen 


im Plangebiet gezielt auf Fledermaus-Flugstraßen hin untersucht werden. Hierbei be-


schränkte sich die Untersuchung auf die Strukturen, die durch die geplante Trasse direkt 


geschnitten wurden.  


 


Neben den bekannten bereits 2008 untersuchten drei Strukturen sind sechs weitere rele-


vante Strukturen direkt von der geplanten Trassenführung betroffen (vgl. Karte 1 und Kar-


te 3). Aufgrund der großen Bestandsbreite mit „Gehölz Hof Biecker“ bezeichneten Ge-


hölzstreifens war es erforderlich, hier beide Strukturränder separat auf ihre Nutzung als 


Fledermaus-Flugstraße zu untersuchen. 


 


Entsprechend wurden zwischen Mai und August 2011 insgesamt sieben Standorte auf 


ihre Nutzung als Fledermaus-Flugstraße untersucht: 
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- Flugstraße II „Speckmannstraße“: Heckenstruktur in Verlängerung der Speck-
mannstraße 


 
- Flugstraße III „Hachstiege“: Verlängerung der Eichendorffstraße zwischen Sied-


lungsrand und Hof Hachmann 
 


- Flugstraße V „Feldweg Flögemanns-Esch“: Heckenstruktur in N-S-Richtung zwi-
schen Flögemanns-Esch und der Straße Sellen beim Hof Biecker 


 
- Flugstraße VI „Graben Fachhochschule“: Heckenstruktur in O-W-Richtung zwi-


schen Flögemanns-Esch und der Straße Sellen beim Hof Biecker 
 


- Flugstraße IX „Kopfweiden Leerer Straße“: Schmale Gehölzstruktur (Kopfwei-
den/Erle) zwischen Hof Biecker und Leerer Straße 


 
- Flugstraße VII a / b „Gehölz Hof Biecker“ West / Ost“: Breite Gehölzstruktur nahe 


Hof Biecker. Die Struktur hat waldartigen Charakter und muss aufgrund ihrer Brei-
te von 40 m beidseitig untersucht werden. 


 


Die Darstellung der Flugstraßen erfolgt in Unterlage 9.4.1, Übersichtsplan Artenschutz). 


Die Untersuchung der Flugstraßen erfolgte in einer Kombination aus manueller Zählung 


sowie automatischer Erfassung über „Horchboxen“ mit dem Ziel ein möglichst genaues 


Bild über die Fledermausaktivität (Arten / Gattungen sowie Nutzungsintensitäten) wäh-


rend des Kartierzeitraumes an den einzelnen Strukturen zu erhalten.  


 


Tabelle 14: Termine Begehungen Fledermaus-Flugstraß en (FS) 


Nr. Standort  Datum  


FS01 Flugstraße II „Speckmannstraße“ und Flugstraße III 
„Hachstiege“ 


09.05.2011 


FS02 Flugstraße V „Feldweg Flögemanns-Esch“ und Flug-
straße VI „Graben Fachhochschule“ 


30.05.2011 


FS03 Flugstraße XI „Kopfweiden Leerer Straße“ und Flug-
straße VIIa „Gehölz Hof Biecker“ West 


06.06.2011 


FS04 Flugstraße VIIb „Gehölz Hof Biecker“ Ost und Flugstra-
ße II „Speckmannstraße“ 


06.07.2011 


FS05 Flugstraße III „Hachstiege“ und Flugstraße V „Feldweg 
Flögemanns-Esch“  


20.07.2011 


FS06 Flugstraße VI „Graben Fachhochschule“ und Flugstra-
ße XI „Kopfweiden Leerer Straße“  


21.07.2011 


FS07 Flugstraße VIIa „Gehölz Hof Biecker“ West und Flug-
straße VIIb „Gehölz Hof Biecker“ Ost  


02.08.2011 
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Baumhöhlenkartierung 


Im Rahmen der am 16.02.2011 durchgeführten Baumhöhlenkartierung wurden die Bäu-


me im Bereich der geplanten Trasse der K76n auf ihre Eignung als Fledermausquartier 


oder Nistbaum für Höhlen bBaumhöhlenkartierungewohnende Vögel hin begutachtet. 


Insgesamt wurden Bäume an neun Standorten entlang der Trasse untersucht.  


Für einen der bei der Baumhöhlenkartierung vom 16.02.11 gefundenen Höhlenbäume, 


eine Esche mit auffälligem Stammriss am Standort „Feldweg Flögemanns-Esch“ wurde 


eine weiterführende Untersuchung der Stammhöhle erforderlich.  


 


Im Jahr 2014 fanden zur Konzeption artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 


eine Höhlenbaumkartierung und eine Einschätzung des Höhlenbaumpotenzials an 8 


Waldflächen statt (ECHOLOT, 2014).  


 


Winterquartieruntersuchung „Viehtrift“ 


Die Viehtrift ist ein ehemaliger Treibgang für Weidevieh, welcher die Leerer Straße unter-


quert und früher einen gefahrlosen Weidewechsel der Tiere ermöglichen sollte. Inzwi-


schen wurde der östliche Zugang komplett verschlossen und die Röhre anscheinend teil-


weise verfüllt. Der verbleibende Röhrenteil erstreckt sich ca. 5-7 m weit von Westen her 


in die Böschung unterhalb der Leerer Straße. Der westliche Zugang wurde bis auf eine 


verschließbare Zugangstür und zwei oberhalb befindliche kleine Öffnungen vermauert. 


Die Rückwand im Innern der Viehtrift besteht ebenfalls aus einer Steinmauer.  


Die mit Stahlwellprofil ausgekleidete Röhre der Viehtrift wurde an drei Terminen auf über-


winternde Fledermäuse hin untersucht.  


Die Untersuchung der „Viehtrift“ als Fledermauswinterquartier sowie die Baumhöhlenkar-


tierung wurden bereits Anfang 2011 (16.02., 06.03. und 08.04.) durchgeführt, während 


die übrigen Untersuchungen zwischen Mai und August 2011 erfolgten. 


 


Suche von Fledermausquartieren in Bäumen (Baumquart iersuche) 


Zahlreiche Fledermausarten können Quartiere unterschiedlicher Funktionen (Sommer-


quartiere, Winterquartiere, Übergangsquartiere, Paarungs- und Balzquartiere) in Bäumen 


aufsuchen. 


 


Basierend auf den Erkenntnissen der Baumhöhlenkartierung wurde für den breiten Ge-


hölzstreifen am Standort „Gehölz Hof Biecker“ sowie einen Höhlenbaum am Standort 
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„Feldweg Flögemanns-Esch“ eine erhöhte Quartiertauglichkeit festgestellt, die einge-


hender untersucht wurde. Um für weitergehende Aussagen eine solide Datenbasis zu 


erhalten, wurden diese beiden Standorte in einem zweiten Schritt durch insgesamt sechs 


weitere zumeist morgendliche Begehungen untersucht. Am Gehölz „Hof Biecker“ fand die 


gezielte und vertiefende Suche nach schwärmenden oder ausfliegenden Fledermäusen 


aufgrund des reichen Angebots an Baumquartieren unter Zuhilfenahme von Rotlicht-


scheinwerfern, Nachtsichtgeräten und einem Ultraschalldetektor statt. Die weiterführende 


Untersuchung des Höhlenbaums „Esche“ am „Feldweg Flögemanns-Esch“ erfolgte durch 


automatische Erfassung mittels Horchboxen und AnaBat.  


 


Untersuchungen zum Neubau des Wirtschaftsweges  


Eine mögliche Variante zum Neubau des Wirtschaftsweges führt zu einem Anschnitt ei-


nes Waldbereiches östlich Haus Karneol. Zu Einschätzung der möglichen Konflikte und 


Eingriffsfolgen wurde der betreffende Waldbereich im Februar 2014 prognostiziert und 


bewertet.  


 


Höhlenbaumkartierung für die Planung artenschutzrec htlicher Maßnahmen 


Am 24.02.2014 erfolgte eine Höhlenbaumuntersuchung. Für alle Waldflächen im Planbe-


reich sollte eine pauschale Einschätzung des Höhlenbaumpotenzials erfolgen, um die 


grundsätzliche Wertigkeit dieser Bestände für Baumbewohnende Fledermäuse festzu-


stellen (6 Teilflächen). Einzelne Flächen sollten darüber hinaus eingehender untersucht 


werden und dort konkrete Ersatzmaßnahmen für im Rahmen der Baufeldfreimachung 


verloren gehende Höhlenbäume planen zu können (2 Teilflächen). Die untersuchten 


Waldflächen sind in Abbildung 1 dargestellt. 


 


Als Ergebnis der Untersuchung wurde die Eignung einzelner Teilflächen als Fledermaus-


quartier untersucht. Die Bäume wurden fotografiert und am Stammfuß mit Forstmarkier-


farbe markiert. Der Koordinaten der festgestellten Höhlenbäume werden per GPS ermit-


telt und festgehalten. Den einzelnen Waldflächen wurden in der folgenden 6-stufigen 


Skala hinsichtlich ihres Höhlenbaumpotenzials bewertet: 


 


- extrem hohes Höhlenbaumpotenzial 


- sehr hohes Höhlenbaumpotenzial 


- mittleres Höhlenbaumpotenzial 


- geringes Höhlenbaumpotenzial 


- kein Höhlenbaumpotenzial 
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Dabei wurden Flächen mit einer Höhlenbaumeignung von 95 % als Fläche mit extrem 


hohem Höhlenbaumpotenzial, Flächen mit fehlender Höhlenbaumeignung als Fläche mit 


keinem Höhlenbaumpotenzial bewertet.  


 


Im Rahmen der Höhlenbaumkartierung und Potenzialabschätzung verschiedener Wald-


bestände wurde auch der durch den Ausbau des Wirtschaftsweges betroffene Waldbe-


stand im Bereich Haus „Karneol“ (westlich „Hof Biecker“) untersucht. und die erkennba-


ren Höhlenbäume individuengenau erfasst. 


4.4.2 Ergebnisse 


4.4.2.1 Übersichtsbegehung 


Die Übersichtbegehungen fanden an fünf Terminen statt (vgl. Tabelle 13). Nachfolgend 


werden die Ergebnisse der Detektorbegehungen und der parallel dazu aufgestellten 


Horchboxen betrachtet. 


 


Detektorbegehungen 


Bei allen Begehungen wurden im gesamten Gebiet zahlreiche Zwergfledermäuse, regel-


mäßig Breitflügelfledermäuse, Große und Kleine Abendsegler sowie Tiere der Gattung 


Myotis (Mausohrfledermäuse) nachgewiesen. 


 


Die mit Abstand auch während der Nachtstunden am häufigsten im Untersuchungsgebiet 


angetroffene Fledermausart war die Zwergfledermaus. Im Prinzip wurden alle Strukturen 


(Baumreihen, Hecken, Gehölzsäume) sowie der gartenreiche Siedlungsbereich am west-


lichen Rand von Burgsteinfurt von Zwergfledermäusen als Nahrungshabitat genutzt.  


 


Neben den auf den verschiedenen Flugstraßen befindlichen Tieren sind fast überall im 


Untersuchungsgebiet auch jagende Breitflügelfledermäuse anzutreffen. Teilweise nutzen 


Breitflügelfledermäuse auch die Flugstraßenstrukturen sowie die angrenzenden Offen-


landbereiche zur Jagd (z.B. FS I „Radweg“, FS IV „Flögemanns-Esch“ inkl. FS V „An-


schluss FH“). Im Prinzip werden alle an Weide- oder Grünflächen (auch große Gärten) 


grenzende Gehölzstrukturen im Untersuchungsgebiet von Breitflügelfledermäusen als 


Nahrungshabitat genutzt (Grünland bei Hof Biecker, Schafweide östlich Hof Hachmann, 


Weiden an Flögemanns-Esch und Feldweg Flögemanns-Esch, große Gärten und Weiden 


am Radweg „Buschkamp“). 
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Es wurden beide Abendseglerarten (Großer und Kleiner Abendsegler) jagend im Unter-


suchungsgebiet nachgewiesen. Die Abendsegler nutzten im Prinzip den gesamten freien 


Luftraum über dem westlichen Siedlungsrand von Burgsteinfurt und den daran anschlie-


ßenden Agrarraum zur Nahrungssuche. Das im Jahr 2008 fetsgestellte konzentrierte Auf-


treten jagender Abendsegler speziell rund um die kleinen Waldbestände der Höfe Hach-


mann, Göckenjan und über den landwirtschaftlichen Flächen an Hof Biecker konnte in 


2011 bestätigt werden. Überwinternde Tiere im Gebiet sind wahrscheinlich. Im Jahr 2011 


konnten die bereits 2008 nachgewiesenen Balzquartiere von Abendseglern im Wäldchen 


südöstlich von Hof Hachmann bestätigt werden. Zusätzlich gelang 2011 der Nachweis 


des Balzquartiers vom Großen Abendsegler im Gehölz bei Hof Biecker. 


 


An allen etwas dichter gewachsenen Strukturen im Untersuchungsgebiet fanden sich 


Nahrungshabitate von Mausohrfledermäusen. Sicher nachgewiesen wurden Jagdgebiete 


von Mausohrfledermäusen im Bereich des Radwegs (FS I „“Radweg“), im Bereich des 


Gehölzes zwischen den Höfen Hachmann und Göckenjan, entlang des Gehölzstreifens 


am Feldweg „Anschluss FH“ (FS V), an den Gehölzen bei Hof Biecker (FS VII Gehölz 


„Hof Biecker“ und FS VIII Zufahrt „Hof Biecker“), sowie westlich von Hof Finke am Rand 


einer dort befindlichen kleineren Gehölzstruktur. 


 


Am Siedlungsrand nördlich der Hachstiege gelang der eindeutige Nachweis einer jagen-


den Bartfledermaus. Zudem waren mehrere der bei verschiedenen Untersuchungsteilen 


am Gehölz Hof Biecker festgestellten Mausohrfledermauskontakte ebenfalls Bartfleder-


mäuse. 


Vermutlich stammen alle festgestellten Langohrfledermaus-Rufe vom Braunen Langohr 


(Plecotus auritus). Insgesamt sind Langohrfledermäuse aufgrund ihrer sehr leisen Rufe 


bei Detektorbegehungen unterrepräsentiert. 


Bei den Übersichtsbegehungen sicher nachgewiesen wurden Langohren im Gehölz am 


Standort FS V „Anschluss FH“, sowie im Gehölzstreifen bei Hof Biecker (FS VII). Zusätz-


lich gab es bei zwei Übersichtsbegehungen am Hof Hachmann einen Langohrfleder-


maus-Verdacht.  
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Horchboxen 


Parallel zu den Detektorbegehungen wurden drei in 2008 nachgewiesenen Flugstraßen-


strukturen mit Hilfe von Geräten zur automatischen Erfassung von Fledermausrufen 


(Horchboxen) untersucht.  


Standort FS I „Radweg“ 


Die Ergebnisse der Horchboxenanalyse dieses Beobachtungsteils unterstreichen und 


bestätigen die intensive Nutzung des Standorts FS I „Radweg“ als Fledermaus-Flug-


straße. Neben Zwerg- und Breitflügelfledermäusen nutzen offenbar auch einzelne Mau-


ohrfledermäuse die Struktur als Leitlinie. In 2011 kann die aus 2008 bekannte Flugstra-


ßennutzung am „Buschkamp“ in vergleichbarer Individuenzahl bestätigt werden. 


 


Standort FS IV „Flögemanns-Esch“ 


An der ebenfalls aus 2008 bekannten Flugstraße am „Flögemanns-Esch“ zeigte die 


Horchboxenauswertung ein ähnliches Bild wie an der Flugstraße „Radweg“. Es wurden 


Zwerg-, Breitflügel- sowie Mausohrfledermäuse (Myotis sp.) aufgezeichnet. Dabei wurden 


Zwergfledermäuse am häufigsten nachgewiesen. Es wurden zudem regelmäßig Abend-


segler-Rufe aufgezeichnet.  


 


Die Ergebnisse dieser Untersuchung bestätigen die intensive Nutzung des Standorts FS 


IV „Flögemanns-Esch“ als Fledermaus-Flugstraße. Zusätzlich zu den bereits in 2008 fest-


gestellten Zwergfledermäusen nutzen auch Breitflügelfledermäuse sowie einzelne Maus-


ohrfledermäuse die Struktur als Flugstraße.  


 


Standort FS VIII Zufahrt „Hof Biecker“ 


An der dritten bereits aus 2008 bekannten Flugstraße, der Birnbaumreihe an der Zufahrt 


zum Hof Biecker (FS VIII), bestätigte sich bei der Auswertung der Horchboxen das Bild 


der anderen beiden bekannten Flugstraßen. Auch hier war die aufgezeichnete Fleder-


mausaktivität insgesamt sehr hoch. Es wurden Zwerg- Breitflügel- sowie Mausohrfleder-


mäuse (Myotis sp.) sowie teilweise Abendseglerrufe aufgezeichnet. Der bei weitem größ-


te Anteil an Kontakten stammt von der Zwergfledermaus. 


 


Die in 2008 festgestellte Fledermausflugstraße für Zwerg- und Breitflügelfledermäuse, 


z.T. auch für einzelne Mausohr- und Langohrfledermäuse wurde bei der Untersuchung in 


2011 eindeutig bestätigt. 


 







Kreis Steinfurt, Straßenbauamt Neubau der K 76n, Westliche Entlastungsstraße Steinfurt
Fachbeitrag Artenschutz


 


 Seite 55 von 161 


4.4.2.2 Untersuchungsteil Flugstraßen 


Detektorbegehungen 


Die Flugstraßenzählungen fanden immer in einem Zeitraum von ca. 2-3 Stunden von 


Sonnenuntergang bis in die völlige Dunkelheit hinein statt. An allen untersuchten Stand-


orten konnte eine Nutzung der Gehölzstrukturen durch mindestens zwei Fledermausarten 


nachgewiesen werden. An allen Standorten dominierte wie erwartet die Nutzung durch 


die Gebäude bewohnenden Fledermausarten Zwergfledermaus und Breitflügelfleder-


maus. An verschiedenen Standorten wurden zudem Tiere der Gattungen Mausohrfle-


dermaus (Myotis sp.) und / oder der Gattung Langohrfledermaus (Plecotus sp.) festge-


stellt. (vgl. Karte 3).  


 


Hierin bestätigen die detektorgestützten Sichtbeobachtungen an den Flugstraßenstruktu-


ren die Ergebnisse aus den Übersichtsbegehungen. Die Strukturen der Flugstraße II 


„Speckmannstraße“ und FS III „Hachstiege“ wurden unabhängig von den dortigen Flug-


straßentieren von Zwergfledermäusen als Jagdhabitat genutzt. 


 


Bei den detektorgestützten Sichtbeobachtungen wurden auch die Abendsegler-Arten im 


Bereich des Beobachtungsstandortes mit dem Detektor erfasst. Diese Erfassungen lie-


fern zusätzliche Informationen zu den Aktivitätsräumen dieser Gattung im Nahbereich der 


Flugstraßenstrukturen. 


 


Standort FS II „Privatweg Becker“ 


Zwergfledermäuse nutzten die Alteichenreihe im Mai mit einer eher niedrigen, im Juli mit 


einer mittleren Nutzungsintensität. Im trassennahen Bereich nutzten einzelne Breitflügel-


fledermäuse die Struktur als Flugstraße. Sowohl Zwerg- als auch Breitflügelfledermäuse 


flogen fast ausschließlich entlang des hohlwegartig eingewachsenen Feldwegs südlich 


der Struktur. Über dem Offenbereich am westlichen Ende der Gehölzstruktur weitete sich 


der bis hierhin sehr einheitliche Flugkorridor der Flugstraßentiere deutlich auf. Während 


einige Tiere dem Verlauf des Feldwegs weiter folgten, bogen andere Tiere (besonders im 


Sommer bei hochgewachsenem Getreide auf den angrenzenden Ackerflächen) am letz-


ten Baum Richtung Süden ab und flogen auf direkterem Weg auf den Hof Biecker zu. 


Hierbei hielten sich die beobachteten Zwergfledermäuse dicht über den Getreidehalmen, 


während die Breitflügelfledermäuse etwas höher das Offenland querten (genauer Verlauf 


vgl. Karte 3). 
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Standort FS III „Hachstiege“ 


Zwergfledermäuse beflogen den Offenbereich der Hachstiege mit mittlerer bis hoher Nut-


zungsintensität. An der Hachstiege hatten die Zwergfledermäuse im Offenbereich einen 


insgesamt recht einheitlichen Flugweg Richtung Westen. Sie flogen zumeist parallel zum 


Straßenverlauf über dem Graben zum südlich angrenzenden Grünland. Nur wenige 


Zwergfledermäuse querten diagonal über das Grünland (vgl. Karte 1 und Karte 3). Im 


Bereich der am Siedlungsrand stehenden Altbäume variieren die Flugwege der Tiere. 


Hier wurden sowohl der nördliche als auch südliche Gehölzrand meist auf Höhe des un-


teren Kronensaums beflogen. Einige Tiere flogen in diesem Bereich auch inmitten der 


Baumkronen. Später im Jahr gewinnt die Flugstraße an Bedeutung für die Breitflügelfle-


dermaus. 


Neben diesen beiden Fledermausarten nutzten auch einzelne Mausohrfledermäuse die 


Flugstraße an der Hachstiege auf dem Weg in ihre Jagdgebiete.  


 


Standort FS V Feldweg „Anschluss FH“ 


Mehrere Zwergfledermäuse nutzten diese vom Standort FS IV „Flögemanns-Esch“ nach 


Süden abzweigende Struktur regelmäßig auf ihrem Transferflug zwischen Quartieren und 


Jagdhabitaten. Diese Tiere folgten dem Feldweg an der Westseite dieser Struktur in Hö-


he des über den Weg ragenden unteren Kronensaums in Richtung Süden. Am Ende des 


nördlichen Gehölzabschnittes auf Höhe des Schnittpunkts mit dem Graben „Fach-


hochschule (FS VI), bogen die Tiere nach Westen ab und flogen über den Offenlandbe-


reich auf ein dort gelegenes kleines Wäldchen zu.  


 


Auch einzelne Breitflügelfledermäuse nutzten diesen Weg in ihre weiter westlich gelege-


nen Nahrungshabitate mit dem Unterschied, dass sie früher von der Gehölzstruktur nach 


Westen abbogen und die offene Ackerfläche diagonaler in Richtung Wald überquerten 


(vgl. dazu Karte 1 und Karte 3). Einzelne Breitflügelfledermäuse folgten dem Feldweg 


weiter nach Süden. Insgesamt wurde der Feldweg sowohl von Zwerg- als auch für Breit-


flügelfledermäuse mit einer niedrigen Nutzungsintensität beflogen. Auch an diesem 


Standort beflogen einzelne Mausohrfledermäuse die Struktur auf ihrem Transfer zwi-


schen den verschiedenen Funktionsräumen.  
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Standort FS VI „Anschluss FH“ 


Die Grabenstruktur sowie seine im östlichen Verlauf begleitenden Gehölze nutzten ein-


zelne Zwerg- und Breitflügelfledermäuse als Flugstraße (niedrige Nutzungsintensität). 


Neben dem Standort FS IX Kopfbäume „Leerer Straße“ war dieser im trassennahen Be-


reich durch Offenland verlaufende Gräben von den untersuchten Strukturen die am ge-


ringsten genutzte Leitstruktur.  


 


Standort FS VII a/b Gehölz „Hof Biecker“ West / Ost  


Für die Flugstraßenzählungen wurde das Gehölz am Hof Biecker aufgrund seiner Breite 


in zwei Untersuchungsstandorte unterteilt. Sowohl Ost- als auch Westseite der Gehölz-


struktur sind für sich als intensiv beflogene Fledermausflugstraßen für Zwerg- und Breit-


flügelfledermäuse (täglich zwischen 100 und 150 Zwergfledermäuse sowie mindestens 


50 Breitflügelfledermäuse) zu werten. Dabei wurde die Ostseite des Gehölzstreifens ins-


gesamt deutlich intensiver genutzt. Insgesamt verschmelzen jedoch an diesem Gehölz 


die beiden östlich und westlich verlaufenden Flugrouten von Zwerg- und Breitflügelfle-


dermäusen zu einer großen Flugstraße.  


 


Innerhalb des Gehölzstreifens flogen Zwerg- und Breitflügelfledermäuse nur um zu jagen 


oder die Strukturseite zu wechseln. Vermutlich haben die auf dieser Flugstraße befindli-


chen Gebäude bewohnenden Fledermausarten aus den nördlich bzw. nordöstlich an-


grenzenden Wohngebieten ihre Quartiere. 


 


Die Gehölzstruktur nutzten auch Mausohrfledermäuse regelmäßig als Flugstraße. Im 


Gegensatz zu Zwerg- und Breitflügelfledermäusen flogen die Mausohrfledermäuse im 


Innern der Struktur. Die Flughöhe der Mausohrfledermäuse im Strukturinnern lag dabei 


deutlich höher im oberen Kronenbereich der Altbäume.  


 


Mehrere aufgezeichnete Myotis-Vorbeiflüge stammten sicher von Bartfledermäusen. 


Daneben gelang der sichere Nachweis von Langohrfledermäusen. Es kann entsprechend 


davon ausgegangen werden, dass auch einzelne Langohrfledermäuse (vermutlich Brau-


nes Langohr) die Struktur als Flugweg zu ihren Jagdgebieten nutzten. Diese Art nutzt 


einen räumlich sehr begrenzten Lebensraum um ihren Quartierstandort herum. Daher 


kann beim Nachweis von Braunen Langohren ein Quartier in räumlicher Nähe zum Beo-


bachtungsstandort vermutet werden. Ein möglicher Quartierstandort ist neben den Höh-


lenbäumen im Gehölz Hof Biecker auch das nördlich daran anschließende vergleichbar 
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strukturierte Wäldchen. Daneben kommen für Braune Langohren teilweise auch Gebäu-


dequartiere im nahen Umkreis in Betracht.  


 


Am südlichen Ende des Gehölzstreifens „Hof Biecker“ vereinigen sich die beiden von 


Norden kommenden Flugstraßen (FS VII a / b) mit der Flugstraße FS VIII Zufahrt „Hof 


Biecker“. Unabhängig vom gewählten weiteren Verlauf der Flugstraße queren die Tiere 


im Südteil des Gehölzstreifens den Trassenverlauf, bevor sie an den südlich davon gele-


genen Strukturen weiterfliegen. 


 


Standort FS IX Kopfbäume „Leerer Straße“ 


Die beobachtete Fledermausaktivität lag an diesem Standort in niedrigem Rahmen vergli-


che mit Standort FS VI „Anschluss FH“. Einzelne Zwerg- und Breitflügelfledermäuse, ver-


mutlich auch einzelne  Langohrfledermäuse, nutzten die Kopfbaumreihe südlich der Lee-


rer Straße regelmäßig als Leitstruktur.  


 


Horchboxen 


Parallel zu den durchgeführten Sichtbeobachtungen wurden Horchboxen verwendet, um 


ergänzende Aussagen zu den Fledermausaktivitäten an den verschiedenen Strukturen 


zur abendlichen Flugstraßenzeit zu erhalten. Die Horchboxen wurden jeweils nah an den 


Schnittpunkt der geplanten Trasse mit der Struktur gestellt 


 


Standort FS II „Privatweg Becker“ 


Die Aufzeichnungen der Horchboxen an der Struktur FS II „Speckmannstraße“ bestätigen 


die bei der Sichtbeobachtung mit Detektorunterstützung gewonnenen Ergebnisse. Re-


gelmäßig während des gesamten Untersuchungszeitraumes beflogen bereits unmittelbar 


nach Sonnenuntergang einzelne Zwergfledermäuse die Struktur an ihrem westlichen En-


de. An vier Terminen nutzten einzelne Breitflügelfledermäuse ebenfalls die Altbaumreihe 


als Flugstraße auf dem Weg in die westlich gelegenen Jagdgebiete. Im August nutzten 


zudem einzelne Mausohrfledermäuse mit einsetzender Dunkelheit die Struktur.  


 


Standort FS III „Hachstiege“ 


Während Zwergfledermäuse an jedem Termin recht häufig aufgezeichnet wurden, waren 


Breitflügelfledermäuse deutlich weniger häufig. An drei Terminen wurden einzelne 


Abendseglerkontakte aufgezeichnet, sowie ein Mausohrfledermausruf.  
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Ähnlich wie bei der Birnbaumreihe an der Zufahrt „Hof Biecker“ (FS VIII) scheint sich die 


Nutzung an diesem Standort durch die Fledermäuse im Jahresverlauf zu wandeln. Wäh-


rend im Juni und Anfang Juli eine insgesamt eher geringe Zwergfledermausaktivität auf-


gezeichnet wurde, zeigte sich am 21.07und am 02.08. eine ausgeprägte Aktivitätsspitze 


zur abendlichen Flugstraßenzeit. Breitflügelfledermäuse nutzten zumindest im Spätsom-


mer diesen Standort als Flugstraße.  


 


Standort FS V Feldweg „Anschluss FH“ 


Den Schwerpunkt der Untersuchung bildete der altbaumreiche Teil der Struktur nördlich 


des Kreuzungspunktes mit dem Untersuchungsstandort FS VI „Graben Fachhochschule“. 


Zwerg- und Breitflügelfledermäuse wurden am Feldweg regelmäßig aufgezeichnet. Die 


Aufzeichnungen ließen deutlich die Funktion der Struktur als Flugstraße für Zwergfleder-


mäuse erkennen.  Zwergfledermäuse nutzten die altbaumreiche Struktur tlw. auch wäh-


rend der gesamten Nacht. 


 


Von Breitflügelfledermäusen und Abendseglern wurden nur Einzelkontakte aufge-


zeichnet, wobei durch Sichtbeobachtungen an diesem Standort die Nutzung der Struktur 


als abendlicher Flugweg durch einzelne Breitflügelfledermäuse nachgewiesen wurde. Es 


konnte eindeutig eine Nutzung als Nahrungshabitat für Abendsegler festgestellt werden. 


Für die Breitflügelfledermaus kommt ebenfalls eine jagdliche Nutzung des Bereichs in 


Betracht. 


Zusätzlich zu den anderen nachgewiesenen Gattungen wurden neun Kontakte mit Ple-


cotus-Verdacht (Gattung Mausohrfledermaus oder Langohrfledermaus) aufgezeichnet.  


Eine Sichtbeobachtung scheint zu bestätigen, dass die im nördlichen Teil die Struktur 


befliegenden Tiere am Ende der Altbaumreihe in Höhe des Kreuzungspunktes mit dem 


Standort FS VI Graben „Fachhochschule“ nach Westen abbiegen und weiter in Richtung 


des nahen Waldstücks fliegen. 


 


Standort FS VI „Anschluss FH“ 


Am Graben mit der östlich anschließenden Hecke, welcher in Höhe des geplanten Kreis-


verkehrs für die Fachhochschule auf die am Feldweg „Flögemanns-Esch“ verlaufenden 


Gehölzstruktur stößt, war die aufgezeichnete Fledermausaktivität im Vergleich zu den 


anderen untersuchten Strukturen insgesamt gering. Am regelmäßigsten wurden Zwerg- 


und Breitflügelfledermäuse nachgewiesen. Einzelne Zwergfledermäuse nutzten den Gra-


ben und die östlich anschließende Struktur über das Jahr hinweg als Leitstruktur für ihre 


Transferflüge (Flugstraße).  
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Zeitweise nutzen auch Breitflügelfledermäuse die Struktur als abendliche Flugstraße. Bei 


zwei Terminen wurden Einzelrufe von Abendseglern aufgezeichnet. Zur abendlichen 


Ausflugszeit wurde am 09.05. zudem ein Mausohrfledermausruf aufgezeichnet.  


 


Standort FS VIIa Gehölz „Hof Biecker“ West 


Die Ost- und Westseite des Gehölzstreifens am Hof Biecker waren die Strukturbereiche 


mit der höchsten aufgezeichneten Fledermausaktivität. 


Auf der Westseite der Struktur „Hof Biecker“ wurden im Untersuchungszeitraum zwischen 


115 und 361 Fledermauskontakte je Termin aufgezeichnet. Zwerg- und Breitflügelfle-


dermäuse waren dabei die häufigsten Arten und wurden an jedem Termin festgestellt.  


Ebenfalls recht häufig aufgezeichnet wurden an diesem Standort Rufe von Abendseglern. 


Zudem gab es an drei der fünf Termine einzelne Mausohrfledermauskontakte. Die fest-


gestellten Mausohrrufe, die teilweise bereits am frühen Abend festgestellt wurden zeigen, 


dass auch Tiere dieser Gattung die Struktur auf dem Transfer zu ihren Nahrungshabita-


ten beflogen. In den beiden Maibegehungen wurden einzelne Rufe aufgezeichnet, die 


entweder von einer Mausohr- oder einer Langohrfledermaus stammten (Plecotus-


Verdacht).  


 


Standort FS VIIb Gehölz „Hof Biecker“ Ost 


Der östliche Rand der Gehölzstruktur am Hof Biecker wies ebenfalls eine durchgängig 


hohe Fledermausaktivität auf. Anders als auf der Westseite nahm am Ostrand die Aktivi-


tät über den Sommer hinweg noch einmal deutlich zu. Auf dieser Gehölzseite wurden an 


allen Terminen neben Zwerg- und Breitflügelfledermäusen auch Mausohrfledermäuse 


festgestellt. Die Mausohrfledermäuse fliegen, anders als die Zwerg- und Breitflügelfleder-


mäuse nicht am Rand der Struktur unter den überhängenden Kronen, sondern mitten 


durch den Bestand.  


 


Abendsegler waren an diesem Standort ebenfalls sehr regelmäßig. Die aufgezeichneten 


Breitflügelfledermausrufe liegen im Vergleich zur Zwergfledermaus wieder auf einem 


deutlich geringeren Niveau.  


 


Standort FS IX Kopfbäume „Leerer Straße“ 


Auch an der Kopfweidenreihe waren Zwergfledermäuse am häufigsten anzutreffen. 


Ebenfalls sehr regelmäßig (an vier der fünf Termine) überflogen Breitflügelfledermäuse 


die Horchbox, allerdings in deutlich geringerer Häufigkeit als die Zwergfledermaus.  
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Die Untersuchungen belegen, dass die Kopfbaumreihe zumindest zeitweise im Jahr auch 


von Breitflügelfledermäusen als Flugstraße genutzt wird. An jeweils drei Terminen wur-


den im Nachtverlauf zudem einzelne Mausohrfledermaus- und Abendseglerrufe aufge-


zeichnet. Am 09.05. gelang mit beginnender Nacht zusätzlich die Aufzeichnung eines 


Rufs, der entweder von einer Mausohr- oder einer Langohrfledermaus stammt (Plecotus-


Verdacht).  


 


4.4.2.3 Baumhöhlenkartierung 


Insgesamt wurden am 16.02.2011 Bäume an neun Standorten entlang der Trasse der 


K76n westlich von Burgsteinfurt untersucht. Hierbei wurden 15 Höhlenbäume im trassen-


nahen Bereich an folgenden Standorten festgestellt: 


- Standort „Buschkamp“ (Höhlenbaum Nr. 4), 


- Standort „Flögemanns Esch“ (Höhlenbaum Nr. 12, 13a, 13b), 


- Standort „Feldweg Flögemanns Esch“ (Höhlenbaum Nr. 10 und 11), 


- Standort „Weide nördl. Hof Biecker“ (Höhlenbaum Nr. 9), 


- Standort „Gehölz Hof Biecker“ (Höhlenbaum Nr. 2 bis 8), 


- Standort „Leerer Straße“ (Höhlenbaum 1). 


 


An den Standorten „Speckmannstraße“, „Hachstiege“, „Graben Fachhochschule“ und 


„Zufahrt Hof Biecker“ wurden keine Höhlenbäume festgestellt. Die Lage der Höhlenbäu-


me ist der folgenden Abbildung 6 und dem Bestands- und Konfliktplan (Unterlage 9.1.1) 


dargestellt. 
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 Abbildung 6: Ergebniszusammenfassung der Baumhöhle nkartierung vom 16.02.11 


 


In der folgenden Tabelle 15 sind die nachgewiesenen Höhlenbäume im Untersuchungs-


raum mit Angabe der Rechts-Hoch-Werte aufgeführt.
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Tabelle 15: Ergebnisse der Baumhöhlenkartierung 
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4.4.2.4 Baumquartiersuche 


Standort „Gehölz Hof Biecker“ 


Der Standort hat neben einer möglichen Quartierfunktion auch eine besondere Bedeu-


tung als Fledermausflugstraße. Mit Ausnahme des ersten Termins konnten bei allen Be-


gehungen neben durchfliegenden und jagenden Zwerg- und Breitflügelfledermäusen zur 


morgendlichen Einflugzeit Mausohrfledermäuse (Myotis sp.) innerhalb des Gehölzbe-


standes nachgewiesen werden. Gelegentlich befanden sich morgens auch Tiere der Gat-


tung Nyctalus (Abendsegler) im Luftraum nahe der Struktur. 


 


An mehreren morgendlichen Terminen konnten innerhalb des Gehölzbestandes zwi-


schen den Baumkronen zielgerichtet von Süd nach Nord durchfliegende Mausohrfleder-


mäuse beobachtet werden. Das Quartier lag höchstwahrscheinlich in räumlicher Nähe 


zum Beobachtungsstandort. Hierfür kommen neben den Höhlenbäumen im nördlichen 


Teil der Gehölzstruktur auch die weiter nördlich / nordöstlich angrenzender vergleichbar 


strukturierter Baumbestände in Betracht.  


 


Am 19.07. wurde eine Fransenfledermaus im Bereich des Gehölzstreifens mittels Ruf-


analyse am PC sicher nachgewiesen. Ein weiteres Tier konnte eindeutig der Gattung 


Langohrfledermaus (Plecotus sp.) zugeordnet werden.  Bei einem Termin wurden im Kro-


nenbereich einer Alteiche schwärmende Mausohrfledermäuse festgestellt, die anschlie-


ßend auch in ein vermutlich in diesem Bereich befindliches Quartier einflogen. Die exakte 


Position des Quartiers konnte aufgrund des hohen Belaubungsgrades nicht bestimmt 


werden. Die Analyse der bei den Begehungen aufgenommenen Fledermauslaute am PC 


deutet darauf hin, dass es sich bei den beobachteten Tieren ggf. um Bartfledermäuse 


gehandelt hat. Weitere sicher auf Artniveau bestimmte Rufanalysen bei den durchgeführ-


ten Übersichtbegehungen und detektorgestützten Flugstraßenbeobachtungen bestätigen 


das Vorkommen von Bartfledermäusen im Gehölz bei Hof Biecker. Aufgrund der großen 


Höhe des Quartiers in der Baumkrone (> 10 m Höhe) und der sehr hohen Nutzungsinten-


sität der unmittelbar am Quartierbaum entlang verlaufenden Flugstraße von Zwerg- und 


Breitflügelfledermäusen war ein Netzfang zur Artbestimmung der an den Bäumen 


schwärmenden Fledermäuse nicht möglich. 


 


Höhlenbaum „Esche“ am Standort „Feldweg Flögemanns- Esch“ 


Insgesamt wurden keine Hinweise auf eine Quartiernutzung der Esche durch eine Baum 


bewohnende Fledermausart im Untersuchungszeitraum gefunden. Die Ergebnisse un-


terstreichen, dass die Strukturen, in deren Bereich die Esche steht, regelmäßig von ver-
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schiedenen Fledermausarten als Funktionsraum genutzt werden. Regelmäßige oder häu-


fige nächtliche Kontakte auf den automatischen Aufnahmegeräten legen eine Nutzung 


des Nahbereichs als Nahrungshabitat nahe. Auffällige Kontakte in der Abend- und / oder 


Morgendämmerung sprechen für eine Nutzung des Nahbereichs als Flugstraße. Für 


Zwergfledermäuse sowie einzelne Breitflügelfledermäuse wurde die Flugstraßenfunktion 


der am Standort der Esche zusammenlaufenden Flugstraßenstrukturen „Graben Fach-


hochschule“ und „Feldweg Flögemanns-Esch“ aufgrund der durchgeführten detektor-


gestützen Sichtbeobachtungen bereits bestätigt. Neu ist die Funktion des Eschenstand-


orts als morgendliche Flugroute für Abendsegler im Untersuchungsgebiet. Entsprechen-


de Sichtbeobachtungen liegen nicht vor. 


 


Ergänzende Baumuntersuchung der Esche am Standort „ Feldweg Flögemanns-


Esch“ 


Im Rahmen der Baumuntersuchung mittels Mini-Kamera wurde festgestellt, dass sich die 


wahrscheinlich ursprünglich durch einen Blitzschlag verursachte Stammrisshöhle (Aus-


sage eines Anwohners vor Ort) durch große Teile des Baumstamms zieht. Der gesamte 


untere Stamm ist in dem Bereich, der mit der Minikamera eingesehen werden konnte (bis 


in eine Höhe von ca. 2,20 m) vollständig hohl. Die tatsächliche Ausdehnung der Höhle im 


Stamminnern konnte nicht ermittelt werden. Das Vorhandensein weiterer Einflugmöglich-


keiten im Kronenbereich kann nicht ausgeschlossen werden. Entsprechend den Ergeb-


nissen dieser Voruntersuchung wurde die Esche am Standort „Feldweg Flögemanns-


Esch“ zusätzlich zum Gehölzstreifen am Hof Biecker (Standort “Gehölz Hof Biecker“) ge-


zielt auf vor dem Quartier schwärmende Fledermäuse hin untersucht. 


 


Bei den übrigen Standorten mit Altbaumbestand, die ebenfalls mögliche Quartierstandor-


te darstellen, reichen die geplanten Übersichtsbegehungen mit dem Detektor sowie die 


vorgesehene gezielte Suche nach Flugstraßen an den Strukturen der Standorte „Leerer 


Straße“, „Feldweg Flögemanns-Esch“ und „Hachstiege“ aus, um qualitative Aussagen 


über eine Nutzung der Bäume als Fledermausquartier im Sommerhalbjahr treffen zu kön-


nen. 


 


4.4.2.5 Winterquartieruntersuchung „Viehtrift“ 


Die Wandverkleidung im Röhreninneren ist ebenso wie die Rückwand sehr dichtschlüssig 


und weist keine geeigneten Spaltenquartiere für Fledermäuse auf. Aktuell wird die Vieh-


trift nicht von Fledermäusen als Winterquartier genutzt 
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4.4.2.6 Untersuchungen zum Neubau des Wirtschaftswe ges  


Bei der Abschätzung des Höhlenbaumpotenzials wurde die Waldfläche (Teilfläche 3a) als 


Waldfläche mit sehr hohem Höhlenbaumpotenzial eingestuft. Grundlage für die Abschät-


zung der Eingriffsfolgen ist die derzeitige Planung zum Neubau des Wirtschaftsweges 


(Stand: 12.03.2014). 


 


Von einer Fällung im Rahmen der Baufeldfreimachung für den geplanten Ausbau unmit-


telbar betroffen sein könnten vor allem drei im trassennahen Bereich befindliche Buchen 


(Baum Nr. 53 & 57 am östlichen Waldrand, Baum Nr. 56 im Süden am bestehenden Wirt-


schaftsweg). Zudem liegt eine Alteiche mit nachgewiesenen Baumhöhlen (Baum Nr. 52) 


im unmittelbaren Eingriffsbereich für den Wegausbau und könnte ebenfalls durch Fällung 


im Rahmen der Baufeldfreimachung bedroht sein (s. Abbildung 7). Die festgestellten 


Höhlenbäume beleiben nach aktuellem Planungsstand erhalten und werden durch geeig-


nete Schutzmaßnahmen geschützt. 


 


Neben einer Bauzeitenregelung ist zur Vermeidung von Tiertötungen eine ökologische 


Baubegleitung der Baumfällungen zwingend erforderlich. Sollte es zu einem Verlust Höh-


lenbäumen mit potenziellen Fledermausquartieren kommen, ist dies frühzeitig und im 


räumlichen Zusammenhang auszugleichen. Erforderliche Ersatzmaßnahmen für mögli-


che Quartierverluste durch Höhlenbaumfällungen im Rahmen der Baufeldfreimachung 


am Wirtschaftsweg zum Quartiergebiet bei Hof Biecker als vorgezogene Ausgleichsmaß-


nahmen (CEF-Maßnahmen) zu planen und umzusetzen. 
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Abbildung 7: Höhlenbaume im Nahbereich des neuen Wi rtschaftsweges 


 


Sollte sich die Entfernung von Höhlenbäumen nicht vollständig vermeiden lassen wurden 


Waldflächen in der näheren Umgebung auf ihre Eignung als Fläche mit Höhlenbaumpo-


tenzial hin untersucht. Im räumlichen Umfeld eignet sich besonders der bei der Höhlen-


baumkartierung im Februar 2014 bewertete altbaumreiche Bereich von Teilfläche 5 „Wald 


südlich Hof Göckenjahn“ nördlich des betroffenen Waldstücks für den Ausgleich einzelner 


verlustig gehender Höhlenbäume durch den Wirtschaftswegebau. Der bereits vorhande-


ne Höhlenreichtum in der Teilfläche bietet ein großes bereits bestehendes Höhlenange-


bot im Nahbereich des Eingriffs. Dieser könnte durch das zusätzliche Anbringen von Fle-


dermauskästen für die gefällten Höhlenbäume kurz- und mittelfristig zusätzlich gestärkt 


werden. Hierbei sind 5 Fledermauskästen für Baum bewohnende Fledermausarten je 


gefälltem Höhlenbaum als unmittelbare Quartierersatzmaßnahme vorzusehen und anzu-


bringen. Langfristig sollte der Bestand von Teilfläche 5 so entwickelt werden, dass auch 


jüngere Bäume zu späteren Höhlenbäumen heranwachsen können, um die aktuellen 


Höhlenbäume langfristig als Quartierbäume ablösen zu können.  


 


4.4.2.7 Höhlenbaumkartierung für die Planung artens chutzrechtlicher Maßnahmen 


Im Bereich „Hof Biecker“ wurden 8 Teilflächen auf ihre Eignung hinsichtlich eines mögli-


chen Quartierersatzwaldes: 


- Teilfläche 1 – Wald am Siedlungsrand östlich Hof Biecker 


Teilfläche 3a 
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- Teilfläche 2 – Wald südlich Hof Biecker 


 


und einer Bestandsbewertung als Fledermaus-Quartierpotenzials vorgenommen: 


- Teilfläche 3a – Wald im Kreuzungsbereich Feldweg westlich Hof Biecker, 
nördliches Teilstück 


- Teilfläche 3b – Wald im Kreuzungsbereich Feldweg westlich Hof Biecker, 
südliches Teilstück 


- Teilfläche 4 – Waldecke südlich Fachhochschule 
- Teilfläche 5 – Wald südlich Hof Göckenjahn 
- Teilfläche 6 – Hofbaumbestand nördlich Hof Göckenjahn 
- Teilfläche 7 – Waldstück bei Hof Hachmann östlich Hachstiege 
- Teilfläche 8 – Waldstück bei Hof Hachmann westlich Hachstiege 


 


Grundsätzlich ist ein reiches Höhlenangebot in einer Waldfläche zugleich auch ein sehr 


attraktiver Quartierbereich für Baum bewohnende Fledermäuse. Zwar müssen dabei ab-


hängig von der Fledermausart verschiedene bevorzugte Quartiertypen berücksichtigt 


werden (z.B. Nutzung von Stammhöhlen oder Quartiere hinter abgeplatzer Borke), in 


aller Regel finden sich in einem höhlenreichen Altbaumbestand jedoch verschiedenste 


Quartierangebote. Daher kann folgender Leitsatz gelten: Je höher das Höhlenangebot 


eines Waldbestandes ist, umso interessanter ist dieser Bestand als Quartierstandort für 


Baum bewohnende Fledermäuse.  
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Abbildung 8: Höhlenbaumpotenzial-Bewertung der unte rsuchten Waldflächen 


 


    Legende Bewertung Waldflächen: 


 


 


Die Bewertung der begutachteten Waldflächen erfolgt in fünf Stufen entsprechend dem 


jeweilig festgestellten Höhlenbaumpotenzial im Bestand zwischen „kein Höhlenbaumpo-


tenzial“ und extrem hohes Höhlenbaumpotenzial“ (vgl. dazu Abbildung 8). So besitzen 


zum Beispiel Bestände aus reinem Stangenholz mit nur geringen Baumdurchmessern, 


sowie Aufforstungen ohne Überhälter keine höhlengeeigneten Bäume und entsprechend 


kein Höhlenbaumpotenzial. Altbauminseln dagegen können häufig schon auf kleiner Flä-


che ein reiches Höhlenangebot mit Spechthöhlen, Astabbrüchen, Stammrissen sowie 


Totholz im Kronenbereich aufweisen und besitzen nicht selten ein sehr bis extrem hohes 


Höhlenbaumpotenzial. 
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4.4.3 Naturschutzfachliche Bewertung der Fledermaus vorkommen 


Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) 


stellt Informationen über den Erhaltungszustand streng geschützter Arten zur Verfügung. 


Anhand der Datenbankabfrage des LANUV lassen sich Aussagen darüber treffen, welche 


Fledermausarten bereits im Bereich der entsprechenden Messtischblätter, in denen das 


Untersuchungsgebiet liegt, nachgewiesen wurden (Tabelle 13). 


 


Die Kategorisierung des Erhaltungszustands und die Nachweise für die Messtischblätter 


(Blatt 3809 "Metelen", 3810 "Steinfurt") sind dem Fachinformationssystem „geschützte 


Arten in NRW“ (LANUV 2011) und für die BRD dem„Nationalen Bericht-Bewertung der 


FFH-Arten“ (BfN 2007) entnommen. Rote-Liste-Status in NRW nach MEINIG ET AL. 


(2010), Rote-Liste-Status Deutschland nach MEINIG ET AL. (2009) und Kategorie in der 


FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der na-


türlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen) der im Gebiet nach-


gewiesenen Fledermausarten. 


 


In Tabelle 16 wurden nachgewiesenen Arten fett  gedruckt, die Arten bei denen der Nach-


weis auf Gattungsebene erfolgte, sind zudem kursiv  dargestellt. Die fett  gedruckten zu-


sätzlich grau hinterlegten Arten sind bisher im Bereich der Messtischblätter noch nicht 


nachgewiesene Fledermausarten.  


 


Tabelle 16: Liste der nachgewiesenen Fledermausarte n mit Angaben zur Gefährdung 
  Gefährdungskategorie    Erhaltungszustand  Messtischblatt  


Fledermausart Rote Liste  
NRW 


Rote Liste  
BRD 


Anhang  
FFH-RL 


NRW 
atlant. 


BRD 
atlant. 3809 3810 


Zwergfledermaus * * IV G FV vorh. vorh. 


Rauhautfledermaus R / * * IV G FV   vorh. 


Großer Abendsegler R / V V IV G FV vorh. vorh. 


Kleiner Abendsegler V D IV U U1     


Breitflügelfledermaus  2 G IV G U1 vorh. vorh. 


Großes Mausohr 2 V II+IV U U1 vorh. vorh. 


Bechsteinfledermaus 2 2 II+IV S U2 vorh. vorh. 


Fransenfledermaus * * IV G FV vorh. vorh. 


Kleine Bartfleder-


maus 3 V IV G U1 vorh. vorh. 


Große Bartfleder-


maus 2 V IV U U1   vorh. 
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  Gefährdungskategorie    Erhaltungszustand  Messtischblatt  


Fledermausart Rote Liste  
NRW 


Rote Liste  
BRD 


Anhang  
FFH-RL 


NRW 
atlant. 


BRD 
atlant. 3809 3810 


Wasserfledermaus G * IV G FV vorh. vorh. 


Teichfledermaus G D II+IV G FV vorh. vorh. 


Braunes Langohr G V IV G FV vorh. vorh. 


Mopsfledermaus 1 2 II+IV S U2   vorh. 


(Gefährdungskategorie : * = ungefährdet, D = Daten unzureichend, V = Vorwarnliste, R = durch extreme Seltenheit ge-
fährdet, G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes, 3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet, 1 = vom Aussterben bedroht, 0 = 
ausgestorben oder verschollen. Erhaltungszustand : G (grün)=günstig, U (gelb)=ungünstig, S (rot)=schlecht, 
U1=ungünstig bis unzureichend, U2(rot)=ungünstig bis schlecht, FV (grün)=günstig, unbek. (grau)=unbekannt   
Messtischblatt : vorh. = vorhanden) 


 


In Tabelle 17 sind alle festgestellten Arten mit ihren ökologischen Ansprüchen an ihren 


Lebensraum dargestellt.  


Tabelle 17: Habitatansprüche der im Untersuchungsge biet nachgewiesenen Fledermausarten 


  Quartiere Jagdhabitate 


Sommer Winter 


Fledermausart Baum  Gebäude  Baum  Gebäude  


Höhlen/  


Stollen 


strukturierte  


Offenlandschaft  Wald  


Zwergfledermaus xxx x xxx x  -  xxx xxx 


Großer Abendsegler xxx x xxx xx - xxx xxx 


Kleiner Abendsegler x xxx - xxx x xxx xx 


Breitflügelfledermaus x xxx - xxx x xxx xx 


Fransenfledermaus xxx xxx ? x xxx xx xxx 


Kleine Bartfledermaus xx xx - x xxx xxx xx 


Große Bartfledermaus xxx xx - - xxx xx xxx 


Braunes Langohr xxx x ? x xxx xx xxx 


Die Arten bei denen der Nachweis auf Gattungsebene erfolgte, sind kursiv dargestellt. Die zusätzlich grau 
hinterlegten Arten sind bisher im Bereich der Messtischblätter noch nicht nachgewiesene Fledermausarten. 
(Quartiere/Habitate in Mitteleuropa:  xxx=sehr häufig, xx=regelmäßig, x=selten,  - nicht vorkommend, 
?=Vermutung) 
 


Der westliche Siedlungsrand von Burgsteinfurt ist durch die verschiedenen linienhaften 


Vegetationsstrukturen mit weiteren Fledermausfunktionsräumen westlich des Untersu-


chungsgebietes verbunden (kleinere Gewässer, Baumbestände, Wälder, Grünlandflä-


chen). Dies zeigen die hohen nachgewiesenen Zahlen nach Westen fliegender Fleder-


mäuse an. 


 


Der Landschaftskomplex westlich von Burgsteinfurt, in dem sich das Untersuchungsge-


biet befindet, stellt einen essenziellen Lebensraum für verschiedene Fledermausarten 


dar. Das Untersuchungsgebiet bildet einen Teilausschnitt aus diesem Lebensraumkom-
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plex und erfüllt vorrangig die wichtige verbindende Funktion zwischen den Quartierstand-


orten (besonders der Gebäude bewohnenden Fledermausarten) und den zumeist west-


lich des Untersuchungsgebietes gelegenen Nahrungshabitaten. Während diese Verbin-


dungsfunktion von enormer Bedeutung für die Lokalpopulationen der entsprechenden 


Arten ist, hat das Untersuchungsgebiet als Nahrungshabitat eher eine hohe Bedeutung 


für einen Teil der Lokalpopulationen der nachgewiesenen Arten. 


 


Im Untersuchungsgebiet konnten in 2011 auf Grundlage der Kartierungen sieben Fleder-


mausarten sicher nachgewiesen werden. Entsprechend ist im Vergleich zu 2008 das 


deutlich größere vorgefundene Artenspektrum nun als hoch zu bewerten. Alle im Unter-


suchungsgebiet festgestellten Fledermausarten wurden auch jagend detektiert (vgl. Kar-


te 2). WEISHAAR (1992) bewertet die ökologische Bedeutung eines Gebietes für die Ar-


tengruppe Fledermäuse umso höher, je größer die Anzahl der in einem bestimmten Ge-


biet jagenden Fledermausarten ist.  


 


Die Dichte der nachgewiesenen Fledermausfunktionsräume (Quartiere, Flugstraßen, 


Jagdgebiete) in einem vergleichsweise kleinräumigen Untersuchungsgebiet ist bemer-


kenswert hoch und bildet ein komplexes Netzwerk von Fledermausteillebensräumen am 


Westrand von Burgsteinfurt. Besonders die hohe Dichte an parallel genutzten und teils in 


sehr hohen Individuenzahlen beflogenen Flugstraßen von Zwerg- und Breitflügelfleder-


mäusen im Untersuchungsgebiet ist außergewöhnlich (vgl. Karte 3).  


 


Die Quartiere der beiden Gebäude bewohnenden Fledermausarten Zwerg- und Breitflü-


gelfledermaus befinden sich im Bereich der Wohnbebauung im Westen von Burgsteinfurt, 


wo auch die verschiedenen Flugstraßenstrukturen ihren Anfang nehmen. Es ist davon 


auszugehen, dass bei beiden Arten traditionell mehrere (Teil-)Kolonien im Westen von 


Burgsteinfurt leben. Vermutlich gehören sogar alle Flugstraßentiere einer einzelnen inten-


siver genutzten Flugstraße zu jeweils einer eigenständigen (Teil-)Kolonie. Eventuell be-


fliegen bei den „kopfstarken“ Flugstraßen auch Tiere mehrerer Quartiere zusammen die 


Struktur.  


 


Die Zwergfledermäuse nutzen im Prinzip alle Vegetationsstrukturen (Gehölzsäume, 


Baumreihen, Hecken, Waldränder aber auch Gärten) als Nahrungshabitat, während die 


Breitflügelfledermäuse vorrangig im Bereich der vielfach von Gehölzen begleiteten Grün-


landkomplexe westlich von Burgsteinfurt nach Nahrung suchen. Die verschiedenen 


Strukturen und Flächen im Untersuchungsgebiet mit nachgewiesener Funktion als Jagd-
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gebiet stellen dabei bedeutende Jagdhabitate für einen Teil der Lokalpopulation der 


Zwerg- und Breitflügelfledermäuse dar.  


 


Auch für einzelne Myotis-Arten stellt der Habitatkomplex des strukturreichen Land-


schaftsgürtels westlich Burgsteinfurt ein bedeutendes Nahrungshabitat dar. Durch die 


starke oben beschriebene Vernetzung in diesem Gebiet können sich so die Tiere einer 


Kolonie mehr oder weniger flächendeckend im Gebiet verteilen, so dass im Prinzip alle 


dichter gewachsenen Vegetationsstrukturen und kleinen Wälder einzelnen Mausohrfle-


dermäusen als Jagdgebiet dienen. Einzelne Strukturen im Untersuchungsgebiet können 


dabei für Einzeltiere der Gattung Myotis bedeutende Nahrungshabitate darstellen. Bei der 


Gattung Myotis wurden Fransen- und Bartfledermäuse im Untersuchungsgebiet sicher 


nachgewiesen. Vermutlich sind auch die meisten der nur auf Gattungsebene auswertba-


ren aufgezeichneten Fledermausrufe einer dieser beiden Arten zuzuschreiben.  


 


Auch bei der im Gehölz Hof Biecker (FS VII) nachgewiesenen Sommerlebensgemein-


schaft, vermutlich Wochenstube einer Mausohrfledermausart, handelt es sich vermutlich 


um eine der beiden Bartfledermausarten. Die Jagdhabitate dieser Tiere liegen ebenfalls 


innerhalb des strukturreichen Landschaftsgürtels und vermutlich großteils sogar innerhalb 


des Untersuchungsgebietes. 


 


Die verschiedenen meist altbaumreichen Gehölzstrukturen sowie die zahlreichen alten 


Hofbäume sind außerdem gut geeignet als Nahrungshabitate für Braune Langohren, von 


denen einige Rufkontakte vorliegen. 


 


Die verschiedenen in Ost-West-Richtung verlaufenden Flugstraßenstrukturen im Unter-


suchungsgebiet werden vorrangig von Zwerg- und Breitflügelfledermäusen genutzt. 


Daneben befliegen auch einzelne Mausohrfledermäuse einige der Strukturen auf ihrem 


Transfer zwischen verschiedenen Funktionsräumen (vgl. Karte 1 und Karte 3). Dieses 


„Flugstraßensystem“ ist ein essenzielles Bindeglied zwischen den Quartieren und Nah-


rungshabitaten, vorrangig von Zwerg- und Breitflügelfledermäusen, und als solches eben-


falls Bestandteil der Lebensstätten dieser Arten (vgl. MUNLV 2007). Insgesamt fliegen 


mehrere Hundert Zwerg- und Breitflügelfledermäuse aus dem Siedlungsgebiet von Burg-


steinfurt an den Strukturen entlang in ihre Nahrungsräume in der angrenzenden Land-


schaft. 
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Flugstraßen in dieser Individuenstärke, wie sie entlang der einzelnen Strukturen westlich 


von Burgsteinfurt nachgewiesen wurden, sind nach Einschätzung der Echolot GbR im 


Münsterland außergewöhnlich. Hinzu kommt die ungewöhnlich hohe Flugstraßendichte, 


die aus dem Siedlungsraum in die angrenzende Landschaft hinausführt. Die Flugstraßen-


strukturen westlich von Burgsteinfurt müssen entsprechend als Gesamtkomplex betrach-


tet werden, bei dem das Gebiet durch die Summationseffekte nochmals an Gesamt-Be-


deutung gewinnt.  


 


Der Flugstraßenstrukturkomplex westlich von Burgsteinfurt hat essenzielle Bedeutung für 


die Lebensstätten der Zwerg- und Breitflügelfledermaus-Lokalpopulationen von Burg-


steinfurt, wobei jeder einzelnen Struktur, unabhängig von der jeweils nachgewiesenen 


Nutzungsintensität, eine hohe Bedeutung zukommt. Zudem handelt es sich um traditio-


nelle Flugwege der beiden Arten, die mit sehr konstanten Individuenzahlen genutzt wer-


den. Die nachgewiesenen individuenstarken Zwerg- und Breitflügelfledermauspopulatio-


nen im Westen von Burgsteinfurt haben eine regionale, besonders bei den Breitflügelfle-


dermäusen eventuell sogar überregionale Bedeutung im Kreis Steinfurt, wenn nicht sogar 


eine Bedeutung für das gesamte nördliche Münsterland. Eine landesweite Bedeutsamkeit 


des Vorkommens wird nicht angenommen, da den Gutachtern in NRW weitere vergleich-


bare Vorkommen der Breitflügelfledermaus bekannt sind. Generell gilt die Breitflügelfle-


dermaus als zunehmend sowohl lang- als auch kurzfristig vom Rückgang betroffen, wo-


bei das Ausmaß des Rückgangs jedoch nicht abzuschätzen ist (BFN 2009). Die Art ist 


aktuell in der Roten Liste NRW (MEINIG ET AL. 2010) als „stark gefährdet“ eingestuft.  


 


Es befinden sich nachgewiesene Balzquartiere von Großen Abendseglern und evtl. auch 


Kleinabendseglern in verschiedenen Gehölzstrukturen des Untersuchungsgebietes, die 


für eine erfolgreiche Fortpflanzung der nachgewiesenen Art essenziell sind. Sichere 


Nachweise über auch langfristig genutzte Balzquartiere in Baumhöhlen gibt es im Unter-


suchungsgebiet in den Wäldchen zwischen Hof Hachmann und Göckenjan sowie in dem 


baumhöhlenreichen Gehölzstreifen bei Hof Biecker. Der gesamte strukturreiche Land-


schaftsgürtel im Westen von Burgsteinfurt einschließlich des Untersuchungsgebietes 


kann aufgrund der wiederholten Balznachweise als traditionelles Balzgebiet von Abend-


seglern betrachtet werden. Eine Nutzung als Winterquartier ist anzunehmen. Generell 


sind die altbaumreichen Bestände wie an den Höfen Biecker und Hachmann mit ihrem 


großen Höhlenbaumanteil (nachgewiesen für Hof Biecker) aufgrund ihres Bestandsalters 


und der großen Baumumfänge als Winterquartiere für Abendsegler geeignet.  
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In den Höhlenbäumen des Gehölzbestandes am Hof Biecker befinden sich Quartiere von 


Sommerlebensgemeinschaften einer Mausohrfledermausart (vermutlich Bartfledermaus). 


Bei diesen Sommerlebensgemeinschaften handelt es sich sehr wahrscheinlich um Wo-


chenstuben-Gesellschaften. Ein Quartierstandort (Höhlenbaum) konnte sicher anhand 


morgens schwärmender Fledermäuse nachgewiesen werden. Aufgrund der Untersu-


chungsergebnisse der Baumhöhlenkartierung, bei der weitere mögliche Quartierbäume 


im Bestand nachgewiesen wurden, sowie der Ausstattung der angrenzenden Nachbarbe-


stände, ist anzunehmen, dass der gesamte Gehölzkomplex im Bereich der Hofstelle Bie-


cker als bedeutsames Quartiergebiet der Mausohrfledermaus (Gattung Myotis) zu be-


trachten ist. Neben dem untersuchten Gehölzstreifen gehören hierzu auch die sich nord-


östlich und südlich / südwestlich anschließenden, vergleichbar strukturierten, Waldbe-


stände.  


 


Das Untersuchungsgebiet hat als Nahrungshabitat für die nachgewiesenen Fledermaus-


arten nicht dieselbe herausragende Bedeutung wie in seiner Flugstraßen- und Quartier-


funktion (v.a. Balzquartiere und Quartiere von Sommerlebensgemeinschaften - vermutlich 


Wochenstuben). Ein Großteil der Flugstraßentiere (vor allem Zwerg- und Breitflügelfle-


dermäuse) durchquert das Untersuchungsgebiet lediglich auf dem Weg zu den weiter 


westlich gelegenen Jagdgebieten. Allerdings zeigen die Untersuchungsergebnisse, dass 


die verschiedenen Vegetationsstrukturen durchaus bedeutende Jagdhabitate für einen 


Teil der Population darstellen. Im strukturnahen Bereich sind dies die Jagdgebiete von 


Zwerg- und einzelnen Mausohrfledermäusen (i.d.R vermutlich Bart- und Fransenfleder-


mäuse), sowie Brauner Langohren, während die Jagdgebiete der Breitflügelfledermäuse 


sich mehr auf die Grünlandbereiche mit angrenzendem Gehölzbestand konzentrieren. 


Der Luftraum über dem Untersuchungsgebiet ist Jagdhabitat für einzelne Große und 


Kleinabendsegler, die sich vermutlich ganzjährig im Gebiet aufhalten. Entsprechend ist 


das Untersuchungsgebiet als Nahrungshabitat für Einzeltiere dieser beiden im offenen 


Luftraum jagenden Arten ebenfalls als bedeutend zu werten. 


 


Der Große Abendsegler nutzt das Gebiet traditionell zur Balz und Paarung und ggf. auch 


zur Überwinterung. Vermutlich halten sich einzelne Tiere während des gesamten Jahres 


im Gebiet auf, weitere Tiere ziehen eventuell zeitweilig auf der Wanderung durch das 


Untersuchungsgebiet. Gegebenenfalls überwintern Große Abendsegler im Gebiet. Über-


winterungen der Art in NRW und im Münsterland sind bekannt (Lanuv 2011, Meier mdl. 


Mitt.). Es befinden sich mehrere nachgewiesene Balzquartiere in den kleinen Wäldern 


des Untersuchungsgebietes, die für die erfolgreiche Fortpflanzung des Großen Abend-
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seglers essenziell sind. Der wiederholte Balznachweis spricht für eine traditionelle Nut-


zung und eine stabile Teilpopulation des Großen Abendseglers, die sich hier zur Paarung 


trifft. 


 


Der Erhaltungszustand des Großen Abendseglers ist in der atlantischen Region als 


„günstig“ eingestuft, der des Kleinabendseglers als ungünstig (vgl. Tab 12, Lanuv 2011).  


 


Auf dieser Grundlage wird das Untersuchungsgebiet als bedeutendes Fledermaushabitat 


bewertet, welches durch den geplanten Trasseneubau beeinträchtigt wird. Mit dem Neu-


bau der Straße sind Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer Minimierung der Beeinträchti-


gungen führen. 


 


Viehtrift 


Mit der Nutzung eines Winterquartiers durch Fledermäuse kann auch ein sommerli-


ches/spätsommerliches Schwärmen vor dem Quartier verbunden sein. Hierbei fliegen die 


Tiere besonders während des Spätsommers nachts zum späteren Winterquartier, um 


davor zu schwärmen, dieses ggf. zu erkunden und wieder in die Sommerhabitate zurück-


zukehren. Auf dem Transfer vom bzw. zum Winterquartier orientieren sich die Tiere an 


Leitlinien wie Hecken und Gehölzstreifen, an denen sie entlang fliegen.  


 


Nach dem Straßenausbau liegt die Viehtrift in direkter Nachbarschaft zum geplanten süd-


lichen Kreisverkehr. Diese Lage nahe an diesem neuen Verkehrsknotenpunkt in Kombi-


nation mit der großen Nähe zu den anschließenden Straßen bedeutet ein hohes Kollisi-


onspotenzial für Fledermäuse im Transferflug zum oder vom Winterquartier. Aufgrund 


des Schwärmens ist diese Gefahr nicht auf den Ein- und Ausflug ins bzw. aus dem Win-


terquartier beschränkt, sondern besteht einen Großteil des Jahres. Im Fall der Viehtrift ist 


die Kollisionsgefahr besonders groß, da die meisten zur Viehtrift führenden Leitlinien vor-


aussichtlich von Straßen durchschnitten werden, die dann ebenfalls gequert werden 


müssen. Abhängig von der Fledermausart erfolgt die Querung dieser Schneisen in Kolli-


sionshöhe mit PKW und LKW, teilweise knapp über dem Erdboden. Wird zudem eine 


Straßenbeleuchtung installiert, kann diese eine zusätzliche Barrierewirkung für lichtemp-


findliche Arten wie z.B. Wasser-, Teich- und Fransenfledermaus bedeuten. 


 


Aufgrund der zu erwartenden Risiken für mögliche überwinternde und schwärmende Fle-


dermäuse in der Viehtrift, ist von einem Ausbau der Röhre als Fledermauswinterquartier 


nach jetzigem Straßenplanungsstand abzuraten. Da dieses Quartier bisher noch nicht 
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genutzt wurde, würde ein Verzicht auf diesen Ausbau und ggf. sogar ein Verschluss der 


Viehtrift keinen Verlust für die Fledermäuse vor Ort bedeuten. 


 


Baumhöhlenkartierung 


Teilfläche 1 weist derzeit eindeutig das deutlich größere Quartierangebot für Baum be-


wohnende Fledermäuse auf. Daher ist davon auszugehen, dass das aktuelle Quartierge-


biet der im Gehölz bei Hof Biecker festgestellten Mausohrfledermäuse seinen Schwer-


punkt in diesen beiden Beständen (Teilfläche 1und Gehölz Hof Biecker) hat. Der deutlich 


jüngere Bestand von Teilfläche 2 besitzt zwar in einigen Bereichen schon geeignete 


Strukturierungen, insgesamt sind in dem Bestand die meisten Bäume noch zu jung für 


ausgeprägte Baumhöhlen. Allerdings hat der Bestand von Teilfläche 2 sehr gutes Ent-


wicklungspotenzial als Fledermaus-Quartierstandort, so dass bereits in wenigen Jahr-


zehnten das Höhlenpotenzial in Teilfläche 2 deutlich höher und der Standort entspre-


chend sehr attraktiv für Fledermäuse sein kann. Im Vergleich dazu fehlen in Teilfläche 1 


diese „Nachwuchsbäume“ als spätere Höhlenbäume, so dass sich die beiden Bestände 


hervorragend ergänzen. 


 


Parallel dazu bietet sich Teilfläche 2 als Standort für Fledermauskästen an, um die Zeit 


bis zu einem später größeren Baumhöhlenangebot zu überbrücken und ab sofort den 


Quartierstandort am Hof Biecker zu stärken. Wald bewohnende Fledermausarten benöti-


gen in ihrem Quartierbereich ein hohes Angebot an passenden Bamhöhlen, die je nach 


Art verschieden aussehen können. Da die Tiere meist regelmäßig, (oft alle 2-4 Tage) ihre 


Quartiere wechseln, muss das Quartierangebot im Quartierwald in entsprechend hoher 


Zahl verfügbar sein.  


 


Natürlicherweise ist ein ausreichend hohes Angebot an Baumhöhlenquartieren vor allem 


in älteren Laubmischwäldern (Buche > 120 Jahre) verfügbar (Baumhöhlendichte meist 


> 25-30 Baumhöhlen pro ha bzw. durchschnittlich > 7-10 Höhlenbäume pro ha) (FÖA 


LANDSCHAFTSPLANUNG, 2009). Besonders in den etwas jüngeren Laubmischwäldern (ca. 


40->80 jährige Laubbäume) kommt es häufig zu einem Engpass beim Höhlenangebot, 


der sich gut durch ein zusätzliches Kastenangebot steigern lässt. Dies trifft bei den unter-


suchten Waldbeständen in Burgsteinfurt in besonderem Maße auf Teilfläche 2 zu. 
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4.5 Auswirkungen des Planvorhabens 


Fledermäuse können durch straßenbauliche Eingriffe bau-, anlage- und betriebsbedingt 


in unterschiedlicher Weise betroffen sein. Durch das Straßenbauvorhaben kann es zu 


einer Beeinträchtigung der Fledermausfauna durch Zerschneidung ihres Gesamtlebens-


raumes (Winter-, Sommer- und Zwischenquartiere, Flugstraßen, Jagdgebiete) sowie 


durch weitere Konflikttypen kommen (vgl. AG QUERUNGSHILFEN 2003, BRINKMANN ET AL 


2008). Dazu gehören die Kollision mit Fahrzeugen, die Zerschneidung von Leitlinien, ins-


besondere Flugstraßen, die Zerschneidung von Jagdgebieten, der Verlust von Jagdge-


bieten und der Verlust von Quartieren. Die prognostizierten Auswirkungen für die einzel-


nen Arten werden in Tabelle 18 zusammenfassend wiedergegeben. Eine ausführliche 


Beschreibung der Auswirkungen und Verbotstatbestände für die einzelnen im UR vor-


kommenden Arten findet sich in der „Vertiefenden Untersuchung der Fledermausfauna“ 


(ECHOLOT, 2012). 
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Tabelle 18: Auswirkungen auf  Fledermäuse ohne Berü cksichtigung von Maßnahmen 


Art Verbotstatbestand Erläuterung               


Zwergfledermaus                


  
§ 44 (1) Nr. 1 Stark erhöhtes Tötungsrisiko durch Kollision bei Trassenquerung  


Erhöhtes Tötungsrisiko durch Kollision bei der Nahrungssuche  


  
§ 44 (1) Nr. 2  Erhebliche Störungen der lokalen Zwergfledermauskolonien bzw. Verschlechterung der Erhaltungszustände  


der Lokalpopulationen durch stark erhöhtes Tötungsrisiko und Zerschneidung aller  Leitstrukturen  


  


§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 
(5)) 


Gefahr des Funktionsverlustes der zu den (Teil-)Kolonien gehörenden Fortpflanzungs- und Ruhestätten  
keine direkte Quartierzerstörung zu erwarten  
 


Breitflügelfledermaus         


 
§ 44 (1) Nr. 1 Stark erhöhtes Tötungsrisiko durch Kollision bei Trassenquerung 


Erhöhtes Tötungsrisiko durch Kollision bei der Nahrungssuche  


  
§ 44 (1) Nr. 2 Erhebliche Störungen der lokalen Breitflügelfledermauskolonien bzw. Verschlechterung der Erhaltungszustände 


der Lokalpopulationen durch stark erhöhtes Tötungsrisiko und Zerschneidung aller Leitstrukturen   


  


§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 
(5))  


Gefahr des Funktionsverlustes der zu den (Teil-)Kolonien gehörenden Fortpflanzungs- und Ruhestätten  
Keine direkte Quartierzerstörung zu erwarten 
 


Großer Abendsegler         


  
§ 44 (1) Nr. 1 Deutlich erhöhtes Kollisionsrisiko während der Balz- und Wanderungszeit (Trassenquerung, Quartierschwär-


men)  


  


§ 44 (1) Nr. 2  Zerstörung einzelner Balz- und Quartierbäume im Rahmen der Baufeldfreimachung 
erheblichen Störung der lokalen Population speziell während der Balz- und Wanderungszeiten (besonders 
Lichtemission, Kollsion)  


  


§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 
(5)) 


Gefahr eines Funktionsverlustes der traditionellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten (besonders während Balz 
und Wanderung) 
 


Fransenfledermaus    


  


§ 44 (1) Nr. 1 Stark erhöhtes Tötungsrisiko durch Kollision bei Trassenquerung (besonders bei Hof Biecker)  
Erhöhtes Tötungsrisiko durch Kollision bei der Nahrungssuche (besonders bei Hof Biecker)  
 


Kleinabendsegler   


  § 44 (1) Nr. 1 Deutlich bis stark erhöhtes Kollisionsrisiko besonders während der Balz- und Wanderungszeit (Trassenquerung, 
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Art Verbotstatbestand Erläuterung               


Quartierschwärmen) 


  


§ 44 (1) Nr. 2  Zerstörung einzelner Balz- und Quartierbäume im Rahmen der Baufeldfreimachung 
Erhebliche Störung der lokalen Population speziell während der Balz- und Wanderungszeiten (besonders 
Lichtemission, Kollsion)  


  
§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 
(5)) 


Gefahr eines Funktionsverlustes der traditionellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten (besonders während Balz 
und Wanderung) 


Bartfledermäuse   


  
§ 44 (1) Nr. 1 Stark erhöhtes Tötungsrisiko durch Kollision am Hof Biecker (Trassenquerung, Quartierschwärmen) 


Erhöhtes Tötungsrisiko durch Kollision bei der Nahrungssuche am Hof Biecker  


  


§ 44 (1) Nr. 2  Zerstörung von Quartierbäumen im Rahmen der Baufeldfreimachung  
Erhebliche Störung der lokalen Bartfledermauskolonie bzw. Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Lo-
kalpopulation durch unmittelbare Nähe von Quartierbäumen zur Straße (vor allem durch Licht) sowie ein erhöh-
tes Kollisionsrisiko 
  


  
§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 
(5)) 


Gefahr eines Funktionsverlustes der zu den Bartfledermauskolonien gehörenden Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten   


Braunes Langohr       


  


§ 44 (1) Nr. 1 Signifikant erhöhtes Tötungsrisiko durch Kollision am Hof Biecker und Flögemanns-Esch (Trassenquerung)  
Erhöhtes Tötungsrisiko durch Kollision bei Nahrungssuche und Quartierschwärmen am Hof Biecker und Flöge-
manns-Esch  


  


§ 44 (1) Nr. 2  Zerstörung einzelner Balz- und Quartierbäume im Rahmen der Baufeldfreimachung  
Erhebliche Störung der lokalen Kolonie des Braunen Langohrs bzw. Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
der Lokalpopulation durch unmittelbare Nähe von Quartierbäumen zur Straße (vor allem durch Licht) sowie ein 
erhöhtes Kollisionsrisiko  


  
§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 
(5)) 


Gefahr eines Funktionsverlustes der zu den Kolonien des Braunen Langohrs gehörenden Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten   
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Durch das vorliegende Straßenbauprojekt besteht besonders an den Schnittpunkten der 


Trasse mit den verschiedenen Flugstraßenstrukturen ein hohes Gefahrenpotenzial für die 


dort nachgewiesenen kreuzenden und jagenden Fledermausarten. Daneben sind Einzel-


tiere verschiedener Arten durch die Zerschneidung oder den Verlust ihrer Jagdgebiete im 


übrigen Trassenverlauf betroffen. Außerdem befinden sich Quartiere Baumbewohnender 


Fledermausarten im Nahbereich der Trasse, wodurch für diese ein zusätzliches Gefah-


renmoment gegeben ist. 
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5 Beschreibung des Vorhabens 


5.1 Beschreibung des Straßenentwurfes 


Die vorhandene Dieselstraße von der B 54 bis zum Buschkamp (km 0+000 bis km 


1+200) wird als K 76 in die Straßenbaulast des Kreises Steinfurt übernommen. Beginn 


der Maßnahme ist Bau-km 1 + 200, der Einmündung der Röntgenstraße in die Diesel-


straße. Das Ende der Straßenbaumaßnahme bei Bau-km 2 + 880 befindet sich in der 


Lindesaystraße. Die Länge der Neubaustrecke beträgt insgesamt ca. 1,68 km. 


 


Das vorhandene Wegenetz der Stadt Steinfurt ist in der Planung berücksichtigt. Der 


Fernradweg von Burgsteinfurt nach Metelen kreuzt die K 76n. Die Gemeindestraße 


Hachstiege wird an die K 76n angeschlossen. Die Fachhochschule Münster, Standort 


Steinfurt (FH) erhält über die im April 2014 fertiggestellte Gemeindestraße Flögemann-


sesch (neu) mit dem geplanten Kreisverkehr FH einen Anschluss an die neue Kreisstraße 


76. Der vorhandene Abschnitt des Flögemannsesch erhält einen Anschluss als Radweg 


über den Kreisverkehr FH. Die weiteren öffentlichen und privaten Wirtschaftswege wer-


den ebenfalls an die K 76n angeschlossen. 


 


Die Stadt Steinfurt plant den Neubau eines Wirtschaftsweges (Gemeindestraße im Au-


ßenbereich) im Bereich des vorhandeneren unbefestigten Wirtschaftsweges Biecker.  Die 


Maßnahme dient der Aufrechterhaltung und verbesserten Erschließung des westlichen 


Außenbereiches der Bauernschaft Veltrup. 


 


Die K 76 n erhält eine zweispurige Fahrbahn mit einer Breite B= 6,50 m und einen orts-


seitig geführten Radweg mit einer Breite B= 2,50 m. Zwischen Fahrbahn und Radweg 


wird eine ca. 2,5 m breite Entwässerungseinrichtung angelegt. Insgesamt beträgt die 


Breite der Straßenkrone ca. 16 m.  
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Abbildung 9: Regelquerschnitt der Entlastungsstraße  


 


Die K 76n verläuft überwiegend in Höhe des vorhandenen Geländeniveaus. In den Stre-


ckenabschnitten km 1+305 bis 1+650, 1+850 bis 2+050 und 2+600 bis 2+800 liegt der 


Straßenkörper in leichter Dammlage bis zu einer Höhe von ca.  2,0 m.  


 


Die wesentlichen positiven Wirkungen der geplanten Straße sind die Entlastung der Orts-


durchfahrt, eine verbesserte Anbindung der Fachhochschule sowie die Entlastung des 


Wohngebietes im Umfeld der Fachhochschule. 


 


5.2 Projektwirkungen des Vorhabens 


Nachfolgend werden die Wirkfaktoren aufgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen 


und Störungen der streng und europarechtlich gestörten Tier- und Pflanzenarten verur-


sachen können.  


 


Ohne Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen kann es durch das Straßenbau-


vorhaben zu projektspezifischen Wirkungen kommen. Unter Berücksichtigung grundsätz-


lich denkbarer Wirkfaktoren (in Anlehnung an LAMBRECHT ET AL. 2004) erfolgt vorha-


bensbezogen eine Selektion potenziell relevanter Wirkfaktoren. Die Relevanz der Wirk-


faktoren ist dabei abhängig von der Wirkintensität einerseits und der Empfindlichkeit der 


potenziell betroffenen Arten andererseits.  
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Baubedingte Wirkfaktoren: 


- Störungen, optische und akustische Wirkungen während des Baubetriebs können 


zu Beeinträchtigung und Störungen insbesondere von Brutvögeln und Fledermäu-


sen führen. 


- Beanspruchung von Flächen für Zufahrten, Bodenlager und Abstellflächen können 


zu Verlust von Nahrungs- und Brutflächen führen. 


 


Anlagebedingte Wirkungen: 


- Die Anlage des Straßenkörpers führt zu einem Verlust an Lebensräumen insbe-


sondere für Vögel und Fledermäuse.  


- Zerschneidung von Leitlinien und Gesamtlebensräumen (Winter-, Sommer- und 


Zwischenquartiere, Flugstraßen, Jagdgebiete) 


 


Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 


- Entwertung von Lebensräumen durch indirekte Projektwirkungen wie optische und 


akustische Wirkungen sowie Störungen durch Fahrzeugbewegungen. 


 


Die prognostizierte KFZ-Belastung der geplanten K 76n liegt bei weniger als 5.000 Fahr-


zeugen täglich. Betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Projektes werden daher inner-


halb einer Belastungszone von 50 m angenommen. Darüber hinaus sind bei einer prog-


nostizierten KFZ-Belastung von < 10.000 KFZ/24 Std. keine betriebsbedingten Wirkun-


gen zu erwarten. 


 


Aufgrund der Art des Vorhabens und des zu prüfenden Artenspektrums (Vögel und Fle-


dermäuse) weisen vor allem die bau- und anlagebedingte Inanspruchnahme funktional 


bedeutender Lebensraumbestandteile, die bau-, anlagen- und betriebsbedingten Störun-


gen durch Lärm und Licht sowie Zerschneidungswirkungen eine besondere Bedeutung 


auf. Die möglichen Wirkpfade, Wirkintensitäten und Wirkreichweiten werden nachfolgend 


artbezogen präzisiert und analysiert.  


 


5.3 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 


Bereits bei den Fledermausuntersuchungen im Rahmen der UVS wurde das Konfliktpo-


tenzial für die nachgewiesenen Fledermausarten aufgezeigt. Entlang der meisten He-


ckenstrukturen, die jeweils von Burgsteinfurt Richtung Westen in die freie Landschaft 


führen, wurden wichtige Fledermausflugstraßen von Zwerg- und Breitflügelfledermaus 
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festgestellt. Daher wurde ein umfassendes Maßnahmenkonzept zur Erstellung geeigne-


ter Vermeidungsmaßnahmen erarbeitet und in den straßentechnischen Entwurf eingear-


beitet. Insbesondere zur Kollisionsvermeidung und im Hinblick auf Querungshilfen wur-


den Änderungen des Entwurfes durchgeführt. Zusätzlich wurden spezifische vorgezoge-


ne Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) erarbeitet, um einen Eingriff in den Arten-


schutz zu vermeiden. Vor der verkehrlichen Nutzung der Entlastungsstraße muss die 


Wirksamkeit der einzelnen artenschutzrechtlichen Maßnahmen gegeben sein.  


 


Um Fahrzeugkollisionen mit Fledermäusen zu vermeiden wird auf eine Straßenbeleuch-


tung verzichtet. Sollte der straßennahe Bereich zukünftig bebaut werden ist bei der Wahl 


der Leuchtmittel darauf zu achten, dass keine Leuchtmittel mit Anlockwirkung für nacht-


aktive Insekten verwenden werden.  


 


Zur Erhöhung der allgemeinen Verkehrssicherheit, des Immissionsschutzes und zum 


Schutz der Fledermäuse wird eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h auf der 


gesamten Strecke erhoben. Generell ist die Bautätigkeit auf den Trassenbereich zu be-


schränken. Die angrenzenden Biotopflächen sind während der Bauausführung zu schüt-


zen.  


 


Das Fällen und Rohden von Gehölzen im Trassenbereich darf nur in der Zeit vom 1. Ok-


tober bis zum 28. Februar durchgeführt werden.  


 


Insbesondere im Bereich der Querungshilfen werden die im trassennahen Bereich be-


findlichen Einzelbäume und Heckenstrukturen möglichst erhalten. Während der Bauzeit 


werden geeignete Vorkehrungen gemäß DIN 18920 und RAS-LG 4 getroffen. Durch das 


Herstellen von Einzelbaumschutz und speziellen Schutzzäunen werden die Gehölze vor 


Beeinträchtigungen geschützt.  


 


Von der Baufeldfreimachung betroffene Bäume werden genau gekennzeichnet. Bei Be-


troffenheit von potenziellen und nachgewiesenen Höhlenbäumen werden diese direkt vor 


der Fällung gezielt auf das Vorhandensein von Höhlen zu untersucht. Je nach Situation 


des Baumstandortes kommen hier entsprechende Methoden (Baumkletterer, Hubsteiger, 


Endoskop) zum Einsatz. Um eine Tötung von Tieren zu verhindern wird nach Maßgabe 


eines Fledermausexperten vor Ort das weitere Vorgehen abgestimmt.  
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Um Beeinträchtigungen streng geschützter und besonders geschützter Arten zu vermei-


den ist die Durchführung einer ökologischen Baubegleitung unerlässlich.  


 


5.3.1 Vermeidungsmaßnahmen – Fledermausflugstraßen 


Bei der Konzipierung der Querungshilfe wurden die Vorgaben des „Merkblatt zur Anlage 


von Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von Lebensräumen an Straßen“ 


(FGSV, 2008) beachtet und eingearbeitet. Weiterhin wurde die Arbeitshilfe „Planung und 


Gestaltung von Querungshilfen für Fledermäuse“ (BRINKMANN ET. AL., 2012) angewendet. 


Insbesondere bei einbahnigen Straßenbauvorhaben ist die Überleitung der Fledermäuse 


im Kronenbereich von Bäumen (Hop-Over) mit seitlichen Abschirmungen günstig für die 


Überleitung von Fledermäusen (LIMPENS ET. AL., 2005).  


 


Die Vorgesehenen Überflughilfen befinden sich im bereich der traditionellen Flugrute der 


strukturgebunden fliegenden Fledermausarten. Gehölze im trassennahen Bereich wer-


den durch temporäre Schutzeinrichtungen geschützt und erhalten. Im trassennahen Be-


reich werden mindestens 5 m hohe Stieleichen gepflanzt um die von den Fledermäusen 


zu überwindende Strecke möglichst gering zu halten. Bei der Planung der Überflughilfen 


wurde das Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von 


Lebensräumen an Straßen (M AQ, 2008) angewendet. 


 


Im Rahmen dieser Untersuchung wurde die Wirksamkeit einzelner Querungshilfen nach 


Experteneinschätzung (AG Querungshilfen, 2008) ausgewertet. Es ist anzunehmen, dass 


die Wirksamkeit mit der Größe und Dichte der Gehölze deutlich zunimmt. Solange wird 


die Funktion von 2 Meter hohen Schutzzäunen übernommen. Die Beurteilung zur Wirk-


samkeit von Querungshilfen wurde nach einer fünfstufigen Skala von 1 (ungeeignet = 


keine oder fast keine Tiere nutzen die Querungshilfe) bis 5 (sehr geeignet = alle oder fast 


alle Tiere nutzen die Querungshilfe) eingestuft. Die Vermeidungsmaßnahmen für die vor-


liegende Straßenplanung sind als Hop-Over mit und ohne Schutzzäunen konzipiert. Für 


die vorkommenden Arten wurde diese Art der Überflughilfe in Stufe 4 (geeignet = die al-


lermeisten Tiere nutzen die Überflughilfe) eingestuft (BRINKMANN ET. AL., 2012).  


 


In der unveröffentlichten Arbeitshilfe Fledermäuse und Straßenverkehr werden die ge-


planten Überflughilfen als hoch wirksam eingestuft (BMVBS, 2011). 
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Flugstraße I „Radweg“, Querungshilfe bei Bau-km 1+2 80 bis 1+310  


Bei Flugstraße I handelt es sich um eine Wechselbeziehung von Zwerg- und Breitflügel-


fledermaus mit hoher Nutzungsintensität. Im Bereich der Flugstraße wird daher eine Fle-


dermaus-Querungshilfe bestehend aus Hop-Over und Fledermausschutzzaun hergestellt 


(Maßn.-Nr. V/ ACEF 1, V/ ACEF 2). Die Ausführung ist im Detailplan I (Unterlage 9.2.3, Ges-


taltungsprofil Flugstraße I-III) und dem Maßnahmenplan Blatt 5 (Unterlage 9.2.2) darge-


stellt.  


 


Im Bereich der Flugstraße wird die Straße durch die Anlage einer beidseitigen Rampen-


Konstruktion in eine künstliche Einschnittslage von 2,0 m gebracht. Zum Abfangen der 


Böschungen werden straßenseitig Gabionen eingesetzt. Zusätzlich wird an der oberen 


Böschung ein ca. 2,0 m hoher Fledermausschutzzaun angebracht der an den Seiten mit 


einem Winkel von 45 ° abknickt. Weiterhin werden im Nahbereich der Straße Bäume mit 


einer Höhe von ca. 5,0 m und eine sehr dichten Hecke aus dornenbewährten Strauchar-


ten gepflanzt. Auf der Rampe werden Gehölze als Ergänzung der Fledermausleitlinie 


gepflanzt. Die Querungshilfe besitzt damit eine Höhe von 4,0 m verhindert ein zu tiefes 


Einfliegen der Tiere in den Straßenraum. 


 


Flugstraße II „Privatweg Becker“, Querungshilfe bei  Bau-km 1+400 bis 1+440  


Bei Flugstraße II handelt es sich um eine bedeutende Wechselbeziehung von Zwergfle-


dermäusen mit mittlerer und Breitflügelfledermaus mit geringer Nutzungsintensität. Wie 


am Standort „Radweg“ sieht der Straßenentwurf hier eine Fledermaus-Querungshilfe 


bestehend aus Hop-Over und Fledermausschutzzaun vor (Maßn.-Nr. V/ ACEF 3, 


V/ ACEF 4). Die Ausführung ist in dem Detailplan I (Unterlage 9.2.3, Gestaltungsprofil Flug-


straße I-III) und dem Maßnahmenplan Blatt 5 dargestellt.  


 


Im Bereich der Flugstraße wird die Straße durch die Anlage einer beidseitigen Rampen-


Konstruktion in eine künstliche Einschnittslage von 2,0 m gebracht. Zum Abfangen der 


Böschungen werden straßenseitig Gabionen eingesetzt. Zusätzlich wird an der oberen 


Böschung ein ca. 2,0 m hoher Fledermausschutzzaun angebracht. Weiterhin werden im 


Nahbereich der Straße Bäume mit einer Höhe von ca. 5,0 m gepflanzt. Auf der Rampe 


werden Bäume als Ergänzung der Fledermausleitlinie gepflanzt. Die Querungshilfe be-


sitzt damit eine Höhe von 4,0 m verhindert ein zu tiefes Einfliegen der Tiere in den Stra-


ßenraum. 
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Flugstraße III „Hachstiege“, Querungshilfe bei Bau- km 1+750 bis 1+800  


Bei Flugstraße III handelt es sich um eine bedeutende Wechselbeziehung von Zwergfle-


dermäusen mit mittlerer sowie Breitflügelfledermaus und Arten der Gattung Mausohren 


mit geringer Nutzungsintensität. Um den vorhandenen Gehölzbestand weitestgehend 


erhalten zu können, wurde die Querung der Hachstiege nach Norden verschwenkt. Aus 


bautechnischen Gründen ist im Bereich der Flugstraße III die Anlage einer Fledermaus-


querungshilfe mit einer Rampenkonstruktion nicht möglich (Maßn.-Nr. V/ ACEF 5).  


 


Hier wird ein Hop-Over durch eine Aufastung der vorhandenen Bäume vorgenommen 


und dichte Strauchpflanzung als Unterwuchs hergestellt. Im straßennahmen Bereich 


werden beidseitig der Fahrbahn und auf dem Fahrbahnteiler ca. 5,0 m hohen Bäumen 


angepflanzt. Durch die Bepflanzung des Fahrbahnteilers wird die zu überwindende 


Spannweite im Kronenbereich verringern. Die Ausführung ist in dem Detailplan I (Unter-


lage 9.2.3, Gestaltungsprofil Flugstraße I-III) und dem Maßnahmenplan Blatt 6 darge-


stellt. Zur Lenkung der Fledermäuse werden im Westen eine Gehölzpflanzung und eine 


Baumreihe angelegt. Im Osten wird die bestehende Gehölzstruktur durch Anpflanzung 


von Einzelbäumen verbessert. Insgesamt wird durch eine dichte Pflanzung sowie einer 


Aufastung vorhandener Bäume ein Aufsteigen der Fledermäuse auf Höhe der Baumkro-


nen (≥ 4,0 m) erreicht. 


 


Flugstraße IV „Flögemanns Esch“, Querungshilfe bei Bau-km 1+950 bis 2+000  


Bei Flugstraße IV handelt es sich um eine bedeutende Wechselbeziehung von Zwergfle-


dermäusen mit hoher und Breitflügelfledermaus mit mittlerer Nutzungsintensität. Wie am 


Standort „Radweg“ sieht der Straßenentwurf hier eine Fledermaus-Querungshilfe beste-


hend aus Hop-Over und Fledermausschutzzaun vor (Maßn.-Nr. V/ ACEF 6, V/ ACEF 7). Die 


Ausführung ist in dem Detailplan II (Unterlage 9.2.3, Gestaltungsprofil Flugstraße IV-V) 


und dem Maßnahmenplan Blatt 7 dargestellt.  


 


Die geplante Straße befindet sich hier in einer leichten Dammlage. Außerhalb der Ban-


kettflächen werden ca. 2,0 m hohe Gabionen gesetzt. Auf die Gabionen wird ein 2 m ho-


her Fledermausschutzzaun gesetzt. Weiterhin werden auf den Böschungsflächen, im 


Nahbereich der Straße, ca. 5,0 m hohe Stieleichen gepflanzt.  


 


Die Länge der Böschungen beträgt lediglich 4 – 5 m so dass die trassennahen Gehölze 


erhalten werden können und die Tiere möglichst nah an die Querungshilfe herangeführt 


werden. Zur Stärkung der Leitstruktur wird nach Osten eine Baumreihe angelegt, eine 
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Hecke und eine Baumreihe angepflanzt. Die Fläche nördlich und südlich der Querungs-


hilfe wird von hohem Bewuchs freigehalten, um die Tiere besser an die Leitstruktur zu 


binden. Unterstützend wird die östlich der Trasse befindliche Fläche zu Extensivgrünland 


entwickelt. Die Querungshilfe besitzt damit eine Höhe von 4,0 m und verhindert ein zu 


tiefes Einfliegen der Tiere in den Straßenraum. 


 


Flugstraße V „Anschluss FH“, Querungshilfe bei Bau- km 2+060-2+100  


Bei Flugstraße V handelt es sich um eine bedeutende Wechselbeziehung von Zwergfle-


dermäusen, Breitflügelfledermaus und Arten der Gattung Mausohren mit geringer Nut-


zungsintensität. Unmittelbar nördlich des Kreisverkehrs sollen querende Fledermäuse 


durch eine neu gepflanzte Leitstrukturen (V/ACEF 9) nah an den Kreisverkehr herangeführt 


werden, um hier die Straße zu queren. In diesem Bereich besteht durch die langsame 


Fahrweise ein geringes Kollisionsrisiko. Die Gehölzpflanzung soll aus einer dichten 


Strauchpflanzung mit Überhältern bestehen und direkt an die bestehenden Leitstrukturen 


anschließen. Im trassennahen Bereich werden die vorhandene Bäume möglichst erhalten 


und ein Hop-Over aus 5,0 m hohen Einzelgehölzen hergestellt werden.  


 


Die Ausführung ist in dem Detailplan II (Unterlage 9.2.3, Gestaltungsprofil Flugstraße IV-


V) und dem Maßnahmenplan Blatt 7 dargestellt. Insgesamt wird durch die dichte Pflan-


zung ein Aufsteigen der Fledermäuse auf Höhe der Baumkronen (≥ 4,0 m) und eine Que-


rung im Nahbereich des Kreisverkehrsplatzes erreicht. Hier ist mit einem geringen Tempo 


der Fahrzeuge zu rechnen.  


 


Flugstraße VI „Anschluss FH“, Querungshilfe bei Bau -km 2+130-2+200  


Bei Flugstraße VI handelt es sich um eine bedeutende Wechselbeziehung von Zwergfle-


dermäusen und Breitflügelfledermaus mit geringer Nutzungsintensität. Südlich des Kreis-


verkehrs sollen querende Fledermäuse mittels einer neu gepflanzten Leitstruktur 


(V/A CEF 10) nah an den Kreisverkehr herangeführt werden. Im Nahbereich des Kreisver-


kehrsplatzes ist die Geschwindigkeit der Fahrzeuge verlangsamt, so dass hier das Kolli-


sionsrisiko für Fledermäuse deutlich vermindert ist. Die Gehölzpflanzung soll aus einer 


dichten Strauchpflanzung mit Überhältern bestehen und direkt an die bestehenden Leit-


strukturen anschließen. Im trassennahen Bereich werden die vorhandenen Bäume mög-


lichst erhalten bleiben und ein Hop-Over aus 5,0 m hohen Einzelgehölzen hergestellt. Die 


Ausführung in dem Maßnahmenplan Blatt 7 dargestellt. Insgesamt wird durch die dichte 


Pflanzung ein Aufsteigen der Fledermäuse auf Höhe der Baumkronen (ca. 3,5 m) und 


eine Querung im Nahbereich des Kreisverkehrsplatzes erreicht.  
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Flugstraße VII und VIII „Hof Biecker, Querungshilfe  bei Bau-km 1+950 bis 2+000  


Bei den Flugstraßen VII und VIII handelt es sich um bedeutende Wechselbeziehungen 


von Zwergfledermaus und Breitflügelfledermaus mit hoher Nutzungsintensität sowie die 


Nutzung von Arten der Gattung Mausohr mit mittlerer Nutzungsintensität. Im Bereich der 


Flugstraßen wird daher eine Fledermaus-Querungshilfe bestehend aus Hop-Over und 


Fledermausschutzzaun hergestellt (Maßn.-Nr. V/ACEF 12, V/ACEF 14). Die Ausführung ist 


in dem Detailplan III (Unterlage 9.2.3, Gestaltungsprofil Flugstraße VII-VIII) und dem 


Maßnahmenplan Blatt 8 dargestellt.  


 


Im Bereich der Flugstraße befindet sich die geplante Trasse in einer leichten Dammlage. 


Außerhalb der Bankettflächen werden 2,0 m hohe Gabionen angebracht, die mit einem 


2,0 m hohen Schutzzaun aufgehöht werden. Im böschungsnahen Bereich, direkt hinter 


der Sperreinrichtung werden Bäume mit einer Höhe von ca. 5,0 m gepflanzt um den Fle-


dermäusen eine durchgängige Leitstruktur im Querungsbereich zu bieten. Die seitlich der 


Querungshilfe gelegenen Flächen werden von hohem Bewuchs freigehalten und zu ei-


nem krautreichen Saum entwickelt, um die Tiere besser an die Leitstruktur heranzuführen 


(Maßnahme V/A CEF 14). Die Querungshilfe besitzt damit eine Höhe von 4,0 m und ver-


hindert ein zu tiefes Einfliegen der Tiere in den Straßenraum. 


 


 


Zusammenfassung: 


In der folgenden Tabelle werden die geplanten Querungshilfen für Fledermäuse zusam-


mengefasst: 


 


Tabelle 19: Vorgezogene artenschutzrechtliche Maßna hmen - Fledermausflugstraßen 


Bezeichnung 
der Fledermaus-


flugstraße 


Maßnah-
men-Nr. 


Beschreibung der Maßnahme Maßnah-
menplan 
Blatt Nr. 


V/ A CEF 1 Sicherung der Flugstraße I „Radweg“ durch Her-
stellen eines Hop-Over. Trassenführung in künst-
licher Einschnittslage (Gabionen). Anlage eines 
ca. 77 m langen Fledermausschutzzaunes. An-
pflanzung von 9 Einzelbäumen. Erhalt von Bäu-
men im trassennahen Bereich.  


5 I „Radweg“ 


V/ A CEF 2 Anlegen von 1.570 m² artenreichem Gras- Kraut-
saum zur Aufwertung und Entwicklung der Fle-
dermausflugstraße I.  


 


5 
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Bezeichnung 
der Fledermaus-


flugstraße 


Maßnah-
men-Nr. 


Beschreibung der Maßnahme Maßnah-
menplan 
Blatt Nr. 


II „Privatweg Be-
cker“ 


V/ A CEF 3 Sicherung der Flugstraße II „Privatweg Becker“ 
durch Herstellen eines Hop-Over. Trassenführung 
in künstlicher Einschnittslage. Anlage eines Fle-
dermausschutzzaunes und Anpflanzung von Ein-
zelbäumen. Erhalt von Bäumen im trassennahen 
Bereich. 


5 


 V/ A CEF 4 Anlegen eines artenreichen Gras- Krautsaums zur 
Aufwertung und Entwicklung der Fledermausflug-
straße II. 


5 


III „Hachstiege“ V/ A CEF 5 Sicherung der Flugstraße III „Hachstiege“ durch 
Verschwenken der Straßenquerung im Bereich 
der Flugstraße. Pflanzungen von 21 Gehölzen 
und Anlegen von 390 m² Gras-Krautsaum im tras-
sennahen Bereich. Ergänzende dichte Gehölz-
pflanzung (235 m²) zur Optimierung der beste-
henden Flugstraße durch Neupflanzung und Auf-
asten vorhandener Bäume. 


6 


IV „Flögemanns 
Esch“ 


V/ A CEF 6 Sicherung der Flugstraße IV "Flögemanns Esch" 
durch Herstellen eines Hop-Over. Trassenführung 
in künstlicher Einschnittslage (Gabionen 100 m). 
Anlage eines Fledermausschutzzaunes (100 m). 
Anpflanzung von 4 Einzelbäumen. Erhalt von 
Bäumen im trassennahen Bereich 


7 


 V/ A CEF 7 Anpflanzung einer Baumreihe (4 Einzelbäume) 
und Anlegen von 1.270 m² Extensivgrünland zur 
Aufwertung und Entwicklung der Fledermausflug-
straße IV. 


7 


V „Anschluss FH“ V/ A CEF 9 Sicherung der Flugstraße V "Anschluss FH" nord-
östlich des Kreisverkehrsplatzes durch Anpflan-
zung von 6 Einzelgehölzen. Entwicklung der Flug-
straße durch die Herstellung einer 130 m² großen 
Hecke. 


7 


VI „Anschluss 
FH“ 


V/ A CEF 10 Sicherung der Flugstraße VI „Anschluss FH“ süd-
lich des Kreisverkehrsplatzes durch Anpflanzung 
von 2 Einzelgehölzen im trassennahen Bereich 
und Entwicklung der Flugstraße durch Herstellung 
einer 400 m² großen Hecke und Pflanzung einer 
Baumreihe (8 Einzelbäume). 


7 


VII / VIII „Hof 
Biecker“ 


V/ A CEF 12 Sicherung der Flugstraßen VII und VIII „Hof Bie-
cker“ durch Herstellen eines Hop-Over. Trassen-
führung in künstlicher Einschnittslage (166 m Ga-
bionen). Anlage von Fledermausschutzzäunen 
(166 m). Anpflanzung von 20 Einzelbäumen und 
flächigen Gehölzbeständen (410 m²). Erhalt von 
Bäumen im trassennahen Bereich. 


8 


 V/ A CEF 14 Anlegen von 1.210 m² artenreichem Gras- Kraut-
saum zur Aufwertung und Entwicklung der Fle-
dermausflugstraßen VII und VIII. 


8 
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5.3.2 Vermeidungsmaßnahmen – potenzielle Höhlenbäum e  


Zur Vermeidung von Tierverlust sind die Höhlenbäume direkt vor der Fällung gezielt auf 


das Vorhandensein von Fledermäusen oder Vögeln zu untersuchen. Je nach Situation 


des Baumstandortes kommen hier entsprechende Methoden (Baumkletterer, Hubsteiger, 


Endoskop) zum Einsatz. Um eine Tötung von Tieren zu verhindern, ist nach Maßgabe 


eines Fledermausexperten vor Ort das weitere Vorgehen abzustimmen.  


 


Für die Entwicklung eines Maßnahmenkonzeptes für artenschutzrechtliche Vermei-


dungsmaßnahmen wurde eine Untersuchung von Höhlenbäumen und Höhlenbaum-


Potenzial durchgeführt (ECHOLOT, 2014). Bei diesem Sondergutachten wurden 


8 Waldflächen untersucht und das jeweilige Höhlenbaumpotenzial der Fläche festgelegt. 


Weiterhin wurde die Eignung der einzelnen Waldflächen zur Erhaltung der ökologischen 


Funktion der Fledermausquartiere im räumlichen Zusammenhang, bei Verlust von Höh-


lenbäumen durch die Baufeldfreimachung, eingeschätzt.  


 


Grundsätzlich müssen vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen ihre Funktion erfüllen, bevor 


der Eingriff in den Artenschutz, in diesem Fall das Entfernen von Höhlenbäumen, stattfin-


det. Das Anbringen von geeigneten Kastenquartieren an Bäumen im unmittelbaren Um-


feld über nimmt kurzfristig die Quartierfunktion. Je verlorengegangenen Quartierbaum ist 


das Anbringen von 5 Fledermaus-Flachkästen erforderlich. Es werden Fledermauskästen 


aus Holzbeton (z. B. Schweglerkästen) verwendet. Sie werden in der Exposition Ost bis 


Süd aufgehängt, dürfen jedoch nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. 


Die Fledermauskästen werden möglichst in Clustern von 5 bis 8 auf einer Fläche von 


etwa 0,3 ha je Kasten aufgehängt. Nach jetzigem Kenntnisstand ist ein Verlust von 4 


Höhlenbäumen zu erwarten, so dass etwa 20 Fledermauskästen eingebracht werden 


müssten. Die Größe des zu entwickelnden etwa 1,5 ha großen Waldfläche (V/ACEF 15). ist 


daher ausreichend bemessen. Die Die Fledermauskästen werden einmal jährlich im Ok-


tober kontrolliert, gereinigt und ggf. instandgesetzt. 


 


Potenzielle Höhlenbäume im Bereich östlich Hof Biek er (Bau-km 2+530) 


In dem östlich von Hof Biecker untersuchten breiten Gehölzstreifen wurden Quartiere von 


Arten aus den Gattungen Abendsegler und Mausohren festgestellt. Die bei der Fleder-


mauskartierung festgestellten Quartierbäume sind von dem Vorhaben nicht direkt betrof-


fen. Allerdings nutzen diese Fledermausarten mehrerer Höhlenquartiere im Umfeld, so 


dass ein Verlust von Quartierbäumen durch die Baufeldfreimachung nicht ausgeschlos-


sen werden kann.  
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Zur Vermeidung von Tiertötungen bei der Baufeldfreimachung sind die zuvor genannten 


Maßnahmen nach Vorgaben eines Fledermausexperten durchzuführen.  


 


Als Ausgleich für den Verlust potenzieller Höhlenbäume werden ein Heckenabschnitt und 


ein Waldabschnitt aus der Nutzung herausgenommen (Maßnahme V/A CEF 11). Der He-


ckenabschnitt wurde als Fläche mit sehr hohem Höhlenbaumpotenzial eingeschätzt 


(ECHOLOT, 2014). Im westlichen Teilbereich der Hecke ist zur Erhaltung der Verkehrssi-


cherungspflicht die Entnahme von Einzelbäumen erlaubt. Durch die Sicherung dieses 


Heckenabschnittes ist eine zeitnahe Erfüllung der Höhlenbaum-Funktion für einen Teil 


der entfallenen Fledermausquartiere gegeben.  


 


Zur Vermeidung der Beeinträchtigungen von Fledermäusen durch Quartierverlust wird 


weiterhin der Waldbereich südlich „Hof Biecker“ gesichert (V/ACEF 15). Der Anteil von 


Bäumen mit Höhlenbaumpotenzial beträgt bei dieser Fläche 20 %. Dies entspricht einem 


mittleren Höhlenbaumpotenzial. Zur kurz und mittelfristigen Stärkung des Quartierange-


botes werden je gefälltem Höhlenbaum 5 Fledermauskästen, also nach jetzigem Kennt-


nisstand 20 Fledermauskästen angebracht. Auf der Waldfläche werden langfristig Höh-


lenbäume entwickelt, so dass sich die Maßnahmen V/ACEF 11 und V/ACEF 15 optimal er-


gänzen. 


 


In den Gehölzbereichen befindet sich starkes bis sehr starkes Baumholz, so dass ein 


vorkommen von Baumhöhlen denkbar ist. Auf der Gehölzfläche wird auf eine Nutzung 


verzichtet, so dass sich zukünftig Höhlenbäume entwickeln können. Für den Übergangs-


zeitraum werden in den Heckenabschnitten Fledermauskästen und Brutkästen für Höh-


lenbrüter angebracht  


 


Höhlenbäume aus Baumhöhlenkartierung 


Am 16. Februar 2011 wurde an neun Standorten im großräumigen Trassenbereich eine 


Baumhöhlenkartierung durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 15 Höhlenbäume (Nr. 1 


bis Nr. 15) festgestellt. In den Erfassungsunterlagen wurden die Koordinaten der Baum-


standorte festgehalten und die Bäume mit Farbe markiert. Ein weiterer Höhlenbaum 


(Nr. 60), im Bereich der Straßentrasse, wurde im Rahmen der Flugstraßenuntersuchung 


festgestellt. Bei den festgestellten Höhlenbäumen kann es sich potenziell um Quartiere 


von Fledermäusen oder Brutplätze für Höhlenbrüter handeln.  
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Vier der festgestellten Bäume gehen durch das Straßenbauvorhaben verloren. Zur Ver-


meidung von Eingriffen in den Artenschutz werden die vorgezogene Ausgleichsmaßnah-


men (CEF-Maßnahmen) V/ACEF 11 und V/ACEF 15 durchgeführt. Eine genaue Beschrei-


bung der Maßnahme ist dem obigen Abschnitt: Potenzielle Höhlenbäume im Bereich öst-


lich Hof Bieker (Bau-km 2+530) zu entnehmen. 


 


Bei Entfernung von nachgewiesenen Höhlenbäumen ist eine fledermauskundliche Beglei-


tung erforderlich. Um die Tötung von Tieren zu vermeiden ist eine Untersuchung des 


Baumes und gegebenenfalls ein stückweises Abtragen oder ein vorsichtiges Ablassen 


einzelner Baumteile erforderlich. Die Maßnahmen sind in der Unterlage 9.2.2, Maßnah-


menplan dargestellt und in den Maßnahmenblättern beschrieben. Folgende Höhlenbäu-


me sind direkt von der Baufeldfreimachung betroffen: 


- Höhlenbaum 9 (Bau-km 2+390) 


- Höhlenbaum 10 (Bau-km 2+070) 


- Höhlenbaum 12 (Bau-km 1+975) 


- Höhlenbäume 60 (Bau-km 2+585) 


 


Bei der Entfernung der nachgewiesenen Höhlenbäume ist die fachliche Begleitung eines 


Fledermausexperten erforderlich (VCEF 3.1 bis VCEF 3.4). Als Ausgleich für den Verlust der 


beiden Höhlenbäume werden ein Heckenabschnitt mit starkes bis sehr starkes Baumholz 


und einem sehr hohem Höhlenpotenzial aus der Nutzung genommen (V/A CEF 11). Wei-


terhin wird ein Waldabschnitt südlich „Hof Biecker“ gesichert, so dass sich hier langfristig 


Höhlenbäume entwickeln können. Für den Übergangszeitraum werden in der Waldfläche 


je entfallenem Höhlenbaum 5 Fledermauskästen angebracht (V/A CEF 15). 


 


Tabelle 20: Vorgezogene artenschutzrechtliche Maßna hmen - Höhlenbäume 


Bau-
km 


Höhlen-
baum-Nr. 


Manamen-
Nr. 


 Maßnahmen-
Blatt 


1+975 12 VCEF 3.1 Entfernung eines nachgewiesenen Höhlen-
baumes unter Begleitung eines Fledermaus-
experten. 


7 


  V/ACEF 11 Sichern eines Heckenabschnittes mit poten-
ziellen Höhlenbäumen. Im westlichen Ab-
schnitt Entnahme von Einzelbäumen zur Erhal-
tung der Verkehrssicherungspflicht erlaubt.  


8 


  V/ACEF 15 Sicherung und Entwicklung eines Waldbe-
stands mit Höhlenbaumpotenzial. Anbringen 
von 5 Fledermaus-Flachkästen je entfallenen 
Höhlenbaum. 


 


11 
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Bau-
km 


Höhlen-
baum-Nr. 


Manamen-
Nr. 


 Maßnahmen-
Blatt 


2+070 10 VCEF 3.2 Entfernung eines nachgewiesenen Höhlen-
baumes unter Begleitung eines Fledermaus-
experten. 


7 


  V/ACEF 11 s. o. 8 


  V/ACEF 15 s. o. 11 


2+390 9 VCEF 3.3 Entfernung eines nachgewiesenen Höhlen-
baumes unter Begleitung eines Fledermaus-
experten. 


8 


  V/ACEF 11 s. o. 8 


  V/ACEF 15 s. o. 11 


2+585 60 VCEF 3.4 Entfernung eines nachgewiesenen Höhlen-
baumes unter Begleitung eines Fledermaus-
experten. 


8 


 


5.3.3 Sonstige artenschutzrelevante Vermeidungsmaßn ahmen 


Im LBP sind weitere Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen, die ebenso aus Artenschutz-


sicht bedeutend und erforderlich sind. Dies umfasst folgende Maßnahmen:  


  


Bestandsschutz während der Bauzeit 


Anlage von Schutzzäumen zur Sicherung wertvoller Gehölzbestände (V 1.1 bis V 1.8) 


und Anlage von Einzelstammschutz (V 2.1 bis 2.12). 


 


Zum Schutz wertvoller Vegetationsbestände im Umfeld des Baubereiches sind im gesam-


ten Trassenverlauf spezifische Schutzmaßnahmen während der Bauzeit vorgesehen. 


Diese Vegetationsbestände besitzen teilweise auch Funktionen im Hinblick auf planungs-


relevante Arten (z.B. Gehölzbestände als Jagdhabitat oder Leitstruktur für Fledermäuse), 


so dass die Maßnahmen auch teilweise im Hinblick auf den Artenschutz Relevanz besit-


zen. Die Lage der Schutzmaßnahmen sind dem Maßnahmenplan (Unterlage 9.2.2) zu 


entnehmen, eine genaue Beschreibung der Maßnahme erfolgt in den Maßnahmenblät-


tern. 


  


Zeitliche Vorgaben zur Bauabwicklung (ohne Maßnahme nnummer)   


Die Baufeldfreimachung ist auf den Zeitraum zwischen dem 01.10. und 28.02. be-


schränkt. Diese zeitliche Beschränkung ist für alle wildlebenden und in den Einwirkungs-


bereich der Trasse nachgewiesenen Vogelarten relevant, da dadurch die Brutzeiten voll-
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ständig ausgespart werden. Darüber hinaus besteht Relevanz für verschiedene, im 


Sommer Baumhöhlen bewohnende Fledermausarten.  


 


Durch diese Maßnahme werden sowohl baubedingte Beeinträchtigungen genutzter Brut-


standorte (Nester, Gelege, nicht flügge Jungvögel, bebrütete Eier) aller nachgewiesenen 


Vogelarten durch Inanspruchnahme oder Störungen vermieden als auch Individuenver-


luste von Fledermäusen. Ausnahmen von dieser Regelung sind dann möglich, wenn 


fachlich dargelegt werden kann, dass bestimmte Bauabschnitte für Vogel- und Fleder-


mausarten zum Zeitpunkt der Baufeldfreimachung keine Bedeutung als Brut- bzw. Quar-


tierstandort besitzen. Dies ist im Rahmen der vorzusehenden ökologischen Baubeglei-


tung in Abstimmung mit der zuständigen Landschaftsbehörde festzulegen.  
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6 Auswahl detai l l iert  zu prüfender Vogelarten 


Im Kapitel 4.2 werden die Ergebnisse der Vogelkartierung dargelegt. Der Untersuchungs-


raum besitzt keine besonderen Funktionen für Rastvögel und Durchzügler. Eine Funktion 


für allgemein verbreitete Vogelarten und für planungsrelevante Arten ist allerdings mög-


lich.  


 


Der Begriff der "planungsrelevanten Arten" wurde vom LANUV NRW definiert und um-


fasst die Arten, die bei Planungen in NRW berücksichtigt werden sollten (KIEL 2005, LA-


NUV 2013A, MUNLV 2007). Aufgrund der Änderungen des BNatSchG mit Stand 


01.03.2010 sind allerdings die nur national geschützten Arten nicht mehr zu berücksichti-


gen. Vor diesem Hintergrund werden die ehemals "streng geschützten Arten" nicht mehr 


pauschal als planungsrelevant betrachtet. Die gemäß EU-Artenschutzverordnung ge-


schützten Vogelarten werden aber nach wie vor den planungsrelevanten Arten zugeord-


net (LANUV NRW). Als planungsrelevant werden grundsätzlich folgende Vogelarten be-


trachtet:  


 


- alle Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie  


- alle besonders schutzbedürftigen Vogelarten nach Art. 4(2) Vogelschutzrichtlinie  


- alle sonstigen Vogelarten der EU-Artenschutzverordnung.  


 


Hinsichtlich der übrigen europäischen Vogelarten werden Arten, die in NRW selten sind 


oder landesweit negative Entwicklungstendenzen aufweisen und entsprechend in der 


Roten Liste NRW als vom Aussterben bedroht, stark gefährdet oder gefährdet aufgeführt 


sind (SUDMANN ET AL, 2008), ebenfalls als planungsrelevant betrachtet. Darüber hinaus 


werden Kolonienbrüter berücksichtigt, da bei Vorhaben, die mit Eingriffen in Brutkolonien 


einhergehen, die Möglichkeit besteht, dass die Verbotstatbestände des 


§ 44 (1) BNatSchG zutreffen können (vgl. KIEL 2005).   


  


Bei allen übrigen europäischen Vogelarten, die nicht als "planungsrelevant" eingestuft 


werden, handelt es sich um so genannte "Allerweltsarten", wie z.B. Amsel und Zaunkö-


nig. Diese Arten sind sowohl regional als auch landes- und bundesweit weit verbreitet 


und häufig und weisen innerhalb der biogeographischen Region Nordrhein-Westfalens 


wie auch lokal einen günstigen Erhaltungszustand auf (SUDMANN ET AL, 2008).  
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Insgesamt ist für diese "Allerweltsvogelarten", aufgrund der weiten Verbreitung und/oder 


ihrer allgemeinen Lebensraumansprüche und Empfindlichkeiten sowie der Art des Vor-


habens mit den entsprechend zu erwartenden Wirkungen und daraus abzuleitenden po-


tenziellen Beeinträchtigungen eine weniger tiefe, aber gestufte und zum Teil zusammen-


fassende Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG für eine fachgerechte Be-


wertung ausreichend. Dasselbe gilt für einzelne gemäß LANUV NRW "planungsrelevante 


Arten", die in Tabelle 23 aufgeführt sind und bei denen eine erhebliche Beeinträchtigung 


durch das Vorhaben ohne Detailprüfung ausgeschlossen werden kann. Insgesamt stellt 


sich die Prüfung wie folgt dar:  


  


6.1 Prüfung allgemein verbreiteter Brutvogelarten 


Im Folgenden erfolgt eine zusammenfassende Prüfung der in Tabelle 21 genannten all-


gemein verbreiteten und häufigen europäischen Vogelarten („Allerweltsarten“). Die Prü-


fung bezieht sich auf die auf folgende Arten: 


 


Tabelle 21: Allgemein verbreitete und häufige Vogel arten im UR  


Artname wissenschaftlicher Artname  


Amsel Turdus merula 


Bachstelze Motacilla alba 


Blaumeise Parus caeruleus 


Buchfink Fringilla coelebs 


Buntspecht Dendrocopos major 


Dohle Coloeus monedula 


Dorngrasmücke Sylvia communis 


Eichelhäher Garrulus glandarius 


Elster Pica pica 


Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla 


Gartengrasmücke Sylvia borin 


Grünfink Carduelis chloris 


Grünspecht Picus viridis 


Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros 


Haussperling Passer domesticus 


Heckenbraunelle Prunella modularis 


Hohltaube Columba oenas 


Jagdfasan Phasianus colchicus 


Klappergrasmücke Sylvia curruca 


Kleiber Sitta europaea 


Kleinspecht Dryobates minor 


Kohlmeise Parus major 
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Artname wissenschaftlicher Artname  


Misteldrossel Turdus viscivorus 


Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla 


Rabenkrähe / Nebelkrähe Corvus corone / C. cornix 


Ringeltaube Columba palumbus 


Rotkehlchen Erithacus rubecula 


Schwanzmeise Aegithalos caudatus 


Singdrossel Turdus philomelos 


Star Sturnus vulgaris 


Stieglitz Carduelis carduelis 


Stockente Anas platyrhynchos 


Sumpfmeise Parus palustris 


Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris 


Wintergoldhähnchen Regulus regulus 


Zaunkönig Troglodytes troglodytes 


Zilpzalp Phylloscopus collybita 


 


Bei den genannten Brutvogelarten sind die möglichen Beeinträchtigungen wie folgt zu-


sammenzufassen:  


 


Im Hinblick auf diese Brutvögel können in Teilbereichen bau- oder anlagebedingte Bean-


spruchungen von Brutplätzen nicht ausgeschlossen werden. Die durch das Vorhaben 


beanspruchten, potenziell als Nahrungshabitat und Brutrevier für die genannten Arten 


geeigneten Flächen, einschließlich potenzieller Brutbereiche, sind jedoch im Verhältnis 


zur großräumig verbleibenden, nutzbaren Fläche im Umfeld des Vorhabensbereiches 


gering, so dass Ausweichmöglichkeiten für die Arten existieren. Die verlorengegangenen 


Biotopflächen werden über die Eingriffsregelung ausgeglichen. Brutvorkommen der Hohl-


taube in Form alter Höhlenbäume oder des Grünspechts sind darüber hinaus nicht betrof-


fen.  


 


Die artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen zur Baufeldfreimachung werden in 


Kapitel 5.3.3 erläutert. Da die Baufeldfreimachung generell außerhalb der Brutzeit vorge-


sehen ist, können Tötungen von Einzelindividuen im Zusammenhang mit möglichen Brut-


platzverlusten ausgeschlossen werden.  


 


Mögliche Individuenverluste aufgrund betriebsbedingter Kollisionen sind durch die bereits 


im Bauentwurf vorgesehenen Maßnahmen zur Kollisionsminderung und im Zusammen-


hang mit den darüber hinaus vorgesehenen Maßnahmen zur weiteren Konfliktvermei-
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dung (z.B. spezifische Bepflanzungen) generell so weit minimiert, dass keine signifikante 


Erhöhung entsprechender Risiken zu erwarten ist.  


 


Die möglichen bau- und betriebsbedingten Störungen, insbesondere während der Brut-


zeiten, sind aufgrund ihres temporären Charakters sowie der großräumig ungestört 


verbleibenden, strukturell vielfach noch besser ausgeprägten Wälder, Gehölzbestände 


und Offenlandflächen im Umfeld des Einwirkungsbereiches, als für das lokale Vorkom-


men der Arten unerheblich zu werten. Eine Relevanz für die Lokalpopulationen der Arten 


ist nicht zu erwarten.  


 


Vor diesem Hintergrund ist die Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 


BNatSchG bezogen auf die genannten "Allerweltsarten" (Brutvögel) wie folgt vorzuneh-


men:  


Zusammenfassende Prüfung der Verbotstatbestände  
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemäß § 44 B NatSchG  


(1) Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet oder ihre Entwick-
lungsformen beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 1)? (außer 
bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen oder bei einem 
nicht signifikant erhöhten Tötungsrisiko) 


nein 


(2) Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
gestört (§ 44 (1) Nr. 2)? 


nein 


(3) Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 3)? 


ja 


wenn 
ja: 


Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die öko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt (§ 44 (5))? 


ja 


Fazit:  Treten Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ein und ist eine 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG erforderlich? 


nein  


 
Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich  der oben genannten, ung-


fährdeten "Allerweltsvogelarten" (Brutvögel) die Ve rbotstatbestände des § 44 


BNatSchG nicht eintreten.  


 


6.2 Prüfung von Nahrungsgästen und Durchzüglern 


Die kartierten Nahrungsgäste und Durchzügler können zusammenfassend beurteilt wer-


den. Folgende Arten wurden im Untersuchungsraum festgestellt:  
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Tabelle 22: Nahrungsgäste und Durchzügler im UR  


Name wissenschaftl. Name 


Stockente Anas platyrhynchos 


Rotmilan Milvus milvus 


Habicht  Accipiter gentilis 


Mäusebussard  Buteo buteo 


Mauersegler Apus apus 


Feldlerche Alauda arvensis 


Mehlschwalbe Delichon urbicum 


Wiesenpieper Anthus pratensis 


Nachtigall Luscinia megarhynchos 


Rotdrossel Turdus iliacus 


Fitis  Phylloscopus trochilus 


Erlenzeisig  Carduelis spinus 


 
Im Hinblick auf die Gefährdeten und nicht gefährdeten Nahrungsgäste und Durchzügler 


ist die Konfliktlage wie folgt zu beschreiben:  


 


Eine Inanspruchnahme potenzieller Brutplätze mit dem Risiko der Tötung immobiler Indi-


viduen findet nicht statt.  


 


Eine Relevanz der bau- und anlagenbedingten Flächenverluste sowie möglicher bau- und 


betriebsbedingter Störungen für das Auftreten der Arten im Gebiet besteht aufgrund der 


großräumig im Umfeld vorhandenen gleichwertigen und ungestörten Flächen nicht. Es-


senzielle Nahrungshabitate sind nicht betroffen.  


 


Mögliche Individuenverluste aufgrund betriebsbedingter Kollisionen sind durch die bereits 


im Bauentwurf vorgesehenen Maßnahmen zur Kollisionsminderung und im Zusammen-


hang mit den darüber hinaus vorgesehenen Maßnahmen zur weiteren Konfliktvermei-


dung (z.B. spezifische Bepflanzungen) generell so weit minimiert, dass keine signifikante 


Erhöhung entsprechender Risiken zu erwarten ist.  
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Vor diesem Hintergrund ist die Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 


BNatSchG bezogen auf die genannten "Allerweltsarten" (Nahrungsgäste und Durch-


zügler) wie folgt vorzunehmen:  


  


Zusammenfassende Prüfung der Verbotstatbestände  
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemäß § 44 B NatSchG  


(1) Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet oder ihre Entwick-
lungsformen beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 1)? (außer 
bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen oder bei einem 
nicht signifikant erhöhten Tötungsrisiko) 


nein 


(2) Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
gestört (§ 44 (1) Nr. 2)? 


nein 


(3) Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 3)? 


nein 


wenn 
ja: 


Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die öko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt (§ 44 (5))? 


- 


Fazit:  Treten Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ein und ist eine 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG erforderlich? 


nein  


 


Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich  der oben genannten Nah-


rungsgäste und Durchzügler die Verbotstatbestände d es § 44 BNatSchG nicht ein-


treten.  


 


6.3 Absehbar nicht betroffene planungsrelevante Art en 


Im Folgenden werden die Auswirkungen der geplanten Umgehungsstraße auf die abseh-


bar nicht betroffenen planungsrelevanten Vogelarten des Untersuchungsraumes abge-


schätzt. Die Wirkungsprognosen stützen sich dabei auf die Forschungsarbeiten von GAR-


NIEL et al. (2007, 2010) und berücksichtigen eine Kombination von artspezifischen Beur-


teilungsinstrumenten wie kritische Schallpegel, Effektdistanzen und Störradien sowie ver-


kehrsspezifische Beurteilungsinstrumente wie Verkehrsmengenklassen. 


 


Da die Vogelarten artspezifisch unterschiedlich auf verkehrsbedingte Störungen reagie-


ren wurden die Arten bei GARNIEL et al. (2010) verschiedenen Gruppen zugeordnet. Aus 


dem Gutachten zur prognostizierten Verkehrsdichte der K 76n (PLANUNGSBÜRO HAHM, 


2011) wird deutlich, dass der geplante Straßenabschnitt in vier Teilbereiche aufgeteilt 


wird und von Nord nach Süd eine abnehmende Verkehrsbelastung zu erwarten ist. Kon-


kret werden im Nordteil der K 76n eine Anzahl von 2900-3300 KFZ/ 24 h und im Südteil 







Kreis Steinfurt, Straßenbauamt Neubau der K 76n, Westliche Entlastungsstraße Steinfurt
Fachbeitrag Artenschutz


 


 Seite 103 von 161 


von 2100-2300 KFZ innerhalb von 24 Stunden erwartet. Die zulässige Höchstgeschwin-


digkeit wird auf 50 km/h festgelegt. 


 


Im Hinblick auf die im Gebiet vorkommenden planungsrelevanten Arten Kleinspecht, 


Rauchschwalbe und Gartenrotschwanz. können erhebliche Beeinträchtigungen durch 


das Vorhaben ausgeschlossen werden. In der folgenden Tabelle werden die Lage der 


jeweiligen Brutreviere sowie ihre Entfernung zur Trasse angegeben. Die Lage der Brutre-


viere ist der Unterlage 9.4.1: Übersichtsplan Artenschutz zu dargestellt. 


 


Tabelle 23: Absehbar nicht betroffene planungsrelev ante Vogelarten im UR  


PRA Lage des Revierzentrums  


Abstand 
zur Trasse 


[m] 


Effekt- 
distanz 


[m] 


Abnahme  
Habitateignung [%]  


bis 100 m von Trasse  


Kleinspecht 
im Wäldchen südl.  
von Hof Göckenjan ~ 250 200 - 


Gartenrotschwanz westl. von Hof Linke ~ 410 100 - 


Rauchschwalbe Hof Biecker ~ 150 100 - 


 


Kleinspecht 


Der Kleinspecht besiedelt lichte Laub- und Mischwälder, Auenwälder und Hainbuchen-


wälder mit hohem Anteil an Tot- und Altholz. Auch strukturreiche Parkanlagen und Gär-


ten oder Obstwiesen mit alten Bäumen werden von der Art als Brutrevier angenommen. 


In altem oder totem Holz werden die Nisthöhlen angelegt. Die Nahrung des Kleinspechts 


setzt sich vor allem aus Insekten und deren Larvenstadien zusammen. Der Kleinspecht 


ist in allen Naturräumen NRWs vertreten, wobei das Tiefland fast flächendeckend besie-


delt ist. 


 


Im Untersuchungsraum wurde ein Brutrevier des Kleinspechtes in dem Wäldchen südlich 


von Hof Göckenjan festgestellt. Das Bruthabitat befindet sich in einer Entfernung von 


etwa 250 m zur geplanten Trasse. Direkte bau- oder anlagenbedingte Verluste von Brut-


plätzen und Tötung immobiler Individuen finden entsprechend nicht statt. Gleichzeitig 


befindet sich das Revierzentrum abseits der für diese Art genannten maximalen Wirk-


reichweite in Bezug auf relevante bau- und betriebsbedingte Störungen (200 m nach 


GARNIEL & MIERWALD, 2010). Betriebsbedingte relevante Erhöhungen von Kollisionsrisi-


ken sind nicht zu erwarten. Weiterhin befinden sich im großräumigen Umfeld gleichwerti-


ge und ungestörte Flächen. 
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Rauchschwalbe 


Die Rauchschwalbe brütet an Gebäuden mit Einflugmöglichkeiten (Viehställe, Hofgebäu-


de). Die Nester werden aus Lehm meist im Innern der Gebäude errichtet. Ihre Nahrung, 


bestehend aus diversen Kleininsekten, erbeutet die Rauchschwalbe im Fluge. In NRW 


kommt die Art praktisch flächendeckend vor. In den letzten Jahrzehnten sind die Bestän-


de durch die Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion und die Aufgabe von Hö-


fen zurückgegangen. 


 


Im Untersuchungsgebiet wurden mindestens zwei Brutpaare an Hof Biecker registriert. 


Da bau- und anlagebedingt keine Gebäude abgerissen werden, kommt es auch zu kei-


nem Brutplatzverlust der Rauchschwalbe und keine Tötung von Individuen. Die Brut-


standorte befinden sich in einem Abstand von etwa 150 m zur Straßentrasse, also au-


ßerhalb der artspezifischen Effektdistanz von 100 m (GARNIEL & MIERWALD, 2010). Die 


betriebsbedingten Störungen des Vorhabens führten daher zu keiner Abnahme der Habi-


tateignung. Geeignete gleichwertige und ungestörte Biotopflächen sind im großräumigen 


Umfeld ausreichend vorhanden. 


 


Gartenrotschwanz 


Der Gartenrotschwanz bewohnt strukturreiche Siedlungsränder mit Obstwiesen, Feld-


gehölzen und älteren lichten Mischwäldern. Auch Heidelandschaften und Kiefernwäl-


der werden mittlerweile besiedelt. Der Niststandort liegt meist in Halbhöhlen von 


Bäumen in 2-3 m Höhe. Die Vorkommen des Gartenrotschwanzes decken zwar alle 


Naturräume NRWs ab, doch sind die Bestände großräumig stark rückläufig. 


 


Im Untersuchungsraum konnte bei Hof Finke durch die mehrfache Sichtung von 


Männchen und Weibchen ein Brutrevier belegt werden. Es befindet in einem Abstand 


von mehr als 410 m zur geplanten Straßentrasse. Eine bau- und anlagenbedingte 


Beeinträchtigung des Brutreviers durch das Vorhaben liegt demnach nicht vor. Die 


Effektdistanz des Gartenrotschwanzes in Bezug auf den Brutstandort beträgt 100 m 


(GARNIEL & MIERWALD 2010). Somit führen die betriebsbedingten Beeinträchti-


gungen zu keiner Reduzierung der Habitateignung. Im Umfeld sind weiterhin ausrei-


chend geeignete und ungestörte Biotopflächen vorhanden.  


 


Vor diesem Hintergrund ist die Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 


BNatSchG bezogen auf die absehbar nicht betroffenen Arten wie folgt vorzunehmen:  
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Zusammenfassende Prüfung der Verbotstatbestände  
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemäß § 44 B NatSchG  


(1) Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet oder ihre Entwick-
lungsformen beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 1)? (außer 
bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen oder bei einem 
nicht signifikant erhöhten Tötungsrisiko) 


nein 


(2) Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
gestört (§ 44 (1) Nr. 2)? 


nein 


(3) Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 3)? 


nein 


wenn 
ja: 


Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die öko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt (§ 44 (5))? 


- 


Fazit:  Treten Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ein und ist eine 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG erforderlich? 


nein  


 


Ergebnis der zusammenfassenden Prüfung ist, dass hi nsichtlich der oben genann-


ten planungsrelevanten Arten Kleinspecht, Rauchschw albe und Gartenrotschwanz 


keine Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG eintrete n.  
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7 Prüfung der Verbotstatbestände einzelner Arten un ter Einbeziehung 
der Maßnahmenkonzeption 


Unter Berücksichtigung der in Kapitel 6 genannten Arten, bei denen durch das Vorhaben 


absehbar keine relevanten Beeinträchtigungen zu erwarten sind, verbleiben folgende 


Arten, bei denen Beeinträchtigungen nicht im Vorfeld ausgeschlossen werden können.  


Vögel: 


- Feldsperling 


- Waldkauz 


Fledermäuse: 


- Zwergfledermaus 


- Breitflügelfledermau 


- Großer Abendsegler 


- Kleinabendsegler 


- Fransenfledermaus 


- Bartfledermaus 


- Braunes Langohr 


 


Diese Arten werden im Folgenden einer einzelartbezogenen Detailanalyse und Prüfung 


der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände unterzogen. Dabei werden vorgesehene 


oder zu konzipierende Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen berücksich-


tigt (s. Kap. 5.3). Hinsichtlich der akustisch nur als Myotis spec. bestimmbaren Arten wird 


keine gesonderte Detailanalyse durchgeführt, da es sich dabei um eine der im Gebiet 


nachgewiesenen und bis auf Artniveau bestimmten Myotis-Arten wie Fransenfledermaus 


oder Kleine/Große Bartfledermaus handelt. Diese werden einzelartbezogen betrachtet, 


unter Berücksichtigung potenzieller weiterer Vorkommen als nicht bestimmbare Myotis-


Art.  


 


Bei den zuvor genannten Arten ist eine Beeinträchtigung zu vermuten. In den folgenden 


Kapiteln werden Aussagen zu Gefährdung, Konflikten und vorgesehenen Maßnahmen 


gemacht. Abschließend erfolgt eine Prüfung der Verbotstatbestände unter Berücksichti-


gung vorgesehener Maßnahmen. Die Art-für-Art-Protokolle zu den genannten Arten be-


finden sich in Kapitel 11. 
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7.1 Einzelbetrachtung betroffener planungsrelevante  Vogelarten 


7.1.1 Feldsperling ( Passer montanus ) 


7.1.1.1 Gefährdung, Verbreitung, Habitatansprüche 


Der Feldsperling ist eine in NRW gefährdete Vogelart, die bundesweit auf der Vorwarnlis-


te steht. Die Bestandsgröße in Nordrhein-Westfalen wird auf etwa 103.000 Brutpaare 


geschätzt (Stand 2006). Von NWO & LANUV (2013) wird ein Bestand von 73.000-


115.000 Revieren angegeben. Seit den 1970er-Jahren sind die Brutbestände durch in-


tensive Flächennutzung der Landwirtschaft und einen fortschreitenden Verlust geeigneter 


Nistmöglichkeiten stark zurückgegangen (LANUV 2013A). Die Art weist innerhalb der 


atlantischen biogeographischen Region Nordrhein-Westfalens einen günstigen Erhal-


tungszustand auf (LANUV 2012A).  


  


Die Habitatansprüche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LA-


NUV 2013A):  


Der Lebensraum des Feldsperlings sind halboffene Agrarlandschaften mit einem hohen 


Grünlandanteil, Obstwiesen, Feldgehölzen und Waldrändern. Darüber hinaus dringt er 


bis in die Randbereiche ländlicher Siedlungen vor, wo er Obst- und Gemüsegärten oder 


Parkanlagen besiedelt. Anders als der nah verwandte Haussperling meidet er das Innere 


von Städten. Feldsperlinge sind sehr brutplatztreu und nisten gelegentlich in koloniearti-


gen Ansammlungen. Als Höhlenbrüter nutzen sie Specht- oder Faulhöhlen, Gebäudeni-


schen, aber auch Nistkästen. Die Brutzeit reicht von April bis August, wobei bis zu drei, 


selten sogar vier Bruten möglich sind. Die Nahrung besteht aus Sämereien, Getreidekör-


nern und kleineren Insekten. Feldsperlinge sind gesellig und schließen sich im Winter zu 


größeren Schwärmen zusammen.  


  


Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt 6 Brutvorkommen des Feldsperlings festge-


stellt, die sich über das gesamte Untersuchungsgebiet außerhalb der geschlossenen 


Waldbereiche verteilen (vgl. Übersichtsplan Artenschutz, Unterlage 9.4.1). Die Vorkom-


men befinden sich insbesondere im Bereich von Hoflagen und Gärten, darüber hinaus 


auch in Altbaumbeständen, Hecken und an Feldgehölzrändern.  


  


7.1.1.2 Konfliktanalyse 


Durch direkte bau- oder anlagenbedingte Beeinträchtigungen geht ein Bruthabitat des 


Feldsperlings verloren. Ein weiteres Bruthabitat befindet sich im Abstand von ca. 90 m 


zur Trasse und wird durch Randeffekte, trotz relativ geringer Lärmempfindlichkeit der Art, 
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beeinträchtigt. Diesbezüglich ist, gemäß der Einstufung von GARNIEL & MIERWALD (2010) 


und entsprechend der prognostizierten Verkehrsbelastung (< 10.000 Kfz/24h), von einer 


Wirkreichweite bis zu 100 m beidseitig der Trasse auszugehen. Innerhalb dieser Zone 


beträgt demnach die Abnahme der Habitateignung 20%. Insgesamt befindet sich im 


Trassenverlauf 1 Brutvorkommen des Feldsperlings innerhalb der 100 m-


Einwirkungszone. Innerhalb dieser Zone kommt es zu einer Abnahme der Habitateignung 


von 20%.  


 


Weitergehende Beeinträchtigungen der Art sind nicht zu erwarten. Darüber hinaus weist 


die Art keine besondere Kollisionsempfindlichkeit mit dem Straßenverkehr auf.   


 


7.1.1.3 Vorgesehene Maßnahmen und Bewertung der Wir ksamkeit 


Zur Vermeidung von Auswirkungen des Habitatverlustes für einen Feldsperling und dem 


Auffangen der Funktionsverluste eines Brutpaares innerhalb der Effektdistanz wird in 


einem Abstand von mehr als 100 m, westlich der Trasse, eine Gehölzfläche (920 m²) mit 


mit vorgelagertem Gras-Krautsaum (1.170 m²) angelegt (Maßnahme V/ACEF 8). Zur kurz-


fristig wirksamen Bereitstellung von Brutmöglichkeiten werden in der vorhandenen Hecke 


3 geeignete Nistkästen für den Feldsperling angebracht (Fluglochdurchmesser ca. 32 


mm, Aufhänghöhe > ca. 2,5 m).  


 


Hinsichtlich der zeitlichen Dauer bis zur Wirksamkeit der Gehölzpflanzung werden Nist-


kästen vom Feldsperling sehr kurzfristig angenommen. Zur Eingewöhnung ist eine Vor-


laufzeit der Gesamtmaßnahme von mindestens einem Jahr vor Baubeginn in den Vor-


kommensbereichen der Art zu berücksichtigen. Die Nistkästen sind so lange jährlich (au-


ßerhalb der Brutzeit) zu reinigen, instand zu setzen und ggf. zu ersetzen, bis die Gehölze 


eine ausreichende Höhlenbildung aufweisen. Der genaue Zeitpunkt ist nach fachlicher 


Bewertung in Abstimmung mit der zuständigen Landschaftsbehörde festzulegen.  


  


Sowohl die Größe und Lage der Maßnahmenflächen im funktionalen Zusammenhang zu 


den beeinträchtigten Vorkommen, abseits einschränkender Raumfunktionen oder Beein-


trächtigungen, als auch die Art der Maßnahmen entsprechen vollständig den Ansprü-


chen, die an Maßnahmen für den Feldsperling gemäß des Leitfadens "Wirksamkeit von 


Artenschutzmaßnahmen" des MKUNLV (2013) zu stellen sind. Entsprechend ist von ei-


ner hohen Prognosesicherheit der Wirksamkeit auszugehen.  
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7.1.1.4 Prüfung der Verbotstatbestände unter Berück sichtigung vorgesehener 


Maßnahmen 


Durch die vorgesehene Maßnahme zur Entwicklung von Ausweichhabitaten werden Be-


einträchtigungen des Feldsperlings durch das Vorhaben vermieden. Vor diesem Hinter-


grund ist die Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG hinsichtlich des Feld-


sperlings wie folgt vorzunehmen:  


   


Zusammenfassende Prüfung der Verbotstatbestände  
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemäß § 44 B NatSchG  


(1) Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet oder ihre Entwick-
lungsformen beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 1)? (außer 
bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen oder bei einem 
nicht signifikant erhöhten Tötungsrisiko) 


nein 


(2) Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
gestört (§ 44 (1) Nr. 2)? 


nein 


(3) Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 3)? 


nein 


wenn 
ja: 


Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die öko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt (§ 44 (5))? 


- 


Fazit:  Treten Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ein und ist eine 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG erforderlich? 


nein  


 
Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich  des Feldsperlings die 
Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht eintrete n.  
 


7.1.2 Waldkauz ( Strix aluco L.)  


7.1.2.1 Gefährdung, Verbreitung, Habitatansprüche 


Der Waldkauz ist eine in NRW ungefährdete Vogelart, auch bundesweit ist er nicht ge-


fährdet. In Nordrhein-Westfalen ist der Waldkauz in allen Naturräumen nahezu flächen-


deckend verbreitet. Offene, baumfreie Agrarlandschaften werden allerdings nur randlich 


besiedelt. Der Gesamtbestand wird auf etwa 15.000 Brutpaare geschätzt (Stand 2006).  


 


Der Waldkauz besiedelt in NRW Laub- und Mischwälder, Parkanlagen, Alleen und Gär-


ten mit einem reichen Angebot an Brutplätzen und Tagesverstecken (Baumhöhlen, Ge-


bäude, Scheunen, Höfe, Kirchen). Die gewandten Flieger erbeuten vornehmlich Mäuse, 


aber auch kleine Kaninchen, Ratten, Maulwürfe, Tauben, Sperlinge und Stare. Zur Jun-


genaufzucht werden aber auch Würmer und Insekten aufgenommen. 
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Wegen der großen Anpassungsfähigkeit hinsichtlich des Brutplatzes und des Nahrungs-


spektrums ist der Waldkauz in NRW weit verbreitet und die häufigste Eulenart. Die Vor-


kommen des Waldkauzes sind in NRW durch den Verlust von Brutmöglichkeiten (Höh-


lenbäume, Gebäude), Störungen während der Brutzeit (Februar-Juni) und Kollisionen an 


Leitungen, Masten, Straßen- und Schienenwegen gefährdet. 


 


Ein Brutrevier kann eine Größe zwischen 25-80 ha erreichen. Als Nistplatz werden Baum-


höhlen bevorzugt, gerne werden auch Nisthilfen angenommen. Darüber hinaus werden 


auch Dachböden und Kirchtürme bewohnt. Die Belegung der Reviere erfolgt bereits im 


Herbst, ab Februar beginnt die Frühjahrsbalz. Im März, seltener schon im Februar erfolgt 


die Eiablage, im Juni sind die Jungen selbständig. Die Tiere sind hauptsächlich dämme-


rungs- und nachtaktiv, gelegentlich kann man sie auch am Tage beim „Sonnenbad“ beo-


bachten. Die Nahrung ist vielseitig; zu den Beutetieren gehören vor allem Wühlmäuse 


und Waldmausarten, aber auch Vögel und Amphibien. 


 


Im Untersuchungsraum wurden 2 Brutpaare des Waldkauzes erfasst. Bei Hof Bieker im 


Süden des Gebietes konnte der Gesang sowohl eines Männchen als auch eines Weib-


chen registriert werden. Wegen der geeigneten Gehölzstrukturen kann davon ausgegan-


gen werden, dass sich das Revierzentrum dieses Paares in der Nachbarschaft zu Hof 


Bieker befindet. 


 


Im Norden des Untersuchungsgebietes konnte nach Abspielen der Klangattrappe der Ruf 


eines Männchens vernommen werden. Kurz zuvor wurde noch ein Waldkauz-Paar an 


dem Feldweg zwischen den Höfen Hachmann und Hoge westlich des Untersuchungsge-


bietes wahrgenommen. Die Entfernung zwischen diesen beiden Registrierungen liegt bei 


620 m Luftlinie. Es wird als wahrscheinlich angesehen, dass es sich bei dem rufenden 


Männchen an der Nordgrenze um das Männchen von Hof Hoge handelt. Dieser Nach-


zieheffekt kann bei Kartierungen mit der Klangattrappe immer wieder beobachtet werden. 


Die beiden Registrierungen wurden zu einem Revierzentrum bei Hof Becker zusammen 


gezogen. 


 


Der Brutplatz des zweiten Brutpaares wird im Bereich der Hofstellen Hachmann und Ho-


ge kartiert. Die Hofstellen sind von alten Eichenbeständen umgeben, in denen sich erfah-


rungsgemäß geeignete Bruthöhlen befinden.  
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7.1.2.2 Konfliktanalyse 


Durch direkte bau- oder anlagenbedingte Beeinträchtigungen geht kein Bruthabitat des 


Waldkauzes verloren, allerdings kann es im Zuge der Baufeldfreimachung zu einem Ver-


lust von potenziellen Höhlenbäumen kommen. Der Brutstandort eines Brutpaares befin-


det in einer Entfernung von ca. 90 m zur geplanten Straßentrasse, so dass er sich inner-


halb der artspezifischen Effektdistanz befindet und es zu einer betriebsbedingten Beein-


trächtigung dieser Art kommt. Der Waldkauz ist nach GARNIEL & MIERWALD (2010) als Art 


mit mittlerer Lärmempfindlichkeit (Gruppe 5) eingestuft. Bei einer prognostizierten Ver-


kehrsbelastung (< 10.000 Kfz/24h) beträgt die Effektdistanz in Bezug zum Brutstandort 


des Waldkauzes 100 m. Innerhalb dieser Zone beträgt die Abnahme der Habitateignung 


20%. 


 


Weitergehende Beeinträchtigungen der Art sind nicht zu erwarten. Darüber hinaus weist 


die Art keine besondere Kollisionsempfindlichkeit mit dem Straßenverkehr auf.   


 


7.1.2.3 Vorgesehene Maßnahmen und Bewertung der Wir ksamkeit 


Zur Vermeidung von Auswirkungen auf den Waldkauz sind vorgezogene Ausgleichs-


maßnahmen erforderlich. Als Ausgleich für die Abnahme der Habitateignung wird eine 


außerhalb der Effektdistanz von 100 m befindliche Intensivwiese zu einer Obstwiese mit 


artenreichem Extensivgrünland im Unterwuchs entwickelt. Als Ersatz für den Verlust von 


potenziellen Höhlenbäumen im Bereich „Hof Biecker“ werden 3 Nistkästen angebracht. 


Die artspezifischen Höhlenkästen besitzen einen Durchmesser von mindestens 25 cm 


und  ein Fluglochdurchmesser von > 11x12 cm. Die Aufhängehöhe sollte mindestens 4 m 


betragen (Maßnahme V/ACEF 13).  


 


Zur Eingewöhnung ist eine Vorlaufzeit der Gesamtmaßnahme von mindestens einem 


Jahr vor Baubeginn zu berücksichtigen. Die Nistkästen sind so lange jährlich zu reinigen, 


instand zu setzen und ggf. zu ersetzen, bis die Gehölze eine ausreichende Höhlenbil-


dung aufweisen. Der genaue Zeitpunkt ist nach fachlicher Bewertung in Abstimmung mit 


der zuständigen Landschaftsbehörde festzulegen.  


 


Sowohl die Größe und Lage der Maßnahmenflächen stehen im funktionalen Zusammen-


hang zu den beeinträchtigten Habitatfunktionen. Die Art der Maßnahmen entsprechen 


vollständig den Ansprüchen, die an Maßnahmen für den Waldkauz gemäß dem Leitfaden 


"Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen" des MKUNLV (2013) zu stellen sind. Ent-


sprechend ist von einer hohen Prognosesicherheit der Wirksamkeit auszugehen.  
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7.1.2.4 Prüfung der Verbotstatbestände unter Berück sichtigung vorgesehener 


Maßnahmen 


Durch die vorgesehene Maßnahme zur Entwicklung von Ausweichhabitaten werden Be-


einträchtigungen des Waldkauzes durch das Vorhaben vermieden. Vor diesem Hinter-


grund ist die Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG hinsichtlich des Wald-


kauzes wie folgt vorzunehmen:  


   


Zusammenfassende Prüfung der Verbotstatbestände  
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemäß § 44 B NatSchG  


(1) Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet oder ihre Entwick-
lungsformen beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 1)? (außer 
bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen oder bei einem 
nicht signifikant erhöhten Tötungsrisiko) 


nein 


(2) Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
gestört (§ 44 (1) Nr. 2)? 


nein 


(3) Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 3)? 


nein 


wenn 
ja: 


Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die öko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt (§ 44 (5))? 


- 


Fazit:  Treten Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ein und ist eine 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG erforderlich? 


nein  


 
Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich  des Waldkauzes die 
Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht eintrete n.  
 


7.2 Einzelbetrachtung betroffener Fledermausarten 


7.2.1 Zwergfledermaus ( Pipistrellus pipistrellus ) 


7.2.1.1 Gefährdung, Verbreitung, Habitatansprüche 


Die Zwergfledermaus ist eine weder in Nordrhein-Westfalen noch bundesweit gefährdete 


Fledermausart. In NRW ist sie in allen Naturräumen auch mit Wochenstuben nahezu flä-


chendeckend vertreten (LANUV 2013A). Die Art weist innerhalb der atlantischen biogeo-


graphischen Region Nordrhein-Westfalens einen günstigen Erhaltungszustand auf (LA-


NUV 2012A).  


  


Die Habitatansprüche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LA-


NUV 2013A):  
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Zwergfledermäuse sind Gebäudefledermäuse, die in strukturreichen Landschaften, vor 


allem auch in Siedlungsbereichen als Kulturfolger vorkommen. Als Hauptjagdgebiete die-


nen Gewässer, Kleingehölze sowie aufgelockerte Laub- und Mischwälder. Im Siedlungs-


bereich werden parkartige Gehölzbestände sowie Straßenlaternen aufgesucht. Die Tiere 


jagen in 2-6 (max. 20) m Höhe im freien Luftraum oft entlang von Waldrändern, Hecken 


und Wegen. Die individuellen Jagdgebiete sind durchschnittlich 19 ha groß und können in 


einem Radius von 50 m bis zu 2,5 km um die Quartiere liegen. Als Sommerquartiere und 


Wochenstuben werden fast ausschließlich Spaltenverstecke an und in Gebäuden aufge-


sucht. Genutzt werden Hohlräume unter Dachpfannen, Flachdächern, hinter Wandver-


kleidungen, in Mauerspalten oder auf Dachböden. Baumquartiere sowie Nistkästen wer-


den ebenfalls bewohnt. Die ortstreuen Weibchenkolonien bestehen in Nordrhein-


Westfalen durchschnittlich aus mehr als 80 (max. 400) Tieren. Dabei werden mehrere 


Quartiere im Verbund genutzt, zwischen denen die Tiere im Durchschnitt alle 11-12 Tage 


wechseln. Ab Mitte Juni werden die Jungen geboren. Ab Anfang/Mitte August lösen sich 


die Wochenstuben wieder auf. Gelegentlich kommt es im Spätsommer zu "Invasionen", 


bei denen die Tiere bei der Erkundung geeigneter Quartiere zum Teil in großer Zahl in 


Gebäude einfliegen.  


  


Ab Oktober/November beginnt die Winterruhe, die bis März/Anfang April dauert. Auch als 


Winterquartiere werden oberirdische Spaltenverstecke in und an Gebäuden, außerdem 


natürliche Felsspalten sowie unterirdische Quartiere in Kellern oder Stollen bezogen. Die 


Standorte sind nicht immer frostfrei und haben eine geringe Luftfeuchte. Zwergfleder-


mäuse gelten als quartiertreu und können in traditionell genutzten Massenquartieren mit 


vielen tausend Tieren überwintern. Bei ihren Wanderungen zwischen Sommer- und Win-


terquartier legen die Tiere meist geringe Wanderstrecken unter 50 km zurück.  


  


Die verschiedenen in Ost-West-Richtung verlaufenden Flugstraßenstrukturen im Unter-


suchungsgebiet werden vorrangig von Zwergflügelfledermäusen genutzt. Dieses „Flug-


straßensystem“ ist ein essenzielles Bindeglied zwischen den Quartieren und Nahrungs-


habitaten der Zwergfledermaus und als solches ebenfalls Bestandteil der Lebensstätten 


dieser Arten (vgl. MUNLV 2007). Insgesamt fliegen mehrere Hundert Zwergfledermäuse 


aus dem Siedlungsgebiet von Burgsteinfurt an den Strukturen entlang in ihre Nahrungs-


räume in der angrenzenden Landschaft. 


 


Flugstraßen in dieser Individuenstärke, wie sie entlang der einzelnen Strukturen westlich 


von Burgsteinfurt nachgewiesen wurden, sind nach Einschätzung der Echolot GbR 
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(2011) im Münsterland außergewöhnlich. Hinzu kommt die ungewöhnlich hohe Flugstra-


ßendichte, die aus dem Siedlungsraum in die angrenzende Landschaft hinausführt. Die 


Flugstraßenstrukturen westlich von Burgsteinfurt müssen entsprechend als Gesamtkom-


plex betrachtet werden, bei dem das Gebiet durch die Summationseffekte nochmals an 


Gesamtbedeutung gewinnt.  


 


Der Flugstraßenstrukturkomplex von 8 bedeutenden Fledermausflugstraßen westlich von 


Burgsteinfurt hat essenzielle Bedeutung für die Lebensstätten der Zwergfledermaus-


Lokalpopulationen von Burgsteinfurt, wobei jeder einzelnen Struktur, unabhängig von der 


jeweils nachgewiesenen Nutzungsintensität, eine hohe Bedeutung zukommt. Zudem 


handelt es sich um traditionelle Flugwege, die mit sehr konstanten Individuenzahlen ge-


nutzt werden. Die nachgewiesenen individuenstarken Zwerg- und Breitflügelfledermaus-


populationen im Westen von Burgsteinfurt haben mindestens eine regionale, besonders 


bei den Breitflügelfledermäusen eventuell sogar überregionale Bedeutung im Kreis Stein-


furt, wenn nicht sogar eine Bedeutung für das gesamte nördliche Münsterland. Eine lan-


desweite Bedeutsamkeit des Vorkommens wird nicht angenommen, da den Gutachtern 


in NRW weitere vergleichbare Vorkommen der Breitflügelfledermaus bekannt sind. Lage 


und Nutzungsintensität der Fledermausflugstraßen sind in Unterlage 9.4.1: Übersichts-


plan Artenschutz dargestellt.  


 


7.2.1.2 Konfliktanalyse 


Durch den Neubau der K 76 ergeben sich Konflikte für Zwergfledermäuse an den Punk-


ten, an denen die verschiedenen Gehölzstrukturen durch den Trassenneubau geschnit-


ten werden. Alle untersuchten Leitstrukturen dienen traditionell mehreren (Teil-)Kolonien 


der Zwergfledermaus im Westen von Burgsteinfurt als traditioneller Flugweg in ihre west-


lich gelegenen Jagdgebiete. Insgesamt kann eine regelmäßige Nutzung der Strukturen 


durch mindestens 450 Zwergfledermäuse angenommen werden. Durch die Zerschnei-


dung aller in Ost-West-Richtung verlaufenden Flugstraßenstrukturen entfallen zudem 


mögliche Ausweichstrecken in die Jagdgebiete für die Tiere, wodurch das Gefahrenpo-


tenzial noch zusätzlich erhöht wird. Für die Tiere der lokalen Zwergfledermauspopulation 


besteht ein sehr hohes Kollisionsrisiko auf den geschnittenen Leitstrukturen.  


 


Das Kollisionsrisiko ist jeweils für die Fledermausarten besonders hoch, die aufgrund der 


Landschaftsausstattung im jeweiligen Gebiet häufig vorkommen. In Deutschland ist ent-


sprechend die Zwergfledermaus eines der häufigsten Kollisionsopfer (HAENSEL & RA-


CKOW 1996, LESINSKI 2010), deutschlandweit betrachtet sogar die Fledermausart mit den 
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meisten Verkehropfern (HAENSEL & RACKOW 1996). Speziell für die im Spätsommer flüg-


ge werdenden unerfahrenen Jungtiere besteht auf ihren Transferflügen zu den Nah-


rungshabitaten und Spätsommer-Schwärmquartieren ein zusätzlich erhöhtes Kollisionsri-


siko. Verschiedene Untersuchungen belegen, dass besonders junge Fledermäuse häufig 


Opfer von Verkehrskollisionen werden (LESINSKI 2007, 2008, HAENSEL & RACKOW 1996, 


GAISLER et al. 2009).  


 


Daneben befinden sich Nahrungshabitate der Art an den geschnittenen Vegetationsstruk-


turen. Die dort jagenden Tiere können zum einen mit dem Verkehr bei der Nahrungssu-


che kollidieren, zum anderen geht durch den Bau ein Teil des Nahrungsraumes verloren. 


Allerdings betrifft die Beeinträchtigung oder der Verlust der Jagdgebiete im Trassenbe-


reich lediglich einzelne Tiere, wobei die dann verlorenen Nahrungshabitate als nicht es-


senziell anzusehen sind.  


 


Das zu erwartende Tötungsrisiko durch Kollision wird durch das Straßenbauvorhaben für 


die Zwergfledermaus stark erhöht. Dies stellt einen Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 


BNatSchG dar. Hiervon sind insbesondere die Schnittpunkte der Trasse mit den nach-


gewiesenen Flugstraßen betroffen, aber auch Tiere auf Nahrungssuche werden hiervon 


berührt.  


 


Zwar werden durch den Straßenbau direkt keine Quartiere der Zwergfledermaus zerstört, 


jedoch besteht durch die Zerschneidung der traditionellen Flugwege und den damit ver-


bundenen Risiken für die Tiere  (s. Tötungsrisiko) in Kombination mit dem Mangel an 


möglichen Ausweichstrecken in die Jagdgebiete die Gefahr eines Funktionsverlustes der 


zu den entsprechenden Zwergfledermaus(-teil)kolonien gehörenden Fortpflanzungs- und 


Ruhestätten (Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 (5)).  


 


Das zu erwartende Tötungsrisiko durch Kollision wird durch das Straßenbauvorhaben für 


die Zwergfledermaus stark erhöht. Dies stellt einen Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 


BNatSchG dar. Hiervon sind insbesondere die Schnittpunkte der Trasse mit den nach-


gewiesenen Flugstraßen betroffen, aber auch Tiere auf Nahrungssuche werden hiervon 


berührt. Da sämtliche verbindende Leitstrukturen zwischen Quartieren und Nahrungsha-


bitaten zerschnitten werden, kommt es zusätzlich noch zu einem starken Summationsef-


fekt. 
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Zwar werden durch den Straßenbau direkt keine Quartiere der Zwergfledermaus zerstört, 


jedoch besteht durch die Zerschneidung der traditionellen Flugwege und den damit ver-


bundenen Risiken für die Tiere (s. Tötungsrisiko) in Kombination mit dem Mangel an 


möglichen Ausweichstrecken in die Jagdgebiete die Gefahr eines Funktionsverlustes der 


zu den entsprechenden Zwergfledermaus(-teil)kolonien gehörenden Fortpflanzungs- und 


Ruhestätten (Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 (5)). 


 


7.2.1.3 Vorgesehene Maßnahmen und Bewertung der Wir ksamkeit 


Wie bereits in Kap. 5.3.1 erläutert, werden potenzielle Zerschneidungswirkungen und 


Kollisionsrisiken in den für die Fledermäusen kritischen Bereichen durch die bereits im 


Bauentwurf vorgesehene Konzeption von Schutzeinrichtungen und Querungshilfen für 


Fledermäuse, ergänzt durch spezifische Bepflanzung vermieden. Das Gesamtkonzept 


wurde entsprechend der artspezifischen Ansprüche ausgearbeitet (M AQ), weiterhin wur-


de die Arbeitshilfe für Planung und Gestaltung von Querungshilfen für Fledermäuse 


(BRINKMANN AT. AL., 2012) angewendet. Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der 


Zwergfledermaus-Flugstraßen werden folgende Maßnahmen getroffen: 


 


Flugstraße I „Radweg“  Querungshilfe (Maßn.-Nr. V/ A CEF 1, V/ A CEF 2) 


Flugstraße II „Privatweg Becker“ Querungshilfe (Maßn.-Nr. V/ A CEF 3, V/ A CEF 4) 


Flugstraße III „Hachstiege“ Querungshilfe (Maßn.-Nr. V/ A CEF 5) 


Flugstraße IV „Flögemanns Esch“ Querungshilfe (Maßn.-Nr. V/ A CEF 6, V/ A CEF 7) 


Flugstraße V „Anschluss FH“ Querungshilfe (Maßn.-Nr. V/ A CEF 9) 


Flugstraße VI „Anschluss FH“  Querungshilfe (Maßn.-Nr. V/ A CEF 10 


Flugstraße VII und VIII „Hof Biecker“ Querungshilfe (Maßn.-Nr. V/ ACEF 12, V, V/ ACEF 14) 


 


Wie bereits in Kap. 5.3.1erläutert, werden potenzielle Zerschneidungswirkungen und Kol-


lisionsrisiken in den für die Fledermäusen kritischen Bereichen durch die bereits im Bau-


entwurf vorgesehene Konzeption von Schutzeinrichtungen und Querungshilfen für Fle-


dermäuse, ergänzt durch spezifische Bepflanzung vermieden. Das Gesamtkonzept wur-


de entsprechend der artspezifischen Ansprüche ausgearbeitet (M AQ), weiterhin wurde 


die Arbeitshilfe für Planung und Gestaltung von Querungshilfen für Fledermäuse 


(BRINKMANN AT. AL., 2012) angewendet. Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der 


Zwergfledermäuse vorgesehenen Maßnahmen sind für alle Flugstraßen nutzenden Fle-


dermausarten identisch und wurden in Kapitel 7.2.1.3 beschrieben. Die Maßnahmen sind 


im Hinblick auf das Tötungsverbot als hoch wirksam einzustufen. 
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Durch die bereits vorgesehene Beschränkung des Beginns der Baufeldfreimachung auf 


den Zeitraum außerhalb der Brutzeit aller Vogelarten (vgl. Kap.5.3.3), betreffend den 


Zeitraum zwischen dem 01.10. und dem 28.02. des Folgejahres, werden auch in Bezug 


auf potenzielle Quartierfunktionen der Zwergfledermaus (Baumhöhlen) Individuenverluste 


vermieden. Da die Art nicht in Baumhöhlen überwintert, sind Winterquartiere und Tiere in 


Winterstarre nicht betroffen. Wochenstuben sind bis zum 01.10. bereits aufgelöst. Poten-


ziell noch vorhandene Einzeltiere sind noch so mobil, dass sie Baumhöhlen bei zuneh-


mender Störung durch die Baufeldfreimachung/Fällung verlassen können.  


  


Abweichungen von der zeitlichen Beschränkung sind dann möglich, wenn aufgrund fach-


licher Einschätzung Quartierfunktionen der Zwergfledermaus im Baufeld und nahen Um-


feld aufgrund von Negativnachweisen ausgeschlossen werden können (z.B. keine geeig-


neten Höhlen vorhanden oder keine aktuelle Nutzung). Die Maßnahme ist im Hinblick auf 


das Tötungsverbot als hoch wirksam einzustufen.  


 


7.2.1.4 Prüfung der Verbotstatbestände unter Berück sichtigung vorgesehener 


Maßnahmen 


Unter Berücksichtigung der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben und der Maßnah-


men zur Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen ist die Prüfung der Verbotstatbestän-


de des § 44 BNatSchG hinsichtlich der Zwergfledermaus wie folgt vorzunehmen:  


    


Zusammenfassende Prüfung der Verbotstatbestände  
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemäß § 44 B NatSchG  


(1) Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet oder ihre Entwick-
lungsformen beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 1)? (außer 
bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen oder bei einem 
nicht signifikant erhöhten Tötungsrisiko) 


nein 


(2) Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
gestört (§ 44 (1) Nr. 2)? 


nein 


(3) Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 3)? 


nein 


wenn 
ja: 


Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die öko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt (§ 44 (5))? 


- 


Fazit:  Treten Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ein und ist eine 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG erforderlich? 


nein  


 
Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich  des Zwergfledermaus die Ver-
botstatbestände des § 44 BNatSchG nicht eintreten.  
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7.2.2 Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 


7.2.2.1 Gefährdung, Verbreitung, Habitatansprüche 


Die Breitflügelfledermaus ist eine in Nordrhein-Westfalen stark gefährdete (Rote Liste 


2010 NRW: 2) und bundesweit in der Vorwarnliste (Rote Liste D: V) geführte Fleder-


mausart. Sie kommt vor allem im Tiefland in weiten Bereichen regelmäßig und flächen-


deckend vor. Die Art weist innerhalb der atlantischen biogeographischen Region Nord-


rhein-Westfalens einen günstigen Erhaltungszustand auf (LANUV 2014). Die Habitatan-


sprüche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV 2014):  


 


Als typische Gebäudefledermaus kommt die Breitflügelfledermaus vorwiegend im Sied-


lungs- und siedlungsnahen Bereich vor. Die Jagdgebiete befinden sich bevorzugt in der 


offenen und halboffenen Landschaft über Grünlandflächen mit randlichen Gehölzstruktu-


ren, Waldrändern oder Gewässern. Außerdem jagen die Tiere in Streuobstwiesen, Parks 


und Gärten sowie unter Straßenlaternen. Dort fliegen die Tiere meist in einer Höhe von 3-


15 m. Die individuellen Aktionsräume sind durchschnittlich 4-16 km² groß, wobei die 


Jagdgebiete meist in einem Radius von 3 (i.d.R. 1-8, max. 12) km um die Quartiere lie-


gen. Fortpflanzungsgesellschaften von 10-70 (max. 200) Weibchen befinden sich an und 


in Spaltenverstecken oder Hohlräumen von Gebäuden (z.B. Fassadenverkleidungen, 


Zwischendecken, Dachböden, Dachpfannen). Einzelne Männchen beziehen neben Ge-


bäudequartieren auch Baumhöhlen, Nistkästen oder Holzstapel. Die Breitflügelfleder-


maus ist ausgesprochen orts- und quartiertreu. Ab Mitte Juni werden die Jungen gebo-


ren. Ab Anfang August lösen sich die Wochenstuben wieder auf. 


 


Als Winterquartiere werden Spaltenverstecke an und in Gebäuden, Bäumen und Felsen 


sowie Stollen oder Höhlen aufgesucht. Dort halten sich die Tiere meist einzeln auf (max. 


10 Tiere). Bevorzugt werden Quartiere mit einer geringen Luftfeuchte sowie eine Tempe-


ratur zwischen 3-7° C. Die Winterquartiere werden ab Oktober bezogen und im 


März/April wieder verlassen. Zwischen Sommer- und Winterquartier legen die Tiere meist 


geringe Wanderstrecken unter 50 km, seltener mehr als 300 km zurück. 


 


Neben den auf den verschiedenen Flugstraßen befindlichen Tieren sind fast überall im 


Untersuchungsgebiet auch jagende Breitflügelfledermäuse anzutreffen (vgl. Übersichts-


plan Artenschutz und Karte 2). Teilweise nutzen Breitflügelfledermäuse auch die Flug-


straßenstrukturen sowie angrenzenden Offenlandbereiche zur Jagd (z.B. FS I „Radweg“, 


FS IV „Flögemanns-Esch“ inkl. FS V Feldweg „Anschluss FH“). Meist grenzen in diesen 


Bereichen Grünlandflächen an die als Flugstraße genutzten Gehölzstrukturen. Allerdings 
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tritt die Grünlandnutzung, und dabei speziell die Nutzung als Weidegrünland, im Untersu-


chungsgebiet im Vergleich zur ackerbaulichen Nutzung eher in den Hintergrund. Weiter 


westlich der geplanten Trasse findet sich ein deutlich höherer Grünlandanteil. Vermutlich 


werden diese Bereiche auch von Breitflügelfledermäusen auf den verschiedenen Flug-


straßen angeflogen und als Nahrungshabitat genutzt. Der größte Grünlandanteil im tras-


sennahen Bereich befindet sich am Hof Biecker. Die hier gelegenen Mähwiesen östlich 


und südlich des Gehölzstreifens sowie die Viehweiden (vermutliche Rinderbeweidung) 


zwischen Gehölz und Hofstelle sind regelmäßige Jagdgebiete von Breitflügelfledermäu-


sen. Im Prinzip werden alle an Weide- oder Grünflächen (auch große Gärten) grenzende 


Gehölzstrukturen im Untersuchungsgebiet von Breitflügelfledermäusen als Nahrungsha-


bitat genutzt (Grünland bei Hof Biecker, Schafweide östlich Hof Hachmann, Weiden an 


Flögemanns-Esch und Feldweg Flögemanns-Esch, große Gärten und Weiden am Rad-


weg „Buschkamp“).  


 


Die Anzahl der im Untersuchungsgebiet jagenden Breitflügelfledermäuse und die auf den 


Flugstraßen in Richtung Westen fliegenden Tiere zeigen eine im Vergleich recht hohe 


Diskrepanz. Es ist anzunehmen, dass ein Großteil der auf der Flugstraße fliegenden Tie-


re Nahrungshabitate außerhalb des Untersuchungsgebietes aufsucht, dieses jedoch zum 


Erreichen der Nahrungsgebiete von den Tieren durchquert werden muss. Grundsätzlich 


besitzen Breitflügelfledermäuse während ihrer nächtlichen Aktivität einen großen Aktions-


raum mit einem Radius von bis zu 12 km um das Tagesquartier. 


 


Der Flugstraßenstrukturkomplex von 8 bedeutenden Federmausflugstraßen westlich von 


Burgsteinfurt hat essenzielle Bedeutung für die Lebensstätten der Breitflügelfledermaus-


Lokalpopulationen von Burgsteinfurt, wobei jeder einzelnen Struktur, unabhängig von der 


jeweils nachgewiesenen Nutzungsintensität, eine hohe Bedeutung zukommt. Zudem han-


delt es sich um traditionelle Flugwege, die mit sehr konstanten Individuenzahlen genutzt 


werden. Lage und Nutzungsintensität der Fledermausflugstraßen sind in Unterlage 9.4.1: 


Übersichtsplan Artenschutz dargestellt.  


 


7.2.2.2 Konfliktanalyse 


Wie bei der Zwergfledermaus nutzt auch die Lokalpopulation der Breitflügelfledermaus 


die in Ost-West-Richtung verlaufenden Vegetationsstrukturen als traditionellen Flugweg 


in ihre westlich gelegenen Jagdgebiete. Insgesamt kann eine regelmäßige Nutzung der 


Strukturen durch mindestens 130 Breitflügelfledermäuse angenommen werden. Entspre-


chend ergeben sich für diese Art die gleichen Konfliktpunkte an den Schnittpunkten der 
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Trasse mit den Flugstraßenstrukturen wie bei der Zwergfledermaus. Zwar sind Breitflü-


gelfledermäuse grundsätzlich weniger strukturgebunden als die Zwergfledermaus, insbe-


sondere auf ihren Transferflügen orientieren sich Breitflügelfledermäuse jedoch ebenfalls 


sehr an den Strukturen die ihnen als Flugweg dienen.  


 


Aufgrund dieses auch in Burgsteinfurt vielfach beobachteten Flugverhaltens ist das Ge-


fährdungsrisiko für diese Art auf den Flugstraßen mit dem für die Zwergfledermaus ver-


gleichbar. Auch für die Breitflügelfledermaus entfallen durch die Zerschneidung aller in 


Ost-West-Richtung verlaufenden Leitstrukturen mögliche Ausweichstrecken. Es besteht 


auf den geschnittenen Flugstraßen ein sehr hohes Kollisionsrisiko für die Tiere der loka-


len Breitflügelfledermauspopulation. 


 


Wie auch die Zwergfledermaus ist die Breitflügelfledermaus eine hier häufig anzutreffen-


de Fledermausart. Entsprechend sind auch Breitflügelfledermäuse besonders in Deutsch-


land sehr häufige Kollisionsopfer im Straßenverkehr (HAENSEL & RACKOW 1996, LESINSKI 


2010). Bei deutschlandweiten Untersuchungen von HAENSEL & RACKOW (1996) ist die 


Breitflügelfledermaus das dritthäufigste Verkehrsopfer (nach Zwergfledermaus und Gro-


ßem Abendsegler). Bei Untersuchungen in Niedersachsen (RACKOW & SCHLEGEL 1994) 


war die Art sogar das häufigste Kollisionsopfer. Zusätzlich hat LESINSKI (2007) gezeigt, 


dass die am häufigsten in einem Gebiet auftretenden Fledermausarten immer auch die 


höchste Zahl an Kollisionsopfern aufweist – unabhängig von der Strukturgebundenheit 


der Art. Genau wie junge Zwergfledermäuse haben Jungtiere der Breitflügelfledermaus 


ein zusätzlich erhöhtes Tötungsrisiko im Straßenverkehr (LESINSKI 2007, 2008, HAENSEL 


& RACKOW 1996, GAISLER ET AL. 2009).  


 


Durch den Trassenneubau werden die Jagdhabitate zerschnitten, wodurch die dort ja-


genden Tiere einem erhöhten Kollisionsrisiko während der Jagd ausgesetzt werden. Wie 


bei der Zwergfledermaus können auch Breitflügelfledermäuse auf der Nahrungssuche 


durch ein vermehrtes Insektenaufkommen an beleuchteten Trassenteilen (z.B. Kreuzun-


gen und Fußgängerquerungen) zusätzlich in den Straßenraum gelockt werden, wo sie 


einem zusätzlich erhöhten Kollisionsrisiko ausgesetzt werden. Die Beeinträchtigung der 


Nahrungshabitate für Breitflügelfledermäuse ist insgesamt als gering zu werten. Es 


kommt durch den Trassenneubau voraussichtlich zu keinem Verlust essenzieller Nah-


rungs- und Jagdhabitate. 
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Das zu erwartende Tötungsrisiko durch Kollision wird durch das Straßenbauvorhaben für 


die Breitflügelfledermaus stark erhöht. Dies stellt einen Verbotstatbestand nach § 44 (1) 


Nr. 1 BNatSchG dar. Hiervon sind insbesondere die Schnittpunkte der Trasse mit den 


nachgewiesenen Flugstraßen betroffen. Da sämtliche verbindende Leitstrukturen zwi-


schen Quartieren und Nahrungshabitaten zerschnitten werden, kommt es zusätzlich noch 


zu einem starken Summationseffekt. 


 


Zwar werden durch den Straßenbau direkt keine Quartiere der Breitflügelfledermaus zer-


stört, jedoch besteht durch die Zerschneidung der traditionellen Flugwege und den damit 


verbundenen Risiken für die Tiere (s. Tötungsrisiko) in Kombination mit dem Mangel an 


möglichen Ausweichstrecken in die Jagdgebiete die Gefahr eines Funktionsverlustes der 


zu den entsprechenden Breitflügelfledermaus(-teil)kolonien gehörenden Fortpflanzungs- 


und Ruhestätten (Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 (5)).  


 


Das zu erwartende Tötungsrisiko durch Kollision wird durch das Straßenbauvorhaben für 


die Breitflügelfledermaus stark erhöht. Dies stellt einen Verbotstatbestand nach § 44 (1) 


Nr. 1 BNatSchG dar. Hiervon sind insbesondere die Schnittpunkte der Trasse mit den 


nachgewiesenen Flugstraßen betroffen, aber auch Tiere auf Nahrungssuche werden 


hiervon berührt. Da sämtliche verbindende Leitstrukturen zwischen Quartieren und Nah-


rungshabitaten zerschnitten werden, kommt es zusätzlich noch zu einem starken Sum-


mationseffekt. 


 


Zwar werden durch den Straßenbau direkt keine Quartiere der Breitflügelfledermaus zer-


stört, jedoch besteht durch die Zerschneidung der traditionellen Flugwege und den damit 


verbundenen Risiken für die Tiere (s. Tötungsrisiko) in Kombination mit dem Mangel an 


möglichen Ausweichstrecken in die Jagdgebiete die Gefahr eines Funktionsverlustes der 


zu den entsprechenden Breitflügelfledermaus(-teil)kolonien gehörenden Fortpflanzungs- 


und Ruhestätten (Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 (5)). 


 


7.2.2.3 Vorgesehene Maßnahmen und Bewertung der Wir ksamkeit 


Wie bereits in Kap. 5.3.1 erläutert, werden potenzielle Zerschneidungswirkungen und 


Kollisionsrisiken in den für die Breitflügelfledermaus kritischen Bereichen durch die be-


reits im Bauentwurf vorgesehene Konzeption von Schutzeinrichtungen und Querungshil-


fen für Fledermäuse, ergänzt durch spezifische Bepflanzung, vermieden. Das Gesamt-


konzept wurde entsprechend der artspezifischen Ansprüche ausgearbeitet (M AQ), wei-


terhin wurde die Arbeitshilfe für Planung und Gestaltung von Querungshilfen für Fleder-
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mäuse (BRINKMANN AT. AL., 2012) angewendet. Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 


der Breitflügelfledermäuse vorgesehenen Maßnahmen sind für alle Flugstraßen nutzen-


den Fledermausarten identisch und wurden in Kapitel 7.2.1.3 beschrieben. Die Maßnah-


men sind im Hinblick auf das Tötungsverbot als hoch wirksam einzustufen.  


 


7.2.2.4 Prüfung der Verbotstatbestände unter Berück sichtigung vorgesehener 


Maßnahmen 


Unter Berücksichtigung der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben und der Maßnah-


men zur Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen ist die Prüfung der Verbotstatbestän-


de des § 44 BNatSchG hinsichtlich der Breitflügelfledermaus wie folgt vorzunehmen:  


  


Zusammenfassende Prüfung der Verbotstatbestände  
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemäß § 44 B NatSchG  


(1) Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet oder ihre Entwick-
lungsformen beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 1)? (außer 
bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen oder bei einem 
nicht signifikant erhöhten Tötungsrisiko) 


nein 


(2) Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
gestört (§ 44 (1) Nr. 2)? 


nein 


(3) Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 3)? 


nein 


wenn 
ja: 


Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die öko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt (§ 44 (5))? 


- 


Fazit:  Treten Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ein und ist eine 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG erforderlich? 


nein  


 
Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich  des Breitflügelfledermaus die 
Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht eintrete n.  
 


7.2.3 Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)  


7.2.3.1 Gefährdung, Verbreitung, Habitatansprüche 


Der Große Abendsegler ist in Nordrhein-Westfalen durch extreme Seltenheit gefährdete 


wandernde Art (Rote Liste 2010 NRW: R) und bundesweit als gefährdet (Rote Liste D: 3) 


geführte Fledermausart. Die Art weist innerhalb der atlantischen biogeographischen Re-


gion Nordrhein-Westfalens einen günstigen Erhaltungszustand auf (LANUV 2014). Er 


kommt vor allem im Tiefland nahezu flächendeckend vor. Aktuell sind 6 Wochenstuben-


kolonien mit je 10-30 Tieren (im Rheinland), einzelne übersommernde Männchenkolo-


nien, zahlreiche Balz- und Paarungsquartiere sowie einige Winterquartiere mit bis zu 
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mehreren hundert Tieren bekannt (2010). Die Habitatansprüche und Lebensweise der Art 


sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV 2014):  


 


Der Große Abendsegler gilt als typische Waldfledermaus, da als Sommer- und Winter-


quartiere vor allem Baumhöhlen in Wäldern und Parklandschaften genutzt werden. Als 


Jagdgebiete bevorzugt die Art offene Lebensräume, die einen hindernisfreien Flug er-


möglichen. In großen Höhen zwischen 10-50 m jagen die Tiere über großen Wasserflä-


chen, Waldgebieten, Einzelbäumen, Agrarflächen sowie über beleuchteten Plätzen im 


Siedlungsbereich. Die Jagdgebiete können weiter als 10 km von den Quartieren entfernt 


sein. Sommerquartiere und Fortpflanzungsgesellschaften befinden sich vorwiegend in 


Baumhöhlen, seltener auch in Fledermauskästen. Die Wochenstubenkolonien der Weib-


chen befinden sich vor allem in Nordostdeutschland, Polen und Südschweden. In Nord-


rhein-Westfalen sind Wochenstuben noch eine Ausnahmeerscheinung. Ab Mitte Juni 


werden die Jungen geboren. Im August lösen sich die Wochenstuben auf. Da die ausge-


sprochen ortstreuen Tiere oftmals mehrere Quartiere im Verbund nutzen und diese re-


gelmäßig wechseln, sind sie auf ein großes Quartierangebot angewiesen. 


 


Als Winterquartiere werden von November bis März großräumige Baumhöhlen, seltener 


auch Spaltenquartiere in Gebäuden, Felsen oder Brücken bezogen. In Massenquartieren 


können bis zu mehrere tausend Tiere überwintern. Der Große Abendsegler ist ein Fern-


streckenwanderer, der bei seinen saisonalen Wanderungen zwischen Reproduktions- 


und Überwinterungsgebieten große Entfernungen von über 1.000 (max. 1.600) km zwi-


schen Sommer- und Winterlebensraum zurücklegen kann. 


 


Einzelne Große Abendsegler nutzen das Untersuchungsgebiet ganzjährig als Teillebens-


raum. Durch die regelmäßig große Flughöhe ist das Kollisionsrisiko grundsätzlich als ge-


ring anzunehmen. Jedoch haben sie Nahrungsräume im Untersuchungsgebiet, was das 


Kollisionsrisiko entsprechend erhöht. Große Abendsegler sind in Deutschland unter den 


drei Fledermausarten, die mit Abstand am häufigsten im Straßenverkehr zu Tode kom-


men (Haensel & Rackow 1996, Lesinski 2010). Lesinski (2007) hat nachgewiesen, dass 


auch eine so strukturunabhängig fliegende Art wie der Große Abendsegler häufiger durch 


Verkehrskollisionen zu Tode kommt, je öfter sie im Gebiet vorkommt. Entsprechend kann 


für Burgsteinfurt eine erhöhte Anzahl von Kollisionsopfern beim Großen Abendsegler 


besonders während der Balz- und Wanderungszeit im Spätsommer und Herbst prognos-


tiziert werden. 
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Der Große Abendsegler wurde jagend im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Die 


Abendsegler nutzten im Prinzip den gesamten freien Luftraum über dem westlichen Sied-


lungsrand von Burgsteinfurt und den daran anschließenden Agrarraum zur Nahrungssu-


che. Die Landschaftsbereiche mit Jagdfunktion wurde im Übersichtsplan Artenschutz 


(Unterlage 9.4.1) dargestellt. Dieser Bereich darf für diese großräumig jagenden Arten 


nicht als Gesamtjagdgebiet gedeutet werden sondern lediglich als Standort in dessen 


Nahbereich Jagdaktivität von Abendseglern sicher nachgewiesen wurde. Eine auf die 


tatsächliche Jagdgebietsgröße bezogene Darstellung würde den gesamten Untersu-


chungsraum ausfüllen. Zugunsten einer besseren Lesbarkeit der Ergebnisse wurde die 


Jagdgebietsdarstellung bei den Abendseglern auf den Nahbereich der Nachweisstandor-


te begrenzt. Auffällig waren die im Gesamtvergleich häufigen Nachweise von jagenden 


Abendseglern südöstlich der Höfe Hachmann und Göckenjan, sowie die intensive Jagd-


aktivität bei Hof Biecker. Die am Radweg (FS I „Radweg“) parallel zur Übersichtsbege-


hung gestellte Horchbox bestätigt jagende Abendsegler im nördlichen Teil des Untersu-


chungsgebietes. 


 


Die bei fast allen Begehungen festgestellte Abendsegleraktivität im Untersuchungsraum 


sowie die vergleichbaren Ergebnisse aus 2008 deuten darauf hin, dass sich zumindest 


einzelne Tiere nicht nur zu den Wanderungszeiten im Gebiet aufhalten, sondern während 


des gesamten Untersuchungszeitraumes (Sommerhalbjahr) hier leben. Aussagen über 


das Vorkommen von Abendseglern im Winter (z.B. überwinternde Tiere in Altbäumen) 


können nicht abschließend getroffen werden. Überwinternde Tiere im Gebiet sind wahr-


scheinlich. Im August konnten die seit 2008 bekannten Balzquartiere von Abendsegler-


männchen im Gehölzbestand bei Hof Hachmann bestätigt werden, können die nur auf 


Gattungsebene sicher determinierbaren Abendseglerrufe zu beiden Abendseglerarten 


gehören. Zudem wurde in den höhlenreichen Altbäumen des Gehölzes bei Hof Biecker 


(Standort FS VII und VIII) mindestens ein balzender Großer Abendsegler festgestellt. 


 


Das konzentrierte Auftreten jagender Abendsegler speziell rund um die kleinen Waldbe-


stände der Höfe Hachmann, Göckenjan und über den landwirtschaftlichen Flächen an 


Hof Biecker konnte in 2011 bestätigt werden. Anders als in 2008 war der Aktionsraum der 


Abendsegler nicht auf den mittleren und südlichen Bereich des Untersuchungsgebietes 


beschränkt, sondern die Tiere nutzten das gesamte Untersuchungsgebiet zur Jagd. 2011 


konnten die bereits 2008 nachgewiesenen Balzquartiere von Abendseglern im Wäldchen 


südöstlich von Hof Hachmann bestätigt werden. Zusätzlich gelang in diesem Jahr der 


Nachweis des Balzquartiers vom Großen Abendsegler im Gehölz bei Hof Biecker. 
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7.2.3.2 Konfliktanalyse 


Der eigentliche Verlust von Jagdhabitaten durch den Neubau der Trasse ist als minimal 


einzustufen. Es ist kein Verlust essenzieller Nahrungs- und Jagdhabitate zu erwarten. Im 


Gehölz von Hof Biecker wurde nur wenig nördlich des geplanten Trassenverlaufs ein 


Balzquartier des Großen Abendseglers nachgewiesen. Außerdem gelang im Baumbe-


stand bei Hof Hachmann der wiederholte Nachweis von balzenden Abendseglern. Bei 


diesen kann es sich sowohl um Kleine als auch um Große Abendsegler gehandelt haben. 


Besonders am Gehölz bei Hof Biecker stellt das trassennahe Balzquartier ein zusätzli-


ches Risiko für die Tiere dar. Das Vorhandensein von Balzquartieren zeigt an, dass sich 


der Untersuchungsraum im Bereich der Wanderungsrouten von Abendseglern befindet. 


Entsprechend ist für die herbstliche Zug- und Balzzeit eine erhöhte Individuenzahl von 


Abendseglern im Untersuchungsraum zu erwarten, die hier auch nach Nahrung suchen 


werden. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass sich während der Balzzeit im 


Herbst deutlich mehr Tiere im Bereich um die Balzquartiere einfinden und besonders an-


gelockte Weibchen sich häufiger und in geringeren Flughöhen im Trassenbereich aufhal-


ten. Entsprechend erhöht sich die Kollisionsgefahr besonders in den Bereichen, in denen 


die Trasse nah am Balzquartier verläuft. 


 


Aufgrund der Trassennähe der Balzquartierbäume insbesondere am Hof Biecker ist be-


sonders während der Balz- und Wanderungszeit dieser Art das Tötungsrisiko durch Kolli-


sion für die Großen Abendsegler deutlich erhöht. Dies stellt einen Verbotstatbestand 


nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG dar. 


 


Eine Zerstörung von einzelnen Quartierbäumen (Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3) 


im Rahmen der Baufeldfreimachung kann insbesondere am Hof Biecker nicht ausge-


schlossen werden. Der Große Abendsegler fliegt bei der Jagd hoch und schnell und weist 


im Hinblick auf den Straßenverkehr eine geringe Kollisionsempfindlichkeit auf. 


 


7.2.3.3 Vorgesehene Maßnahmen und Bewertung der Wir ksamkeit 


Zur Vermeidung von Tierverlust sind die festgestellten Höhlenbäume und potenziellen 


Höhlenbäumen direkt vor der Fällung gezielt auf das Vorhandensein von Fledermäusen 


zu untersuchen. Je nach Situation des Baumstandortes kommen hier entsprechende Me-


thoden (Baumkletterer, Hubsteiger, Endoskop) zum Einsatz. Um eine Tötung von Tieren 


zu verhindern ist nach Maßgabe eines Fledermausexperten vor Ort das weitere Vorge-


hen abzustimmen.  
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Als Ausgleich für den Verlust von potenziellen Quartierbäumen wird ein Heckenabschnitt 


im Bereich „Hof Biecker“ aus der Nutzung herausgenommen (V/ ACEF 11). Hierbei handelt 


es sich um eine vorgezogene Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahme nach § 44 Abs. 1 


Nr. 5. Dieser Heckenabschnitt enthält einen hohen Anteil an starkem Baumholz, daher 


liegt hier ein sehr hohes Höhlenpotenzial vor. Weiterhin wird ein Waldbereich südlich „Hof 


Biecker“ aus der Nutzung genommen (V/ACEF 15). Die Waldfläche besitzt ein mittleres 


Höhlenbaumpotenzial. Durch die Sicherung des Bestandes können sich mittel bis lang-


fristig Höhlenbäume entwickeln.  


 


Zur kurz- und mittelfristigen Stärkung des Quartierangebotes im zentralen Quartierbe-


reich bei Hof Biecker werden im Wald südlich „Hof Biecker“ je verloren gegangenem Höh-


lenbaum 5 Fledermauskästen als unmittelbare Quartierersatzmaßnahme für Baum be-


wohnende Fledermausarten angebracht. Da das Anbringen der Kästen in der aus der 


Nutzung genommenen Waldfläche südlich Hof Biecker kurz- und mittelfristig zur Stärkung 


des Quartierangebotes im zentralen Quartierbereich bei Hof Biecker dienen soll, sind 5 


Fledermauskästen je gefälltem Höhlenbaum als unmittelbare Quartierersatzmaßnahme 


ausreichend. Mittel- bis langfristig soll dieses künstliche Höhlenangebot durch sich natür-


lich entwickelnde Baumhöhlen ergänzt und letztlich ablöst werden. 


 


Das Aufhängen von Fledermauskästen als unmittelbarer Quartierersatz besitzt eine hohe 


Wirksamkeit. Die mittel- und langfristige Entwicklung von natürlichen Höhlenbäumen in 


aus der Nutzung genommenen Waldflächen ist ebenfalls eine hoch wirksame Maßnah-


me. Die Maßnahmen sind in Unterlage 9.2.2: Maßnahmen zeichnerisch dargestellt.  


 


Grundsätzlich müssen vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen ihre Funktion erfüllen, bevor 


der Eingriff in den Artenschutz, in diesem Fall das Entfernen von Höhlenbäumen, stattfin-


det. Das Anbringen von geeigneten Kastenquartieren an Bäumen im unmittelbaren Um-


feld übernimmt kurzfristig die Quartierfunktion. 


 


7.2.3.4 Prüfung der Verbotstatbestände unter Berück sichtigung vorgesehener 


Maßnahmen 


Unter Berücksichtigung der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben und der Maßnah-


men zur Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen ist die Prüfung der Verbotstatbestän-


de des § 44 BNatSchG hinsichtlich des Großen Abendseglers wie folgt vorzunehmen:  
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Zusammenfassende Prüfung der Verbotstatbestände  
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemäß § 44 B NatSchG  


(1) Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet oder ihre Entwick-
lungsformen beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 1)? (außer 
bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen oder bei einem 
nicht signifikant erhöhten Tötungsrisiko) 


nein 


(2) Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
gestört (§ 44 (1) Nr. 2)? 


nein 


(3) Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 3)? 


nein 


wenn 
ja: 


Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die öko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt (§ 44 (5))? 


- 


Fazit:  Treten Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ein und ist eine 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG erforderlich? 


nein  


 
Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich  des Großer Abendsegler die 
Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht eintrete n.  
 


7.2.4 Kleinabendsegler  (Nyctalus leisleri) 


7.2.4.1 Gefährdung, Verbreitung, Habitatansprüche 


Der Kleinabendsegler ist in Nordrhein-Westfalen in der Vorwahnliste (Rote Liste 2010 


NRW: R) für eine deutschlandweite Beurteilung der Gefährdung liegen unzureichende 


Daten vor (Rote Liste D: G). Die Art weist innerhalb der atlantischen biogeographischen 


Region Nordrhein-Westfalens einen ungünstigen Erhaltungszustand auf (LANUV 2014). 


Seit mehreren Jahren zeichnen sich eine Bestandszunahme sowie eine Arealerweiterung 


ab. Mittlerweile liegen aus allen Naturräumen Fundmeldungen mit Wochenstuben vor, die 


ein zerstreutes Verbreitungsbild ergeben. Die Habitatansprüche und Lebensweise der Art 


sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV 2014):  


 


Der Kleine Abendsegler ist eine Waldfledermaus, die in waldreichen und strukturreichen 


Parklandschaften vorkommt. Die Jagdgebiete befinden sich zum einen in Wäldern, wo 


die Tiere an Lichtungen, Kahlschlägen, Waldrändern und Wegen jagen. Außerdem wer-


den Offenlandlebensräume wie Grünländer, Hecken, Gewässer und beleuchtete Plätze 


im Siedlungsbereich aufgesucht. Kleine Abendsegler jagen im freien Luftraum in einer 


Höhe von meist über 10 m. Die individuellen Aktionsräume sind 2-18 km² groß, wobei die 


einzelnen Jagdgebiete 1-9 (max. 17) km weit vom Quartier entfernt sein können. Als Wo-


chenstuben- und Sommerquartiere werden vor allem Baumhöhlen, Baumspalten sowie 


Nistkästen, seltener auch Jagdkanzeln oder Gebäudespalten genutzt. Die Weibchenko-







Kreis Steinfurt, Straßenbauamt Neubau der K 76n, Westliche Entlastungsstraße Steinfurt
Fachbeitrag Artenschutz


 


 Seite 128 von 161 


lonien bestehen aus 10-70 (max. 100) Individuen. Dabei bilden sich innerhalb eines 


Quartierverbundes oftmals kleinere Teilgruppen, zwischen denen die Tiere häufig wech-


seln. Insofern sind sie auf ein großes Quartierangebot angewiesen. Ab Anfang/Mitte Juni 


bringen die Weibchen ihre Jungen zur Welt. Die Wochenstuben werden ab Ende Au-


gust/Anfang September wieder aufgelöst. 


 


Die Tiere überwintern von Oktober bis Anfang April meist einzeln oder in Kleingruppen 


mit bis zu 30 Tieren in Baumhöhlen sowie in Spalten und Hohlräumen an und in Gebäu-


den, seltener auch in Fledermauskästen. Als Fernstreckenwanderer legt der Kleine 


Abendsegler bei seinen saisonalen Wanderungen zwischen Reproduktions- und Über-


winterungsgebieten große Entfernungen von 400-1600 km zurück. Die Art ist vergleichs-


weise ortstreu und sucht traditionell genutzte Sommerquartiere auf. 


 


Der Kleinabendsegler wurde jagend im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Die Abend-


segler nutzten im Prinzip den gesamten freien Luftraum über dem westlichen Siedlungs-


rand von Burgsteinfurt und den daran anschließenden Agrarraum zur Nahrungssuche. 


Die Darstellung der Jagdfunktion der Gattung Abendsegler erfolgt in der Übersichtskarte 


Artenschutz (Unterlage 9.4.1) als einzelner Standort. Für diese großräumig jagenden 


Arten darf dieser Standort nicht als Gesamtjagdgebiet gedeutet werden. Zugunsten einer 


besseren Lesbarkeit der Ergebnisse wurde die Jagdgebietsdarstellung bei den Abend-


seglern auf den Nahbereich der Nachweisstandorte begrenzt.  


 


Auffällig waren die im Gesamtvergleich häufigen Nachweise von jagenden Abendseglern 


südöstlich der Höfe Hachmann und Göckenjan, sowie die intensive Jagdaktivität bei Hof 


Biecker. Die am Radweg (FS I „Radweg“) parallel zur Übersichtsbegehung gestellte 


Horchbox bestätigt jagende Abendsegler im nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes. 


Die bei fast allen Begehungen festgestellte Abendsegleraktivität im Untersuchungsraum 


sowie die vergleichbaren Ergebnisse aus 2008 deuten darauf hin, dass sich zumindest 


einzelne Tiere beider Arten nicht nur zu den Wanderungszeiten im Gebiet aufhalten, son-


dern während des gesamten Untersuchungszeitraumes (Sommerhalbjahr) hier leben. 


Aussagen über das Vorkommen von Abendseglern im Winter (z.B. überwinternde Tiere in 


Altbäumen) können nicht abschließend getroffen werden. Überwinternde Tiere im Gebiet 


sind wahrscheinlich. Im August konnten die seit 2008 bekannten Balzquartiere von 


Abendseglermännchen im Gehölzbestand bei Hof Hachmann bestätigt werden. Da so-


wohl Große als auch Kleine Abendsegler im Untersuchungsgebiet vorkommen, können 
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die nur auf Gattungsebene sicher determinierbaren Abendseglerrufe zu beiden Abend-


seglerarten gehören. 


 


Das konzentrierte Auftreten jagender Abendsegler speziell rund um die kleinen Waldbe-


stände der Höfe Hachmann, Göckenjan und über den landwirtschaftlichen Flächen an 


Hof Biecker konnte in 2011 bestätigt werden. Anders als in 2008 war der Aktionsraum der 


Abendsegler nicht auf den mittleren und südlichen Bereich des Untersuchungsgebietes 


beschränkt, sondern die Tiere nutzten das gesamte Untersuchungsgebiet zur Jagd. Bei 


den Untersuchungen 2011 konnten an mehreren Terminen jagende Kleinabendsegler im 


Untersuchungsgebiet sicher nachgewiesen werden. 


 


7.2.4.2 Konfliktanalyse 


Es befinden sich nachgewiesene Balzquartiere von Großen Abendseglern und evtl. auch 


Kleinabendseglern in verschiedenen Gehölzstrukturen des Untersuchungsgebietes, die 


für eine erfolgreiche Fortpflanzung der nachgewiesenen Art essenziell sind. Sichere 


Nachweise über auch langfristig genutzte Balzquartiere in Baumhöhlen gibt es im Unter-


suchungsgebiet in den Wäldchen zwischen Hof Hachmann und Göckenjan sowie in dem 


baumhöhlenreichen Gehölzstreifen bei Hof Biecker. Der gesamte strukturreiche Land-


schaftsgürtel im Westen von Burgsteinfurt einschließlich des Untersuchungsgebietes 


kann aufgrund der wiederholten Balznachweise als traditionelles Balzgebiet von Abend-


seglern betrachtet werden. Wenn sich Balzquartiere in einem Gebiet befinden ist anzu-


nehmen, dass die Tiere diese auch als Winterquartier nutzen.  


 


Generell sind die altbaumreichen Bestände wie an den Höfen Biecker und Hachmann mit 


ihrem großen Höhlenbaumanteil (nachgewiesen für Hof Biecker) aufgrund ihres Be-


standsalters und der großen Baumumfänge als Winterquartiere für Abendsegler geeig-


net. Hierbei kann es sich durchaus auch um kopfstarke Gruppen von mehreren hundert 


Tieren handeln.  


 


Eine Zerstörung von einzelnen Quartierbäumen (Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3) 


im Rahmen der Baufeldfreimachung kann insbesondere am Hof Biecker nicht ausge-


schlossen werden.  


 


7.2.4.3 Vorgesehene Maßnahmen und Bewertung der Wir ksamkeit 


Zur Vermeidung von Tierverlust sind die Höhlenbäume direkt vor der Fällung gezielt auf 


das Vorhandensein von Fledermäusen zu untersuchen. Je nach Situation des Baum-
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standortes kommen hier entsprechende Methoden (Baumkletterer, Hubsteiger, Endo-


skop) zum Einsatz. Um eine Tötung von Tieren zu verhindern ist nach Maßgabe eines 


Fledermausexperten vor Ort das weitere Vorgehen abzustimmen.  


 


Als Ausgleich für den Verlust von potenziellen Quartierbäumen wird ein Heckenabschnitt 


im Bereich „Hof Biecker“ aus der Nutzung herausgenommen (V/ ACEF 11). Dieser He-


ckenabschnitt enthält einen hohen Anteil an starkem Baumholz, daher liegt hier ein sehr 


hohes Höhlenpotenzial vor. Weiterhin wird ein Waldbereich südlich „Hof Biecker“ aus der 


Nutzung genommen (V/ACEF 15). Die Waldfläche besitzt ein mittleres Höhlenbaumpoten-


zial. Durch die Sicherung des Bestandes können sich mittel bis langfristig Höhlenbäume 


entwickeln.  


 


Zur kurz- und mittelfristigen Stärkung des Quartierangebotes im zentralen Quartierbe-


reich bei Hof Biecker werden im Wald südlich „Hof Biecker“ je verloren gegangenem Höh-


lenbaum 5 Fledermauskästen als unmittelbare Quartierersatzmaßnahme für Baum be-


wohnende Fledermausarten angebracht. Da das Anbringen der Kästen in der aus der 


Nutzung genommenen Waldfläche südlich Hof Biecker nur kurz- und mittelfristig zur Stär-


kung des Quartierangebotes im zentralen Quartierbereich bei Hof Biecker dienen soll, 


sind 5 Fledermauskästen je gefälltem Höhlenbaum als unmittelbare Quartierersatzmaß-


nahme ausreichend. Im Lauf der Zeit wird dieses künstliche Höhlenangebot durch sich 


natürlich entwickelnde Baumhöhlen ergänzt und letztlich ablöst werden. Das Aufhängen 


von Fledermauskästen als unmittelbarer Quartierersatz besitzt eine hohe Wirksamkeit. 


Die mittel- und langfristige Entwicklung von natürlichen Höhlenbäumen in aus der Nut-


zung genommenen Waldflächen ist ebenfalls eine hoch wirksame Maßnahme. Die Maß-


nahmen sind in Unterlage 9.2.2: Maßnahmen zeichnerisch dargestellt.  


 


Grundsätzlich müssen vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen ihre Funktion erfüllen, bevor 


der Eingriff in den Artenschutz, in diesem Fall das Entfernen von Höhlenbäumen, stattfin-


det. Das Anbringen von geeigneten Kastenquartieren an Bäumen im unmittelbaren Um-


feld über nimmt kurzfristig die Quartierfunktion. 


 


7.2.4.4 Prüfung der Verbotstatbestände unter Berück sichtigung vorgesehener 


Maßnahmen 


Unter Berücksichtigung der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben und der Maßnah-


men zur Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen ist die Prüfung der Verbotstatbestän-


de des § 44 BNatSchG hinsichtlich des Kleinabendseglers wie folgt vorzunehmen:  
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Zusammenfassende Prüfung der Verbotstatbestände  
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemäß § 44 B NatSchG  


(1) Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet oder ihre Entwick-
lungsformen beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 1)? (außer 
bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen oder bei einem 
nicht signifikant erhöhten Tötungsrisiko) 


nein 


(2) Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
gestört (§ 44 (1) Nr. 2)? 


nein 


(3) Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 3)? 


nein 


wenn 
ja: 


Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die öko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt (§ 44 (5))? 


- 


Fazit:  Treten Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ein und ist eine 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG erforderlich? 


nein  


 
Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich  des Kleinabendsegler die Ver-
botstatbestände des § 44 BNatSchG nicht eintreten.  
 
 


7.2.5 Fransenfledermaus ( Myotis nattereri ) 


7.2.5.1 Gefährdung, Verbreitung, Habitatansprüche 


Die Fransenfledermaus ist in Nordrhein-Westfalen als nicht gefährdete (Rote Liste 2010 


NRW: *) und deutschlandweit als gefährdete (Rote Liste D: 3) Fledermausart eingestuft. 


Die Art weist innerhalb der atlantischen biogeographischen Region Nordrhein-Westfalens 


einen günstigen Erhaltungszustand auf (LANUV 2014). Ein Verbreitungsschwerpunkt 


liegt im Münsterland. In der Kölner Bucht und am Niederrhein bestehen größere Verbrei-


tungslücken. Aktuell sind über 20 Wochenstubenkolonien, zahlreiche Winterschlafge-


meinschaften sowie ein bedeutendes Schwarm- und Winterquartier mit über 3.000 Tieren 


(Kreis Coesfeld) bekannt (2005). Die Habitatansprüche und Lebensweise der Art sind wie 


folgt zu charakterisieren (LANUV 2014):  


 


Die Fransenfledermaus lebt bevorzugt in unterholzreichen Laubwäldern mit lückigem 


Baumbestand. Als Jagdgebiete werden außerdem reich strukturierte, halboffene Park-


landschaften mit Hecken, Baumgruppen, Grünland und Gewässern aufgesucht. Die 


Jagdflüge erfolgen vom Kronenbereich bis in die untere Strauchschicht. Zum Teil gehen 


die Tiere auch in Kuhställen auf Beutejagd. Die individuellen Aktionsräume sind 100-600 


ha groß, wobei die Kernjagdgebiete meist in einem Radius von bis zu 1.500 m um die 


Quartiere liegen. Als Wochenstuben werden Baumquartiere (v.a. Höhlen, abstehende 
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Borke) sowie Nistkästen genutzt. Darüber hinaus werden auch Dachböden und Viehställe 


bezogen, wo sich die Tiere vor allem in Spalten und Zapfenlöchern aufhalten. Die Kolo-


nien bestehen meist aus mehreren Gruppen von 10-30 Weibchen, die gemeinsam einen 


Quartierverbund bilden. Ab Ende Mai/Anfang Juni bringen die standorttreuen Weibchen 


ihre Jungen zur Welt. Die Wochenstubenquartiere können ein bis zweimal in der Woche 


gewechselt werden, ab Mitte August werden sie aufgelöst. 


 


Die Fransenfledermaus ist ein typischer Felsüberwinterer. Die Winterquartiere finden sich 


in spaltenreichen Höhlen, Stollen, Eiskellern, Brunnen und anderen unterirdischen Hohl-


räumen. Bevorzugt werden frostfreie Quartiere mit einer hohen Luftfeuchtigkeit und einer 


Temperatur zwischen 2-8° C. Fransenfledermäuse gelten als ausgesprochen quartiertreu 


und können in Massenquartieren mit mehreren tausend Tieren überwintern. Die Winter-


quartiere werden von Ende Oktober bis Mitte Dezember bezogen und bis Anfang April 


wieder verlassen. Als Mittelstreckenwanderer legen sie Entfernungen von bis zu 80 (max. 


185) km zwischen den Sommer- und Winterquartieren zurück. 


 


Die regelmäßigen Mausohrfledermausnachweise entlang verschiedener Strukturen im 


gesamten Untersuchungsgebiet bestätigen die Erkenntnisse aus dem Jahr 2008. Wäh-


rend in 2008 vor allem vorbeifliegende Tiere festgestellt wurden, konnte in 2011 an ver-


schiedenen Strukturen auch eindeutige Jagdaktivität von Mausohrfledermäusen nachge-


wiesen werden. Insgesamt ist aufgrund der regelmäßigen Funde von auch jagenden 


Mausohrfledermäusen besonders an Standorten mit Altbäumen aus 2008 und 2011 da-


von auszugehen, dass sie regelmäßig alle vergleichbar strukturierten Gehölzstrukturen 


innerhalb des Untersuchungsgebietes als Nahrungshabitat nutzen, einschließlich der 


nicht im unmittelbaren Trassenbereich befindlichen Strukturen. Aufgrund der Habitat-


struktur im Untersuchungsgebiet stammen die nur auf Gattungsebene eindeutig determi-


nierbaren Myotis-Rufe vermutlich vorrangig von Bart- und/oder Fransenfledermäusen.  


 


Ein Wochenstubenquartier von Fransenfledermäusen befindet sich in einem Viehstall in 


einer Luftlinienentfernung von ca. 3 km. Hier konnten im Rahmen von Netzfängen in den 


Jahren 2010 und 2011 am Tennentor auch Große Bartfledermäuse gefangen werden. 


Hierbei handelte es sich um 3 Weibchen, die Jungtiere aufgezogen hatten, und um ein 


Jungtier (Meier mdl. Mitt. 2012). Fransen- und Bartfledermäuse wurden bei den unter-


schiedlichen Untersuchungsteilen bereits Art- bzw. Artgruppen- genau nachgewiesen. 


Allerdings ist das vereinzelte Vorkommen anderer Mausohrfledermausarten im Untersu-


chungsgebiet nicht völlig auszuschließen. 
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7.2.5.2 Konfliktanalyse 


Es konnte in den Untersuchungen nur ein Tier dieser Art sicher am Gehölz bei Hof Bie-


cker jagend nachgewiesen werden. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass ein 


Teil der auf Gattungsebene bestimmten Myotis-Rufe ebenfalls von Fransenfledermäusen 


stammen. Aufgrund der Habitatstruktur kann angenommen werden, dass sich Fransen-


fledermäuse regelmäßig im Untersuchungsraum aufhalten. Im Bereich der Gehölzstruktu-


ren besonders am Hof Biecker liegen nachgewiesene sowie potenzielle Nahrungshabita-


te von Fransenfledermäusen. Jagende sowie auf dem Transferflug befindliche Fransen-


fledermäuse könnten daher hier mit Fahrzeugen auf der neuen Straße kollidieren. Durch 


den Straßenneubau werden potenzielle Leitstrukturen von Fransenfledermäusen zer-


schnitten, sowie Jagdhabitate von Einzeltieren beeinträchtigt oder zerstört. Im Rahmen 


des Straßenneubaus sind Maßnahmen zur Vermeidung von Kollisionen im Querungsbe-


reich mit der Trasse im Bereich „Hof Biecker“ erforderlich. 


 


Die Beeinträchtigung oder Zerstörung der Jagdhabitate von Einzeltieren im Trassennah-


bereich gefährdet dagegen voraussichtlich nicht die ökologische Funktion der Fortpflan-


zungs- und Ruhestätten der Fransenfledermauskolonie im räumlichen Zusammenhang 


(Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 i.V. m. § 44 (5)).  


 


7.2.5.3 Vorgesehene Maßnahmen und Bewertung der Wir ksamkeit 


Wie bereits in Kap. 5.3.1 erläutert, werden potenzielle Zerschneidungswirkungen sowie 


ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisko für die Fransenfledermaus im Bereich „Hof Bie-


cker“ (Flugstraße VII und VIII) durch die bereits im Bauentwurf vorgesehene Konzeption 


von Schutzeinrichtungen und Querungshilfen für Fledermäuse ergänzt durch spezifische 


Bepflanzung, vermieden. Zur Vermeidung von Kollisionen von Fransenfledermäusen mit 


dem Straßenverkehr werden folgende vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen durchge-


führt: V/ACEF 12 und V/ACEF 14. Das Gesamtkonzept wurde entsprechend der artspezifi-


schen Ansprüche ausgearbeitet (M AQ), weiterhin wurde die Arbeitshilfe für Planung und 


Gestaltung von Querungshilfen für Fledermäuse (BRINKMANN AT. AL., 2012) angewendet.  
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7.2.5.4 Prüfung der Verbotstatbestände unter Berück sichtigung vorgesehener 


Maßnahmen 


Unter Berücksichtigung der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben und der Maßnah-


men zur Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen ist die Prüfung der Verbotstatbestän-


de des § 44 BNatSchG hinsichtlich der Fransenfledermaus wie folgt vorzunehmen:  


  


  Zusammenfassende Prüfung der Verbotstatbestände  
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemäß § 44 B NatSchG  


(1) Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet oder ihre Entwick-
lungsformen beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 1)? (außer 
bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen oder bei einem 
nicht signifikant erhöhten Tötungsrisiko) 


nein 


(2) Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
gestört (§ 44 (1) Nr. 2)? 


nein 


(3) Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 3)? 


nein 


wenn 
ja: 


Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die öko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt (§ 44 (5))? 


- 


Fazit:  Treten Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ein und ist eine 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG erforderlich? 


nein  


 
Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich  des Fransenfledermaus die 
Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht eintrete n.  
 


7.2.6 Große und Kleine Bartfledermaus (Myotis brandtii / Myotis mystaci-
nus) 


7.2.6.1 Gefährdung, Verbreitung, Habitatansprüche 


Einige der bei den Übersichtsbegehungen aufgezeichneten und mittels Rufanalyse am 


PC ausgewerteten Mausohrfledermausrufe konnten eindeutig der Bartfledermaus zuge-


ordnet werden. Ob es sich um Kleine oder Große Bartfledermäuse gehandelt hat, kann 


mit dem Detektor nicht sicher unterschieden werden. Am Siedlungsrand nördlich der 


Hachstiege gelang der eindeutige Nachweis einer jagenden Bartfledermaus. Zudem wa-


ren mehrere der bei verschiedenen Untersuchungsteilen am Gehölz Hof Biecker festge-


stellten Mausohrfledermauskontakte ebenfalls Bartfledermäuse. Deshalb werden die 


akustischen Bartfledermaus-Nachweise, unter Berücksichtigung beider Arten, nur allge-


mein als "Bartfledermaus" behandelt.  


 


Die Große Bartfledermaus ist eine in Nordrhein-Westfalen stark gefährdete (Rote Liste 


2010 NRW: 2) und auch bundesweit stark gefährdete (Rote Liste D: 2) Fledermausart. 
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Die Art weist innerhalb der atlantischen biogeographischen Region Nordrhein-Westfalens 


einen ungünstigen Erhaltungszustand auf (LANUV 2014). Ein Verbreitungsschwerpunkt 


liegt im nordöstlichen Westfalen, wo einige kopfstarke Wochenstubenkolonien bekannt 


sind, die größte mit bis zu 350 Tieren. 


 


Große Bartfledermäuse sind Gebäude bewohnende Fledermäuse, die in strukturreichen 


Landschaften mit einem hohen Wald- und Gewässeranteil vorkommen. Als Jagdgebiete 


werden geschlossene Laubwälder mit einer geringen bis lückigen Strauchschicht und 


Kleingewässern bevorzugt. Außerhalb von Wäldern jagen sie auch an linienhaften Ge-


hölzstrukturen in der Offenlandschaft, über Gewässern, Gärten und in Viehställen. Bei 


ihren Jagdflügen bewegen sich die Tiere in meist niedriger Höhe (1-10 m) im freien Luft-


raum entlang der Vegetation. Der Aktionsraum einer Wochenstube kann eine Gesamtflä-


che von 100 km² umfassen, wobei die regelmäßig genutzten Jagdgebiete mehr als 10 km 


entfernt sein können. Sommerquartiere und Fortpflanzungsgemeinschaften von 10 bis 


über 250 Weibchen befinden sich in Spaltenquartieren an Gebäuden, auf Dachböden 


sowie hinter Verschalungen. Darüber hinaus werden insbesondere von Männchen auch 


Baumquartiere (v.a. abstehende Borke) und seltener Fledermauskästen genutzt. Ab An-


fang Juni kommen die Jungen zur Welt. Von Ende Juli bis Ende August werden die Wo-


chenstuben wieder aufgelöst. 


 


Im Winter werden Große Bartfledermäuse in unterirdischen Quartieren wie Höhlen, Stol-


len oder Kellern angetroffen. Dort verbringen sie ihren Winterschlaf in kleinen Gruppen 


von Ende Oktober bis März/April. Bevorzugt werden Bereiche mit einer hohen Luftfeuchte 


und Temperaturen von 0-7,5 °C. Als Mittelstreckenwanderer legen die Tiere selten Ent-


fernungen von mehr als 250 km zwischen Sommer- und Winterquartier zurück. 


 


Die Kleine Bartfledermaus ist eine in Nordrhein-Westfalen gefährdete (Rote Liste 2010 


NRW: 3) und bundesweit gefährdete (Rote Liste D: 3) Fledermausart. Die Art weist inner-


halb der atlantischen biogeographischen Region Nordrhein-Westfalens einen günstigen 


Erhaltungszustand auf (LANUV 2014). Die Kleine Bartfledermaus ist vor allem im Berg-


land verbreitet. Große Verbreitungslücken bestehen dagegen am Niederrhein und in der 


Kölner Bucht. Sommer- und Wochenstubenfunde (mind. 12) sowie Winterquartiernach-


weise liegen vor allem aus Westfalen und der Eifel vor. Das bedeutendste Winterquartier 


mit mehr als 100 Tieren befindet sich im Kreis Olpe (2010). 
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Die im Sommer meist Gebäude bewohnende Kleine Bartfledermaus ist in strukturreichen 


Landschaften mit kleineren Fließgewässern in der Nähe von Siedlungsbereichen zu fin-


den. Bevorzugte Jagdgebiete sind linienhafte Strukturelemente wie Bachläufe, Waldrän-


der, Feldgehölze und Hecken. Seltener jagen die Tiere in Laub- und Mischwäldern mit 


Kleingewässern sowie im Siedlungsbereich in Parks, Gärten, Viehställen und unter Stra-


ßenlaternen. Die Beutejagd erfolgt in niedriger Höhe (1-6 m) entlang der Vegetation. Die 


individuellen Jagdreviere sind ca. 20 ha groß und liegen in einem Radius von bis zu 650 


m (max. 2,8 km) um die Quartiere. Sommerquartiere und Fortpflanzungsgemeinschaften 


von meist 20-70 Weibchen befinden sich in warmen Spaltenquartieren und Hohlräumen 


an und in Gebäuden. Genutzt werden enge Spalten zwischen Balken und Mauerwerk, 


Verschalungen, Dachböden. Seltener werden Baumquartiere (z.B. Höhlen, abstehende 


Borke) oder Nistkästen bewohnt. Die Weibchen bringen Im Juni die Jungen zur Welt. Ab 


Mitte/Ende August lösen sich die Wochenstuben wieder auf. 


 


Kleine Bartfledermäuse überwintern von Oktober/November bis März/April meist unterir-


disch in spaltenreichen Höhlen, Stollen, Felsenbrunnen, Kellern usw.. Bisweilen werden 


auch Bachverrohrungen oder Brückenbauwerke aufgesucht. Bevorzugt werden frostfreie 


Bereiche mit einer hohen Luftfeuchte und einer Temperatur zwischen 2-8 °C. Bei den 


Wanderungen zwischen Sommer- und Winterquartier werden meist geringe Entfernun-


gen unter 50 (max. 240) km zurückgelegt. 


 


An allen etwas dichter gewachsenen Strukturen im Untersuchungsgebiet fanden sich 


Nahrungshabitate von Mausohrfledermäusen. Sicher nachgewiesen wurden Jagdgebiete 


von Mausohrfledermäusen im Bereich des Gehölzes zwischen den Höfen Hachmann 


(FS III „Hachstiege“) und Göckenjan, entlang des Gehölzstreifens am Feldweg „An-


schluss FH“ (FS V), an den Gehölzen bei Hof Biecker (FS VII Gehölz „Hof Biecker“ und 


FS VIII Zufahrt „Hof Biecker“), sowie westlich von Hof Finke am Rand einer dort befindli-


chen kleineren Gehölzstruktur. 


 


Die regelmäßigen Mausohrfledermausnachweise entlang verschiedener Strukturen im 


gesamten Untersuchungsgebiet bestätigen die Erkenntnisse aus dem Jahr 2008. Wäh-


rend in 2008 vor allem vorbeifliegende Tiere festgestellt wurden, konnte in 2011 an ver-


schiedenen Strukturen auch eindeutige Jagdaktivität von Mausohrfledermäusen nachge-


wiesen werden. Insgesamt ist aufgrund der regelmäßigen Funde jagender Mausohrfle-


dermäusen, besonders an Standorten mit Altbäumen aus 2008 und 2011, davon auszu-


gehen, dass Mausohrfledermäuse regelmäßig alle vergleichbar strukturierten Gehölz-
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strukturen innerhalb des Untersuchungsgebietes als Nahrungshabitat nutzen. Dies gilt 


auch für die nicht im unmittelbaren Trassenbereich befindlichen Strukturen. 


 


Aufgrund der Habitatstruktur im Untersuchungsgebiet stammen die nur auf Gattungsebe-


ne eindeutig determinierbaren Myotis-Rufe vermutlich vorrangig von Bart- und/oder Fran-


senfledermäusen.  


 


Ein Wochenstubenquartier von Fransenfledermäusen befindet sich in einem Viehstall in 


einer Luftlinienentfernung von ca. 3 km. Hier konnten im Rahmen von Netzfängen in den 


Jahren 2010 und 2011 am Tennentor auch Große Bartfledermäuse gefangen werden. 


Hierbei handelte es sich um 3 Weibchen, die Jungtiere aufgezogen hatten und um ein 


Jungtier (Meier mdl. Mitt., 2012). Fransen- und Bartfledermäuse wurden bei den unter-


schiedlichen Untersuchungsteilen bereits genau nachgewiesen, allerdings ist das verein-


zelte Vorkommen anderer Mausohrfledermausarten im Untersuchungsgebiet nicht völlig 


auszuschließen. 


 


7.2.6.2 Konfliktanalyse 


Der Trassenneubau quert am Gehölz Hof Biecker den Quartierbereich einer Mausohrfle-


dermausart, bei der es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine der beiden Bartfleder-


mausarten handelt. Der nachgewiesene Quartierbaum steht unmittelbar nördlich der ge-


planten Trasse. Dieses Quartier ist höchstwahrscheinlich Teil eines Quartierbaum-


komplexes in diesem und den angrenzenden Gehölzstreifen. Andere ebenfalls quartier-


taugliche Höhlenbäume stehen gleichfalls im Trassenbereich. Die Tiere flogen den Quar-


tierbaum morgens aus Richtung Süden an, was darauf hindeutet, dass die Jagdgebiete 


dieser Kolonie südlich der Trasse liegen. Die neue Straße quert die Transferroute der 


Mausohrfledermäuse zwischen den Quartierbäumen und ihren Nahrungshabitaten. Durch 


diese große räumliche Nähe sind das Kollisionsrisiko und die Beeinträchtigung durch 


Lichtemissionen im Bereich des Transferkorridors am Hof Biecker noch einmal deutlich 


erhöht.  


 


Durch den Straßenneubau ist der Quartierbereich einer Mausohrfledermauskolonie (ver-


mutlich Bartfledermaus) betroffen. Je nach seitlicher Ausdehnung der Erdarbeiten wäh-


rend der Bauphase ist auch die Zerstörung von Quartierbäumen im Rahmen der Baufeld-


freimachung möglich. Durch die unmittelbare Nähe der neuen Straße zum Quartierbaum 


kann es auch bei Baumerhalt zu erheblichen Störungen der Kolonie (insbesondere durch 


Licht) sowie zu einem erhöhten Kollisionsrisiko für die vor dem Quartier schwärmenden 







Kreis Steinfurt, Straßenbauamt Neubau der K 76n, Westliche Entlastungsstraße Steinfurt
Fachbeitrag Artenschutz


 


 Seite 138 von 161 


Tiere (insbesondere unerfahrene Jungtiere) kommen. Insbesondere aufgrund der Nähe 


der Quartierbäume zur Trasse und der Durchschneidung des Gehölzes bei Hof Biecker, 


welches als Transferweg für diese Art dient, ist das zu erwartende Tötungsrisiko durch 


Kollision bei der Straßenquerung für die Bartfledermäuse signifikant erhöht. Dies stellt 


einen Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG dar. Zusätzlich zu den auf dem 


Transferflug befindlichen Tieren werden auch Tiere auf Nahrungssuche, sowie vor dem 


Quartier schwärmende Tiere hiervon berührt.  


 


Zudem ist mit der Zerstörung von Quartierbäumen (Verbotstatbestand nach § 44 (3) 


Nr. 2) im Rahmen der Baufeldfreimachung zu rechnen. 


 


7.2.6.3 Vorgesehene Maßnahmen und Bewertung der Wir ksamkeit 


Wie bereits in Kap. 5.3.1 erläutert, wurde der Straßenverlauf im Bereich „Hof Biecker“ so 


verändert, dass weniger Konflikte mit Fledermäusen entstehen. Zusätzlich werden poten-


zielle Zerschneidungswirkungen sowie ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisko für die Bart-


fledermaus im Bereich „Hof Biecker“ durch die bereits im Bauentwurf vorgesehene Kon-


zeption von Schutzeinrichtungen und Querungshilfen für Fledermäuse, ergänzt durch 


spezifische Bepflanzung, vermieden. 


 


Zur Vermeidung des Kollisionsrisikos der Bartfledermäuse mit dem Straßenverkehr wer-


den folgende vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt: V/ACEF 12 und 


V/ACEF 14. Das Gesamtkonzept wurde entsprechend der artspezifischen Ansprüche 


ausgearbeitet (M AQ), weiterhin wurde die Arbeitshilfe für Planung und Gestaltung von 


Querungshilfen für Fledermäuse (Brinkmann at. al., 2012) angewendet.  


 


Bei der Entfernung von potenziellen Höhlenbäumen ist das Altgehölz direkt vor der Fäl-


lung gezielt auf das Vorhandensein von Fledermäusen zu untersuchen. Je nach Situation 


des Baumstandortes kommen hier entsprechende Methoden (Baumkletterer, Hubsteiger, 


Endoskop) zum Einsatz. Um eine Tötung von Tieren zu verhindern ist nach Maßgabe 


eines Fledermausexperten vor Ort das weitere Vorgehen abzustimmen.  


 


Als Ausgleich für den Verlust von potenziellen Quartierbäumen wird ein Heckenabschnitt 


im Bereich „Hof Biecker“ aus der Nutzung herausgenommen (V/ACEF 11). Er enthält einen 


hohen Anteil an starkem Baumholz, und besitzt ein sehr hohes Höhlenpotenzial. Weiter-


hin wird eine Waldfläche südlich „Hof Biecker“ aus der Nutzung genommen (V/ACEF 15). 


Bei einem Nutzungsverzicht können sich langfristig Höhlenbäume entwickeln. Zur kurz- 
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und mittelfristigen Stärkung des Quartierangebotes im zentralen Quartierbereich bei Hof 


Biecker werden im Wald südlich „Hof Biecker“ je verloren gegangenem Höhlenbaum 5 


Fledermauskästen als unmittelbare Quartierersatzmaßnahme für Baum bewohnende 


Fledermausarten angebracht. Da das Anbringen der Kästen in der aus der Nutzung ge-


nommenen Waldfläche südlich Hof Biecker nur kurz- und mittelfristig zur Stärkung des 


Quartierangebotes im zentralen Quartierbereich bei Hof Biecker dienen soll, sind 5 Fle-


dermauskästen je gefälltem Höhlenbaum als unmittelbare Quartierersatzmaßnahme aus-


reichend. Mittel- bis langfristig soll dieses künstliche Höhlenangebot durch sich natürlich 


entwickelnde Baumhöhlen ergänzt und letztlich ablöst werden. 


 


Das Aufhängen von Fledermauskästen als unmittelbarer Quartierersatz besitzt eine hohe 


Wirksamkeit. Die mittel- und langfristige Entwicklung von natürlichen Höhlenbäumen in 


aus der Nutzung genommenen Waldflächen ist ebenfalls eine hoch wirksame Maßnah-


me. Die geplanten Maßnahmen dienen der Erhaltung der ökologischen Funktion von 


Fortpflanzungs- und Ruhestätten (CEF Maßnahmen) und sind in Unterlage 9.2.2: Maß-


nahmen zeichnerisch dargestellt.  


 


Grundsätzlich müssen vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen ihre Funktion erfüllen, bevor 


der Eingriff in den Artenschutz, in diesem Fall das Entfernen von Höhlenbäumen, stattfin-


det. Das Anbringen von geeigneten Kastenquartieren an Bäumen im unmittelbaren Um-


feld übernimmt kurzfristig die Quartierfunktion. 


 


7.2.6.4 Prüfung der Verbotstatbestände unter Berück sichtigung vorgesehener 


Maßnahmen 


Unter Berücksichtigung der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben und der Maßnah-


men zur Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen ist die Prüfung der Verbotstatbestän-


de des § 44 BNatSchG hinsichtlich der Bartfledermäuse wie folgt vorzunehmen:  
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Zusammenfassende Prüfung der Verbotstatbestände  
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemäß § 44 B NatSchG  


(1) Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet oder ihre Entwick-
lungsformen beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 1)? (außer 
bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen oder bei einem 
nicht signifikant erhöhten Tötungsrisiko) 


nein 


(2) Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
gestört (§ 44 (1) Nr. 2)? 


nein 


(3) Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 3)? 


nein 


wenn 
ja: 


Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die öko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt (§ 44 (5))? 


- 


Fazit:  Treten Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ein und ist eine 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG erforderlich? 


nein  


 
Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich  der Bartfledermäuse die Ver-
botstatbestände des § 44 BNatSchG nicht eintreten.  
 


7.2.7 Braunes Langohr (Plecotus auritus)  


7.2.7.1 Gefährdung, Verbreitung, Habitatansprüche 


Das Braune Langohr besitzt in Nordrhein-Westfalen eine Gefährdung unbekannten Aus-


maßes (Rote Liste 2010 NRW: G) und wird deutschlandweit in der Vorwarnliste geführt 


(Rote Liste D: V). Die Art weist innerhalb der atlantischen biogeographischen Region 


Nordrhein-Westfalens einen günstigen Erhaltungszustand auf (LANUV 2014). Es kommt 


in allen Naturräumen verbreitet, mit steigender Tendenz vor. Die Habitatansprüche und 


Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV 2014):  


 


Als Waldfledermaus bevorzugt das Braune Langohr unterholzreiche, mehrschichtige lich-


te Laub- und Nadelwälder mit einem größeren Bestand an Baumhöhlen. Als Jagdgebiete 


dienen außerdem Waldränder, gebüschreiche Wiesen, aber auch strukturreiche Gärten, 


Streuobstwiesen und Parkanlagen im Siedlungsbereich. Braune Langohren jagen bevor-


zugt in niedriger Höhe (0,5-7 m) im Unterwuchs. Die individuell genutzten Jagdreviere 


sind zwischen 1 und 40 ha groß und meist liegen innerhalb eines Radius von bis zu 1,5 


(max. 3) km um die Quartiere. Als Wochenstuben werden neben Baumhöhlen und Nist-


kästen oftmals auch Quartiere in und an Gebäuden (Dachböden, Spalten) bezogen. Die 


kleinen Kolonien bestehen meist aus 5-25 (max. 100) Weibchen. Im Wald lebende Kolo-


nien wechseln alle 1-4 Tage das Quartier. Bisweilen bestehen die Kolonien aus einem 


Quartierverbund von Kleingruppen, zwischen denen die Tiere wechseln können. Die 


Männchen schlafen auch in Spaltenverstecken an Bäumen und Gebäuden. Von Mitte 
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Juni bis Mitte Juli kommen die Jungen zur Welt. Im August werden die Wochenstuben 


aufgelöst. 


 


Im Winter können Braune Langohren in geringer Individuenzahl mit bis zu 10 (max. 25) 


Tieren in unterirdischen Quartieren wie Bunkern, Kellern oder Stollen angetroffen wer-


den. Dort erscheinen sie jedoch meist erst nach anhaltend niedrigen Temperaturen. Die 


Tiere gelten als sehr kälteresistent und verbringen einen Großteil des Winters vermutlich 


in Baumhöhlen, Felsspalten oder in Gebäudequartieren. Bevorzugt werden eher trockene 


Standorte mit einer Temperatur von 2-7 °C. Der Winterschlaf beginnt im Okto-


ber/November und dauert bis Anfang März. In dieser Zeit werden mehrfach die Hangplät-


ze oder auch die Quartiere gewechselt. Als Kurzstreckenwanderer legen Braune Langoh-


ren bei ihren Wanderungen zwischen den Sommer- und Winterlebensräumen selten Ent-


fernungen über 20 km zurück. 


 


Voraussichtlich stammen alle festgestellten Langohrfledermaus-Rufe vom Braunen Lang-


ohr (Plecotus auritus). Insgesamt sind Langohrfledermäuse aufgrund ihrer sehr leisen 


Rufe bei Detektorbegehungen unterrepräsentiert. Bei den Übersichtsbegehungen sicher 


nachgewiesen wurden Langohren Ende Mai im Gehölz am Standort FS IV „Flögemanns 


Esch“ und im August im Gehölzstreifen bei Hof Biecker (FS VII). Am Hof Biecker gelang 


Ende Mai im Rahmen der Schwärmbegehungen ein weiterer sicherer Langohrnachweis. 


Dies lässt darauf schließen, dass sich Langohrfledermäuse während der gesamten Un-


tersuchungszeit in diesen Strukturen aufgehalten haben.  


 


7.2.7.2 Konfliktanalyse 


Der Nachweis dieser Art ist aufgrund ihrer leisen Rufe mit dem Detektor schwierig. Den-


noch wurden Langohren am Gehölz von Hof Biecker sowie an den Alteichen am Flöge-


manns-Esch sicher nachgewiesen. Außerdem besteht an den Altbäumen bei Hof Hach-


mann ein Verdacht auf Langohren. Es ist davon auszugehen, dass das Braune Langoh-


ren an den meisten Gehölzstrukturen mit Altbaumbestand im Untersuchungsgebiet vor-


kommt. Auch wenn Jagdaktivität der Braunen Langohren nicht eindeutig in den Baumbe-


ständen nachgewiesen wurde, entspricht dieser Habitattyp doch den Ansprüchen der Art 


an ihre Jagdgebiete. Braune Langohren haben einen vergleichsweise kleinen Aktionsra-


dius um ihre Quartiere herum. Die Jagdgebiete liegen meist weniger als 1.000 m von 


ihren Quartieren entfernt und sind über strukturnah gelegene Transferwege miteinander 


vernetzt.  
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Besonders im südlichen Untersuchungsgebiet quert die geplante Trasse die Nahrungs-


habitate der Braunen Langohren. Jagende sowie auf dem Transferflug befindliche Brau-


ne Langohren könnten daher mit Fahrzeugen auf der neuen Straße kollidieren. Durch 


den Straßenneubau werden anzunehmende Leitstrukturen von Braunen Langohren zer-


schnitten, sowie Jagdhabitate von Einzeltieren beeinträchtigt oder zerstört. Im Rahmen 


des Straßenneubaus sind Maßnahmen zur Vermeidung von Kollisionen im Querungsbe-


reich mit der Trasse erforderlich. 


 


Insbesondere aufgrund der Nähe der Quartierbäume zur Trasse und der Durchschnei-


dung der Leitstrukturen (Transferwege) insbesondere bei Hof Biecker und am Flöge-


manns-Esch (FS IV) ist das zu erwartende Tötungsrisiko durch Kollision bei der Straßen-


querung (Transferflug) und bei der Nahrungssuche im straßennahen Bereich für das 


Braune Langohr signifikant erhöht. Dies stellt einen Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 


BNatSchG dar. Neben auf dem Transferflug befindlichen Tieren und Tieren auf Nah-


rungssuche können auch vor dem Quartier schwärmende Tiere hiervon berührt werden.  


 


Zudem ist mit der Zerstörung von Quartierbäumen (Verbotstatbestand nach § 44 (1) 


Nr. 3) im Rahmen der Baufeldfreimachung zu rechnen. 


 


7.2.7.3 Vorgesehene Maßnahmen und Bewertung der Wir ksamkeit 


Wie bereits in Kap. 5.3.1 erläutert, wurde der Straßenverlauf im Bereich „Hof Biecker“ so 


verändert, dass weniger Konflikte mit Fledermäusen entstehen. Zusätzlich werden poten-


zielle Zerschneidungswirkungen sowie ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisko für das 


Braune Langohr im Bereich „Flögemanns Esch“ und „Hof Biecker“ durch die bereits im 


Bauentwurf vorgesehene Konzeption von Schutzeinrichtungen und Querungshilfen für 


Fledermäuse ergänzt durch spezifische Bepflanzung, vermieden. 


 


Zur Vermeidung von Kollision des Braunen Langohrs mit dem Straßenverkehr werden 


folgende vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt:  


Flugstraße IV „Flögemanns Esch“ Querungshilfe (Maßn.-Nr. V/ACEF 6, V/ACEF 7) 


Flugstraße VII und VIII „Hof Biecker“ Querungshilfe (Maßn.-Nr. V/ACEF 12, V/ACEF 14) 


Das Gesamtkonzept wurde entsprechend der artspezifischen Ansprüche ausgearbeitet 


(M AQ), weiterhin wurde die Arbeitshilfe für Planung und Gestaltung von Querungshilfen 


für Fledermäuse (BRINKMANN AT. AL., 2012) angewendet. 
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Bei der Entfernung von potenziellen Höhlenbäumen ist das Altgehölz direkt vor der Fäl-


lung gezielt auf das Vorhandensein von Fledermäusen zu untersuchen. Je nach Situation 


des Baumstandortes kommen hier entsprechende Methoden (Baumkletterer, Hubsteiger, 


Endoskop) zum Einsatz. Um eine Tötung von Tieren zu verhindern, ist nach Maßgabe 


eines Fledermausexperten vor Ort das weitere Vorgehen abzustimmen.  


 


Als Ausgleich für den Verlust von potenziellen Quartierbäumen wird ein Heckenabschnitt 


im Bereich „Hof Biecker“ aus der Nutzung herausgenommen (V/ACEF 11). Er enthält einen 


hohen Anteil an starkem Baumholz, und besitzt ein sehr hohes Höhlenpotenzial. Weiter-


hin wird eine Waldfläche südlich „Hof Biecker“ aus der Nutzung genommen (V/ACEF 15). 


Bei einem Nutzungsverzicht können sich langfristig Höhlenbäume entwickeln.  


Zur kurz- und mittelfristigen Stärkung des Quartierangebotes im zentralen Quartierbe-


reich bei Hof Biecker werden im Wald südlich „Hof Biecker“ je verloren gegangenem Höh-


lenbaum 5 Fledermauskästen als unmittelbare Quartierersatzmaßnahme für Baum be-


wohnende Fledermausarten angebracht. Da das Anbringen der Kästen in der aus der 


Nutzung genommenen Waldfläche südlich Hof Biecker nur kurz- und mittelfristig zur Stär-


kung des Quartierangebotes im zentralen Quartierbereich bei Hof Biecker dienen soll, 


sind 5 Fledermauskästen je gefälltem Höhlenbaum als unmittelbare Quartierersatzmaß-


nahme ausreichend. Mittel- bis langfristig soll dieses künstliche Höhlenangebot durch 


sich natürlich entwickelnde Baumhöhlen ergänzt und letztlich ablöst werden.  


 


Das Aufhängen von Fledermauskästen als unmittelbarer Quartierersatz besitzt eine hohe 


Wirksamkeit. Die mittel- und langfristige Entwicklung von natürlichen Höhlenbäumen in 


aus der Nutzung genommenen Waldflächen ist ebenfalls eine hoch wirksame Maßnah-


me. Die geplanten Maßnahmen dienen der Erhaltung der ökologischen Funktion von 


Fortpflanzungs- und Ruhestätten (CEF Maßnahmen) und sind in Unterlage 9.2.2: Maß-


nahmen zeichnerisch dargestellt.  


 


Grundsätzlich müssen vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen ihre Funktion erfüllen, bevor 


der Eingriff in den Artenschutz, in diesem Fall das Entfernen von Höhlenbäumen, stattfin-


det. Das Anbringen von geeigneten Kastenquartieren an Bäumen im unmittelbaren Um-


feld übernimmt kurzfristig die Quartierfunktion. 
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7.2.7.4 Prüfung der Verbotstatbestände unter Berück sichtigung vorgesehener 


Maßnahmen 


Unter Berücksichtigung der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben und der Maßnah-


men zur Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen ist die Prüfung der Verbotstatbestän-


de des § 44 BNatSchG hinsichtlich des Braunen Langohrs wie folgt vorzunehmen:  


    


Zusammenfassende Prüfung der Verbotstatbestände  
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemäß § 44 B NatSchG  


(1) Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet oder ihre Entwick-
lungsformen beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 1)? (außer 
bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen oder bei einem 
nicht signifikant erhöhten Tötungsrisiko) 


nein 


(2) Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
gestört (§ 44 (1) Nr. 2)? 


nein 


(3) Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört (§ 44 (1) Nr. 3)? 


nein 


wenn 
ja: 


Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die öko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt (§ 44 (5))? 


- 


Fazit:  Treten Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ein und ist eine 
Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG erforderlich? 


nein  


 
Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich  des Braunen Langohrs die 
Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht eintrete n.  
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8  Zusammenfassung des Maßnahmenanspruchs  


Entsprechend der Erläuterungen in der artbezogenen Konfliktanalyse und Maßnahmen-


konzeption (Kap. 7) ist zur Vermeidung des Eintretens der artenschutzrechtlichen Ver-


botstatbestände des § 44 (1) BNatSchG aufgrund des Neubaus der K 76n „Westliche 


Entlastungsstraße Steinfurt“ ein Bündel an Maßnahmen erforderlich. Eine Übersicht der 


artbezogenen erforderlichen Artenschutzmaßnahmen mit den Maßnahmennummern des 


LBP befindet sich in Tabelle 24.  


 


Generell sind dieselben Maßnahmen vielfach für verschiedene Arten wirksam und ent-


sprechend zugeordnet. Dies betrifft, neben den bereits erläuterten Maßnahmen hinsicht-


lich Kollisionsschutz und Querungshilfen für verschiedene Fledermaus- und Vogelarten 


(Kap. 5.3) auch verschiedene CEF-Maßnahmen/ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen. 


Im Folgenden werden die aus den verschiedenen Vorgaben resultierenden zeitlichen 


Restriktionen zusammenfassend erläutert sowie auf erforderliche Maßnahmen des Risi-


komanagements, betreffend eine ökologische Baubegleitung und ein Monitoring einge-


gangen.  


 


Alle genannten Maßnahmen sind im LBP dargestellt (s. Unterlage 9.2.2: Maßnahmen-


plan) und in den Maßnahmenblättern ausführlich beschrieben. In Tabelle 24 sind die vor-


gesehenen artenschutzrechtlichen Maßnahmen zusammengefasst. 
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Tabelle 24: Übersicht der artbezogenen relevanten K onflikte und vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung für die detailliert geprüften Arten 


betroffene Arten  zu vermeidender relevanter 
Konflikt  


Maßnahmen (Nr. gemäß LBP)  zeitliche Vorgaben  Monitoring  


Planungsrelevante 
Arten 


 Einsetzen einer Umweltbaubegleitung bei der Baufeld-
freimachung und der Umsetzung von Vermeidungs-
maßnahmen und artenschutzrechtlichen Maßnahmen. 


Rechtzeitiges Umset-
zen der Maßnahmen 
vor Inbetriebnahme der 
Straße. 


- 


alle Brutvogelarten  Tötung von Individuen bei Inan-
spruchnahme von Nestern wäh-
rend der Brutzeit  


zeitliche Vorgaben zum Baubeginn (Maßnahme ohne 
Nr.)   


Beginn der Baufeld-
freimachung nur au-
ßerhalb der Brutzeit 
(01.10.-28.02.)  


- 


Feldsperling  Verlust von 750 m² Habitatfläche 
des Feldsperlings (1 Brutpaar). 
Abnahme der Habitateignung 
innerhalb der Effektdistanz von 
100 m (1 Brutpaar). 


Anlage einer Gehölzfläche (920m²) und einem vorge-
lagerten Gras- Krautsaum (1.170 m²) Anbringen von 3 
Nistkästen für Höhlenbrüter (Maßnahme V/ACEF 8). 


Anlage mindestens ein 
Jahr vor Baubeginn.  


Reinigung und 
Kontrolle der 
Nistkästen 
einmal jährlich 


Waldkauz Lage des Brutstandorts innerhalb 
einer Effektdistanz von 100 m. 
Abnahme der Habitateignung in 
diesem Radius um 20 %. Verlust 
von potenziellen Höhlenbäumen 
durch Baufeldfreimachung. 


Sicherung einer Waldfläche zur Sicherung und Ent-
wicklung von Quartierbäumen Anbringen von 3 Höh-
lenkästen im Waldrandbereich (V/ACEF 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Anlage mindestens ein 
Jahr vor Baubeginn.  


Reinigung und 
Kontrolle der 
Nistkästen 
einmal jährlich 
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betroffene Arten  zu vermeidender relevanter 
Konflikt  


Maßnahmen (Nr. gemäß LBP)  zeitliche Vorgaben  Monitoring  


Alle Fledermausar-
ten 


Starkes Kollisionsrisiko insbeson-
dere im Bereich der gequerten 
Flugstraßen.  


Geschwindigkeitsbegrenzung auf der gesamten Stre-
cke*.  
Verzicht auf Beleuchtung.* 


 - 


Zwergfledermaus  Stark erhöhtes Kollisionsrisiko im 
Bereich gequerter Flugstraßen. 
Trassenquerung an 
8 Flugstraßen.  


Hop-Over an allen betroffenen Flugstraßen. Flugstra-
ßen I, II, IV, VII und VIII: Künstliche Einschnittslage 
durch Anlage von Gabionen und 2,0 m hohem Fleder-
mausschutzzaun. Bäume in Trassennähe möglichst 
erhalten (V/ACEF 1, V/ACEF 2, V/ACEF 3, V/ACEF 4, 
V/ACEF 6, V/ACEF 7, V/ACEF 12, V/ACEF 14).  
Flugstraßen III, V und VI Anlage einer Überflughilfe 
aus 5 m hohen Bäumen und zusätzlichen Gehölz-
pflanzungen (V/ACEF 5, V/ACEF 9, V/ACEF 10). 
 


 - 


Breitflügelfledermaus  Stark erhöhtes Kollisionsrisiko im 
Bereich gequerter Flugstraßen. 
Trassenquerung an 
8 Flugstraßen.  


Hop-Over an allen betroffenen Flugstraßen. Flugstra-
ßen I, II, IV, VII und VIII: Künstliche Einschnittslage 
durch Anlage von Gabionen und 2,0 m hohem Fleder-
mausschutzzaun. Bäume in Trassennähe möglichst 
erhalten (V/ACEF 1, V/ACEF 2, V/ACEF 3, V/ACEF 4, 
V/ACEF 6, V/ACEF 7, V/ACEF 12, V/ACEF 14).  
Flugstraßen III, V und VI Anlage einer Überflughilfe 
aus 5 m hohen Bäumen und zusätzlichen Gehölz-
pflanzungen (V/ACEF 5, V/ACEF 9, V/ACEF 10). 
 


 - 


Großer Abendsegler/  
Kleinabendsegler 


Potenzieller Verlust von Quartier-
bäumen durch die Baufeldfreima-
chung im Bereich Hof Biecker. 
Erhöhtes Kollisionsriesiko im 
quartiernahen Bereich 


Verlegung der Trasse im Bereich Hof Biecker.* 
Hop-Over an Flugstraße VII und VIII. Künstliche Ein-
schnittslage durch Anlage von Gabionen und 2,0 m 
hohem Fledermausschutzzaun. Bäume in Trassennä-
he möglichst erhalten (V/ACEF 12, V/ACEF 14).  
Sichern eines Heckenabschnittes mit sehr hohem Höh-
lenbaumpotenzial  (V/ACEF 11). Sicherung einer Wald-
fläche zur Entwicklung von Quartierbäumen und An-
bringen von 5 Fledermaus-Flachkästen je entfallenen 
Höhlenbaum (V/ACEF 15). 
 


Fällung potenzieller 
Quartierbäume im Be-
reich Hof Biecker zwi-
schen dem 01.10. und 
28.02.  


Reinigung und 
Kontrolle der 
Fledermaus-
Flächkästen 
jährlich im 
Oktober 
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betroffene Arten  zu vermeidender relevanter 
Konflikt  


Maßnahmen (Nr. gemäß LBP)  zeitliche Vorgaben  Monitoring  


Fransenfledermaus  Stark erhöhtes Kollisionsrisiko im 
Bereich „Hof Biecker“ bei Que-
rung der Trasse und Erhöhtes 
Tötungsrisiko bei der Nahrungs-
suche.  


Verlegung der Trasse im Bereich Hof Biecker.* 
Hop-Over an allen betroffenen Flugstraßen. Flugstra-
ßen VII und VIII: Künstliche Einschnittslage durch An-
lage von Gabionen und 2,0 m hohem Fledermaus-
schutzzaun. Bäume in Trassennähe möglichst erhalten 
(V/ACEF 12, V/ACEF 14).  


 - 


Bartfledermaus Stark erhöhtes Kollisionsrisiko im 
Bereich des Quartierstandorts 
„Hof Biecker“. Potenzieller Verlust 
von Quartierbäumen durch die 
Baufeldfreimachung im Bereich 
Hof Biecker. 


Verlegung der Trasse im Bereich Hof Biecker.* 
Hop-Over an allen betroffenen Flugstraßen. Flugstra-
ßen VII und VIII: Künstliche Einschnittslage durch An-
lage von Gabionen und 2,0 m hohem Fledermaus-
schutzzaun. Bäume in Trassennähe möglichst erhalten 
(V/ACEF 12, V/ACEF 14.  
Sichern eines Heckenabschnittes mit sehr hohem Höh-
lenbaumpotenzial  (V/ACEF 11). Sicherung einer Wald-
fläche zur Entwicklung von Quartierbäumen und An-
bringen von 5 Fledermaus-Flachkästen je entfallenen 
Höhlenbaum (V/ACEF 15). 


Fällung potenzieller 
Quartierbäume im Be-
reich Hof Biecker zwi-
schen dem 01.10. und 
28.02.  


Reinigung und 
Kontrolle der 
Fledermaus-
Flächkästen 
jährlich im 
Oktober 


Braunes Langohr Potenzieller Verlust von Quartier-
bäumen durch die Baufeldfreima-
chung im Bereich Hof Biecker. 
Erhöhtes Tötungsrisiko durch 
Kollision im Bereich Flögemanns 
Esch (Flugstraße IV und V). 


Verlegung der Trasse im Bereich Hof Biecker.* 
Hop-Over an allen betroffenen Flugstraßen. Flugstra-
ßen IV, V, VII und VIII: Künstliche Einschnittslage 
durch Anlage von Gabionen und 2,0 m hohem Fleder-
mausschutzzaun. Bäume in Trassennähe möglichst 
erhalten (V/ACEF 6, V/ACEF 7, V/ACEF 12, V/ACEF 12, 
V/ACEF 14).  
Flugstraßen V Anlage einer Überflughilfe aus 5 m ho-
hen Bäumen und zusätzlichen Gehölzpflanzungen 
(V/ACEF 9).  
Sichern eines Heckenabschnittes mit sehr hohem Höh-
lenbaumpotenzial  (V/ACEF 11). Sicherung einer Wald-
fläche zur Entwicklung von Quartierbäumen und An-
bringen von 5 Fledermaus-Flachkästen je entfallenen 
Höhlenbaum (V/ACEF 15). 


Fällung potenzieller 
Quartierbäume im Be-
reich Hof Biecker zwi-
schen dem 01.10. und 
28.02.  


Reinigung und 
Kontrolle der 
Fledermaus-
Flächkästen 
jährlich im 
Oktober 


* = im Bauentwurf bereits berücksichtigte Maßnahme  
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Nachfolgend wird das mögliche Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände er-


läutert.  


 


Tabelle 25: Beurteilung der Verbotstatbestände nach  Durchführung artenschutzrechtlicher 


Vermeidungsmaßnahmen 


Art Verbots-
tatbestand  


Erläuterung 


Feldsperling  keine Auslösung ASP-relevanter Verbot statbestände zu erwar-
ten unter Voraussetzung:  
1. Schaffung eines geeigneten Habitats. 
2. Anbringen von 3 Nistkästen für Höhlenbrüter als Ersatz für 
 Brutplatzverlust 


Waldkauz  keine Auslösung ASP-relevanter Verbotstat bestände zu erwar-
ten unter Voraussetzung:  
1. Schaffung eines geeigneten Habitats. 
2. Anbringen von 3 Höhlenkästen als Ersatz für Brutplatzverlust 


Zwergfle-
dermaus  


 keine Auslösung ASP-relevanter Verbotstatbestände z u erwar-
ten unter Voraussetzung:  
1.  alle Artenschutzmaßnahmen Fledermäuse entlang der Trasse 
(insbes. Verlegung Trassenverlauf Hof Biecker, Querungshilfen 
entlang Strukturen, Geschwindigkeitsregelung, Beleuchtung) wer-
den wie geplant vollumfänglich umgesetzt  
keine direkte Quartierzerstörung zu erwarten 


Breitflügel-
fledermaus  


 keine Auslösung ASP-relevanter Verbotstatbestände z u erwar-
ten unter Voraussetzung:  
1. alle Artenschutzmaßnahmen Fledermäuse entlang der Trasse 
(insbes. Verlegung Trassenverlauf Hof Biecker, Querungshilfen 
keine direkte Quartierzerstörung zu erwarten 


Großer 
Abendsegler  


 keine Auslösung weiterer ASP-relevanter Verbotstatb estönde 
zu erwarten unter Voraussetzung:  
1. alle Artenschutzmaßnahmen Fledermäuse entlang der Trasse 
(insbes. Verlegung Trassenverlauf Hof Biecker, Querungshilfen 
entlang Strukturen, Geschwindigkeitsregelung, Beleuchtung) wer-
den wie geplant vollumfänglich umgesetzt 
2. weitestgehende Vermeidung der Zerstörung einzelner Balz- & 
Quartierbäume im Rahmen der Baufeldfreimachung durch minimale 
seitliche Baufeldfreimachung entlang der Trasse im Bereich von 
Gehölzen 
3. (vorgezogener) Ausgleich für im Rahmen der Baufeldfreima-
chung dennoch unabdingbar verloren gehenden mögliche (Balz-) 
Quartiere in gefällten Höhlenbäumen 
4. ökologische Baubegleitung zu fällender Höhlenbäume zur Ver-
meidung der Tötungsgefahr durch Fällen von möglichen Balz- & 
Quartierbäume 


Kleinabend-
segler  


 keine Auslösung weiterer ASP-relevanter Verbotstatb estönde 
zu erwarten unter Voraussetzung:  
1. alle Artenschutzmaßnahmen Fledermäuse entlang der Trasse 
(insbes. Verlegung Trassenverlauf Hof Biecker, Querungshilfen 
entlang Strukturen, Geschwindigkeitsregelung, Beleuchtung) wer-
den wie geplant vollumfänglich umgesetzt 
2. weitestgehende Vermeidung der Zerstörung einzelner Balz- & 
Quartierbäume im Rahmen der Baufeldfreimachung durch minimale 
seitliche Baufeldfreimachung entlang der Trasse im Bereich von 
Gehölzen 
3. (vorgezogener) Ausgleich für im Rahmen der Baufeldfreima-
chung dennoch unabdingbar verloren gehenden mögliche (Balz-) 
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Art Verbots-
tatbestand  


Erläuterung 


Quartiere in gefällten Höhlenbäumen 
4. ökologische Baubegleitung zu fällender Höhlenbäume zur Ver-
meidung der Tötungsgefahr durch Fällen von möglichen Balz- & 
Quartierbäume 


Fransenfle-
dermaus  


 keine Auslösung ASP-relevanter Verbotstatbestände z u erwar-
ten unter Voraussetzung:  
1. alle Artenschutzmaßnahmen Fledermäuse entlang der Trasse 
(insbes. Verlegung Trassenverlauf Hof Biecker, Querungshilfen 
entlang Strukturen, Geschwindigkeitsregelung, Beleuchtung) wer-
den wie geplant vollumfänglich umgesetzt  


Bartfleder-
mäuse  


 keine Auslösung weiterer ASP-relevanter Verbotstatb estönde 
zu erwarten unter Voraussetzung:  
1. alle Artenschutzmaßnahmen Fledermäuse entlang der Trasse 
(insbes. Verlegung Trassenverlauf Hof Biecker, Querungshilfen 
entlang Strukturen, Geschwindigkeitsregelung, Beleuchtung) wer-
den wie geplant vollumfänglich umgesetzt 
2. weitestgehende Vermeidung der Zerstörung einzelner Balz- & 
Quartierbäume im Rahmen der Baufeldfreimachung durch minimale 
seitliche Baufeldfreimachung entlang der Trasse im Bereich von 
Gehölzen 
3. (vorgezogener) Ausgleich für im Rahmen der Baufeldfreima-
chung dennoch unabdingbar verloren gehenden mögliche (Balz-) 
Quartiere in gefällten Höhlenbäumen 
4. ökologische Baubegleitung zu fällender Höhlenbäume zur Ver-
meidung der Tötungsgefahr durch Fällen von möglichen Balz- & 
Quartierbäume 


Braunes 
Langohr  


 keine Auslösung weiterer ASP-relevanter Verbotstatb estönde 
zu erwarten unter Voraussetzung:  
1. alle Artenschutzmaßnahmen Fledermäuse entlang der Trasse 
(insbes. Verlegung Trassenverlauf Hof Biecker, Querungshilfen 
entlang Strukturen, Geschwindigkeitsregelung, Beleuchtung) wer-
den wie geplant vollumfänglich umgesetzt 
2. weitestgehende Vermeidung der Zerstörung einzelner Balz- & 
Quartierbäume im Rahmen der Baufeldfreimachung durch minimale 
seitliche Baufeldfreimachung entlang der Trasse im Bereich von 
Gehölzen 
3. (vorgezogener) Ausgleich für im Rahmen der Baufeldfreima-
chung dennoch unabdingbar verloren gehenden mögliche (Balz-) 
Quartiere in gefällten Höhlenbäumen 
4. ökologische Baubegleitung zu fällender Höhlenbäume zur Ver-
meidung der Tötungsgefahr durch Fällen von möglichen Balz- & 
Quartierbäume 


 


Durch die Realisierung aller artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaß-


nahmen (CEF-Maßnahmen) wird das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 


BNatSchG verhindert.  
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8.1 Zeitliche Vorgaben  


Baufeldfreimachung  


Im Querungsbereich der Trasse mit den Fledermausflugstraßen (FS I bis FS VIII) sind 


alle im Trassennahen Bereich befindlichen Bäume zu erhalten, da sie eine große Bedeu-


tung für die Entwicklung der Überflughilfe (HopOver) besitzen.  


 


Die Baufeldfreimachung und der Rodungszeitraum für Gehölze sind generell auf den 


Zeitraum zwischen dem 01.10. und 28.02. beschränkt. Ausnahmen sind dann möglich, 


wenn fachlich dargelegt werden kann, dass bestimmte Bauabschnitte für Vogel- und Fle-


dermausarten zum Zeitpunkt der Baufeldfreimachung keine Bedeutung als Brut- bzw. 


Quartierstandort besitzen. Dies ist im Rahmen der vorzusehenden ökologischen Baube-


gleitung in Abstimmung mit der zuständigen Landschaftsbehörde festzulegen.  


 


CEF-Maßnahmen/ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  


Im Hinblick auf die geplanten CEF-Maßnahmen/ Vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 


ist generell die Anlage und Fertigstellung mindestens ein Jahr vor Beeinträchtigung der 


jeweiligen Artenvorkommen bzw. vor Baubeginn zu berücksichtigen.  


 


Kollisionsschutz und Querungshilfen  


Die Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit von Kollisionsschutzmaßnahmen und Querungs-


hilfen muss zum Zeitpunkt der Verkehrsfreigabe gewährleistet sein, da für strukturgebun-


den fliegende Fledermausarten ausschließlich betriebsbedingte Kollisionsrisiken relevant 


sind. Zum Erreichen erforderlicher Wuchshöhen von Leitstrukturen und abschirmenden 


Gehölzen ist die Verwendung größeren Pflanzgutes erforderlich. Grundsätzlich ist ein 


möglichst großer zeitlicher Vorlauf anzustreben, um eine lange vorlaufende Gewöh-


nungsphase bis zur Verkehrsfreigabe zu erreichen.  


 


8.2 Risikomanagement  


8.2.1 Monitoring  


Die Festlegung eines Monitoring für einzelne Artenschutzmaßnahmen erfolgte entspre-


chend der Vorschläge des Leitfadens "Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen" des 


MKUNLV (2013). Zur Erhaltung der ökologischen Funktion und zur kurzfristigen Über-


nahme der Quartierfunktion ist die Installation von 5 Fledermaus-Flachkästen je entfalle-


nem Höhlenbaum für die Arten Große-/ Kleine Bartfledermaus, Großer-/Kleiner Abend-


segler und Braunes Langohr vorgesehen (V/ACEF 15). Nach jetzigem Kenntnisstand sind 
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ca. 4 Höhlenbäume von dem Vorhaben betroffen, so dass ca. 20 Fledermaus-


Flachkästen aufgehängt werden (s. auch Kap. 5.3.2). Die Fledermauskästen müssen 


mindestens 1 Jahr vor Baubeginn angebracht werden um die Funktion zu Beginn der 


Baufeldfreimachung zu erfüllen.  


 


Die Funktionsfähigkeit der Überflughilfen ist vor Verkehrsfreigabe durch einen Fleder-


mausgutachter zu bestätigen. Die Funktionskontrollen müssen nach 1, 3 und 10 Jahren 


wiederholt werden. 


 


Für diese CEF-Maßnahme ist eine maßnahmenbezogene Überwachung und Pflege der 


Ersatzlebensräume erforderlich. Bei Aufhängen der Kästen ist zur Vorbereitung der Über-


wachung der Ersatzquartiere ein Kataster zu erstellen. Dafür ist die Lage der Baum-


standorte mit Fledermauskasten in eine Übersichtskarte einzutragen. Die Koordinaten 


sind festzuhalten und die Maßnahme mit einem Foto zu belegen. Einmal jährlich im Ok-


tober müssen die Fledermauskästen kontrolliert, gereinigt und ggf. repariert oder ergänzt 


werden.  


 


Für den Verlust eines Brutpatzes des Feldsperlings werden in einer vorhandenen Hecke 


geeignete Nisthilfen angebracht. Auch für den Waldkauz kommt es zu einer Reduzierung 


der Habitateignung und zu potenziellem Baumhöhlenverlust. Als Vermeidungsmaßnahme 


werden hier ebenfalls Höhlenquartiere eingebracht. Die Nisthilfen der beiden Vogelarten 


sind jährlich zu kontrolliere und zu reinigen. 


  


8.2.2 Ökologische Baubegleitung  


Bei dem Straßenbauvorhaben ist eine Vielzahl von Arten mit artenschutzrechtlicher Rele-


vanz betroffen. Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung aller Artenschutzmaß-


nahmen, die Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit der Maßnahmen sind, ist generell 


eine ökologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zuständigen Landschaftsbehörde 


vorzusehen. Die Funktionserfüllung der vorgezogenen Vermeidungs- und Ausgleichs-


maßnahmen muss vor Freigabe der Straße gegeben sein. Die dabei wahrzunehmenden 


Aufgaben und zu erfüllenden fachlichen Anforderungen weichen vom Leistungsbild der 


eigentlichen Bauüberwachung ab. 
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9 Zusammenfassung  


Die artenschutzrechtliche Bewertung der durch die Planung der K 76n bedingten mögli-


chen Konflikte in Bezug auf die relevanten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und 


aller Vogelarten erfolgte auf Grundlage aktueller systematischer Kartierungen (2008 und 


2011), Angaben Dritter und Berücksichtigung weiterer potenzieller Artenvorkommen.  


 


Als Kernproblempunkte für die Fledermäuse zeigten sich bei der Trassenplanung der 


K76n in Burgsteinfurt besonders die zahlreichen kopfstarken Flugstraßen vor allem von 


Zwerg- und Breitflügelfledermaus, die an verschiedenen Stellen den geplanten Trassen-


verlauf queren. Zudem wird ein Waldstück durchschnitten, welches nachweislich Quartie-


re von Bartledermäusen und (Balz-)Quartiere von Großen Abendseglern beherbergt. 


Auch die Nutzung einzelner Quartierbäume durch Braune Langohren ist wahrscheinlich. 


Im Rahmen der Baufeldfreimachung an verschiedenen Standorten, jedoch besonders in 


dem angeschnittenen Gehölzbereich bei Hof Biecker müssen auch quartiertaugliche Alt-


bäume (bes. Eichen) gefällt werden. 


 


Aufgrund der bereits im Rahmen der UVS erkennbaren Konflikte, insbesondere im Hin-


blick auf Zerschneidungswirkungen und Kollisionsrisiken von Fledermausarten, wurden 


bereits in den Bauentwurf spezifische Schutzmaßnahmen für Fledermäuse eingearbeitet. 


Diese umfassen neben dem Verschwenken der Trasse im Bereich „Hof Biecker“ zur 


Vermeidung von Konflikten mit Fledermauslebensräumen die Festlegung von Geschwin-


digkeitsbeschränkungen auf 50 km/h und den Verzicht von Beleuchtung entlang der 


Trasse. Durch diese Vermeidungsmaßnahmen werden zahlreiche zu erwartende Konflik-


te im Bereich der Fledermausflugstraßen vermindert oder vermieden. 


 


Baubedingte Beeinträchtigungen von Vogel- und Fledermausarten können bei Einhaltung 


der Vorgaben zur Bauabwicklung vermieden werden.  


 


Die anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen der allgemein verbreiteten Vogel-


arten, der Nahrungsgäste und Durchzügler sowie der absehbar nicht betroffenen Pla-


nungsrelevanten Arten treten mehrheitlich nach Durchführung von Vermeidungsmaß-


nahmen nicht ein. Im Hinblick auf Brutvögel können in Teilbereichen bau- oder anlagebe-


dingte Beanspruchungen von Brutplätzen nicht ausgeschlossen werden. Die durch das 


Vorhaben beanspruchten, potenziell als Nahrungshabitat und Brutrevier für die genann-


ten Arten geeigneten Flächen, einschließlich potenzieller Brutbereiche, sind jedoch im 


Verhältnis zur großräumig verbleibenden, nutzbaren Fläche im Umfeld des Vorhabensbe-
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reiches gering, so dass Ausweichmöglichkeiten für die Arten existieren. Die verlorenge-


gangenen Biotopflächen können über die Eingriffsregelung ausgeglichen werden. Aus-


gleichsmaßnahmen werden im naturräumlichen Zusammenhang realisiert, sie müssen 


nicht zwingend im trassennahen Bereich erfolgen. 


 


Die planungsrelevanten Vogelarten Gartenrotschwanz, Kleinspecht und Rauchschwalbe 


werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Der Verlust von Nahrungshabitaten wird 


im Rahmen der Eingriffsregelung ausgeglichen. 


 


Die Anlage und betriebsbedingte Beeinträchtigungen betroffener planungsrelevanter Vo-


gelarten (Feldsperling und Waldkauz) sowie der betroffenen Fledermausarten (Zwergfle-


dermaus, Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler, Kleinabendsegler, Fransenfleder-


maus, Bartfledermaus, Braunes Langohr) werden einer einzelartbezogene Prüfung un-


terzogen, die das Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 


BNatSchG feststellt. Ergebnis der einzelartbezogenen Prüfung ist, dass durch arten-


schutzrechtliche Maßnahmen das signifikate Tötungsrisiko vermieden werden kann. Wei-


terhin kann ein Eingriff in die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 


durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) vermieden werden.  


 


Die geplanten CEF-Maßnahmen dienen der Kollisionsvermeidung im Bereich der Fle-


dermausflugstraßen durch Herstellen von Überflughilfen (HopOver) und dem Ersatz von 


potenziellen Quartierverlusten mehrerer Fledermausarten durch die Sicherung höhlenrei-


cher Altholzbestände und dem Anbringen von Fledermauskästen. Das Gesamtkonzept 


wurde entsprechend der artspezifischen Ansprüche ausgearbeitet (M AQ), weiterhin wur-


de die Arbeitshilfe für Planung und Gestaltung von Querungshilfen für Fledermäuse 


(BRINKMANN AT. AL., 2012) angewendet. Nach Durchführung der in den zuvor genannten 


Arbeitshilfen genannten Maßnahmen und die Verwendung von Ersatzquartieren bleibt die 


ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-


menhang (§ 44 (5) BNatSchG) erhalten. 


 


Weiterhin sind CEF-Maßnahmen zur Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflan-


zungs- und Ruhestätten des Feldsperlings (1 Brutpaar) und die Anlage von Habitatflä-


chen als Ausgleich für die Reduktion der Habitateignung jeweils eines Brutpaares des 


Feldsperling und des Waldkauzes erforderlich. Die vorgesehenen Maßnahmen sind nach 


dem Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ als hochwirksam eingestuft, so 


dass die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 


Zusammenhang erhalten bleiben (§ 44 (5) BNatSchG).  
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Für die Funktionserfüllung der verschiedenen Maßnahmen ist es erforderlich, dass sämt-


liche Artenschutzmaßnahmen fachlich korrekt umgesetzt werden. Dies wird durch die 


Durchführung einer ökologischen Baubegleitung in Abstimmung mit der zuständigen 


Landschaftsbehörde gewährleistet. Vor der Verkehrsfreigabe ist die Funktionsfähigkeit 


der Fledermaus-Überflughilfen durch einen Fledermausgutachter zu bestätigen. Die 


Funktionskontrolle durch einen Fledermausgutachter soll weiterhin nach 1, 3 und 10 Jah-


ren erfolgen. 


 


Nach Vorgaben des Leitfadens „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ ist die Funkti-


onserfüllung der Ersatzquartieren (Fledermauskästen) für die Fledermausarten Große-/ 


Kleine Bartfledermaus Großer- / Kleiner Abendsegler und Braunes Langohr durch ein 


maßnahmenbezogenes Monitoring zu überwachen.  


  


In der Summe ist bei Umsetzung der geplanten Maßnahmen ein Eintreten der arten-


schutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG in Bezug auf alle nachge-


wiesenen und potenziell vorkommenden relevanten Arten nicht zu erwarten. Ein Aus-


nahmeverfahren gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich.  
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11 Anhang (Prüfprotokolle)  


Entsprechend der Erläuterungen in Kapitel 7 werden die Prüfprotokolle gemäß 


VV-Artenschutz für alle Arten angefertigt, für die eine Detailanalyse erfolgte und bei de-


nen aufgrund nicht ausschließbarer Beeinträchtigungen spezifische Vermeidungsmaß-


nahmen oder vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen sind. Dies umfasst die in 


Kapitel 7 detailliert geprüften Arten Feldsperling, Waldkauz, Zwergfledermaus, Breitflügel-


fledermaus, Großer Abendsegler, Kleinabendsegler, Fransenfledermaus, Bartfledermaus 


und Braunes Langohr. 


 


Für die planungsrelevanten Vogelarten Kleinspecht, Gartenrotschwanz und Rauch-


schwalbe sind Beeinträchtigungen durch das Vorhaben im Voraus auszuschließen 


(s. Kapitel 6.3). Für diese Arten wird daher kein Prüfprotokoll erstellt. 








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 
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B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
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(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 


 


  
  
 
 
 


 
 


 





		FFHAnhang IVArt: On

		europäische Vogelart: Off

		atlantische Region: On

		kontinentale Region: Off
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		gelb: Off

		rot: Off

		A: Off

		B: Off

		C: Off

		ja: Off

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: On

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus)                    

		rlbrd:  V

		rlnrw:  2

		mtb: 3809/ 3810

		Betroffenheiten: Die Breitflügelfledermaus sucht vorrangig im Bereich der von Gehölzen begleiteten Grünlandkomplexe westlich von Burgsteinfurt nach Nahrung. Durch das Vorhaben ist das Tötungsrisiko der Breitflügelfledermaus durch Kollision stark erhöht. Insgesamt wurden 8 Flugstraßen (FS I, II, III, IV, V, VI, VIIa, VIIb und VIII) im Untersuchungsraum nachgewiesen. Da sämtliche verbindende Strukturen zwischen Quartieren und Jagdhabitaten zerschnitten werden kommt es zusätzlich zu einer Summationswirkung. Die Lage der Flugstraßen und Jagdhabitate sind im Übersichtsplan Artenschutz (s. Unterlage 9.4.1) dargestellt.

		vermeidungsmaßnahmen: Im Bereich der Flugstraßen I, II, IV, VII und VIII wird die Entlastungsstraße durch die Aufschüttung einer Rampe und der Anlage von Gabionen in einen künstlichen, ca. 2,0 m tiefen Einschnitt gebracht. Zusätzlich wird ein 2,0 m hoher Fledermausschutzzaun aufgestellt, der ein tiefes Einfliegen der Fledermäuse verhindert (V/ACEF 1, V/ACEF 2, V/ACEF 3, V/ACEF 4, V/ACEF 6, V/ACEF 7, V/ACEF 12, V/ACEF 14).  Bei den Flugstraßen III, V und VI wird durch die Anlage einer Überflughilfe (Hop-Over) aus 4-5 m hohen Bäumen angelegt (V/ACEF 5, V/ACEF 9, V/ACEF 10). Die erforderliche Maßnahmen sind in Kap. 7.2.1.3 beschrieben und im Maßnahmenplan (s. Unterlage 9.2.2, Maßnamenplan und Detailplan I, II und III) dargestellt. Im Zuge der Umsetzung der Maßnahme ist eine ökologische Baubegleitung erforderlich. 

		Auswirkungen: Die in II.2 genannten Maßnahmen sichern eine durchgängige Leitstruktur, so dass eine Wechselbeziehung zwischen Fortpflanzungs- und Ruhestätte und Jagdquartier weiterhin gegeben ist. Weiterhin vermeiden die Überflughilfen ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko. Nach Durchführung der zuvor beschriebenen Maßnahmen bleiben die ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten.

		gruende:  

		alternativen: 

		ehz: 








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 


 


  
  
 
 
 


 
 


 





		FFHAnhang IVArt: Off

		europäische Vogelart: On

		atlantische Region: Off

		kontinentale Region: Off
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		gelb: Off

		rot: Off

		A: Off

		B: Off

		C: Off

		ja: Off

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off
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		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: On

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Feldsperling (Passer montanus)                        

		rlbrd: V

		rlnrw: 3

		mtb: 3809/3810

		Betroffenheiten: Im Bereich des Radweges, im nördl. Untersuchungsgebiet, sind zwei Brutpaare des Feldsperlings betroffen. Ein Brutplatz des Feldsperlings geht durch anlagenbedingte Beanspruchung von ca. 750 m² Habitatfläche verloren. Das Nahrungshabitat des zweiten Brutpaares befindet sich in einem Abstand von ca. 90 m zur Straßentrasse (s. Unterlage 9.4.1, Übersichtsplan Artenschutz). Für beide Brutpaare kommt zu betriebsbedingten Beeinträchtigungen innerhalb der artspezifischen Effektdistanz und damit zu einer Abnahme der Habitateignung.

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung von Auswirkungen des Habitatverlustes für ein Brutpaar des Feldsperlings und dem Auffangen der Funktionsverluste eines Brutpaares innerhalb der Effektdistanz wird in einem Abstand von mehr als 100 m westlich der Trasse  eine Gehölzfläche mit vorgelagertem Gras-Krautsaum (1.170 m²) mit einer Größe von ca. 920 m² angelegt (Maßnahme V/ACEF 8). Zur kurzfristig wirksamen Bereitstellung von Brutmöglichkeiten werden im Bereich der bestehenden Hecke in einem Abstand von 50 m zueinander 3 für den Feldsperling geeignete Nistkästen angebracht (Fluglochdurchmesser ca. 32 mm, Aufhänghöhe > ca. 2,5 m). Die Kästen sind  jährlich im Oktober auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen und zu reinigen. Hinsichtlich der zeitlichen Dauer bis zur Wirksamkeit der Gehölzpflanzung werden Nistkästen vom Feldsperling sehr kurzfristig angenommen. Zur Eingewöhnung ist eine Vorlaufzeit der Gesamtmaßnahme von mindestens einem Jahr vor Baubeginn in den Vorkommensbereichen der Art zu berücksichtigen. Die Maßnahmen ist in Unterlage 9.2.2 Maßnahmenplan dargestellt.

		Auswirkungen: Nisthilfen werden vom Feldsperling teilweise unmittelbar angenommen. Um den Sperlingen eine Raumerkundung und Eingewöhnungszeit zu ermöglichen, sollen die Kästen mit einer Vorlaufzeit von > 1 Jahr aufgehängt werden. Die benötigten Strukturen stehen kurzfristig bereit. Die Habitatansprüche der Art sind gut bekannt. Der Eignungsgrad der Maßnahme ist hoch daher wird die Maßnahme von Experten empfohlen. Die Annahme von Nisthilfen kann für den Feldsperling als gesichert gelten. Im räumlichen Zusammenhang sind ausreichend Nahrungshabitat vorhanden, so dass die vorgesehene Größe der Maßnahmenfläche als ausreichend betrachtet werden kann. Der Erhalt der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang ist durch die Maßnahme kurzfristig gegeben.  

		gruende: 

		alternativen: 

		ehz: 








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 
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		europäische Vogelart: Off

		atlantische Region: Off

		kontinentale Region: On
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		gelb: Off

		rot: Off

		A: Off

		B: Off

		C: Off

		ja: Off

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: On

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Fransenfledermaus (Myotis nattererii)                  

		rlbrd: -

		rlnrw: -

		mtb: 3809/3810

		Betroffenheiten: Aufgrund der Habitatstruktur kann angenommen werden, dass sich Fransenfledermäuse regelmäßig im Untersuchungsraum aufhalten. Im Bereich der Gehölzstrukturen besonders am Hof Biecker liegen nachgewiesene sowie potenzielle Nahrungshabitate von Fransenfledermäusen. Jagende sowie auf dem Transferflug befindliche Fransenfledermäuse könnten hier mit Fahrzeugen auf der neuen Straße kollidieren. Durch den Straßenneubau werden potenzielle Leitstrukturen von Fransenfledermäusen zerschnitten, sowie Jagdhabitate von Einzeltieren beeinträchtigt oder zerstört. Teile der auf Gattungsebene bestimmmten Myotis-Rufe stammen vermutlich von Fransenfledermäusen. Die Myotis-Vorkommen sind im Übersichtsplan Artenschutz (s. Unterlage 9.4.1) dargestellt. 

		vermeidungsmaßnahmen: Potenzielle Zerschneidungswirkungen und Kollisionsrisiken der Fransenfledermaus im Bereich „Hof Biecker“ (Flugstraße VII und VIII) werden durch die Anlage einer Querungshilfen in diesem Bereich fast vollständig vermieden. Der Bauentwurf sieht eine künstliche Einschnittslage durch Anlage von Gabionen und einen 2,0 m hohen Fledermausschutzzaun vor. Zur Vermeidung von Kollision von Fransenfledermäusen mit dem Straßenverkehr werden folgende vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt: V/A CEF 12 und V/A CEF 14. Die erforderliche Maßnahmen sind im Maßnahmenplan (s. Unterlage 9.2.2, Maßnamenplan und Detailplan III) dargestellt. Im Zuge der Umsetzung der Maßnahme ist eine ökologische Baubegleitung erforderlich. 

		Auswirkungen: Die in II.2 genannten Maßnahmen vermeiden ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko bei Transferflügen. Der Verlust an Nahrungshabitaten wird im Rahmen der Eingriffsregelung ausgeglichen und führt zu keiner erheblichen  Beeinträchtigung im artenschutzrechtlichen Sinn. Nach Durchführung der unter II.2 beschriebenen vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF) bleiben die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten.

		gruende: 

		alternativen: 

		ehz: 








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 


 


  
  
 
 
 


 
 


 





		FFHAnhang IVArt: On

		europäische Vogelart: Off

		atlantische Region: On

		kontinentale Region: Off
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		gelb: Off

		rot: Off

		A: Off

		B: Off

		C: Off

		ja: Off

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: On

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)                    

		rlbrd:   V

		rlnrw:  R/ V

		mtb: 3809/ 3810

		Betroffenheiten: Der gesamte strukturreiche Land¬schaftsgürtel im Westen von Burgsteinfurt kann als Nahrungsgebiet des Großen Abendseglers betrachtet werden. Im Untersuchungsraum wurden einige Jagdgebiete und Balzqartiere nachgewiesen. Der Große Abendsegler fliegt regelmäßig in großer Höhe, eine Kollision mit dem Straßenverkehr ist grundsätzlich als gering anzusehen, allerdings stellt ein trassennahes Balzquartier ein erhöhtes Kollisionsrisiko für den Großen Abendsegler dar. Die Zerstörung von Balz- und Quartierbäumen im Bereich der "Hof Biecker" (Flugstraße VII und VIII) kann nicht ausgeschlossen werden. Die Vorkommen des Abendseglers (Gattung) sind im Übersichtsplan Artenschutz (s. Unterlage 9.4.1) dargestellt.

		vermeidungsmaßnahmen: Der Bauentwurf sieht eine künstliche Einschnittslage durch Anlage von Gabionen und einen 2,0 m hohen Fledermausschutzzaun vor. Zur Vermeidung von Kollision des Großen Abendseglers mit dem Straßenverkehr werden folgende vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt: V/A CEF 12 und V/A CEF 14. Weiterhin wird ein Heckenabschnitt mit sehr hohem Höhlenbaumpotenzial gesichert (V/A CEF 11) und in einer Waldfläche Quartierbäume entwickelt. Hier werden 5 Fledermaus-Flächkästen je entfallenem Höhlenbaum angebracht (V/ACEF 15). Bei der Baufeldfreimachung werden die Bäume auf Fledermausquartiere untersucht und gesichert. Die erforderlichen Maßnahmen sind im Maßnahmenplan (s. Unterlage 9.2.2, Maßnahmenplan und Detailplan III) dargestellt. Im Zuge der Umsetzung der Maßnahme ist eine ökologische Baubegleitung erforderlich.

		Auswirkungen: Nach Durchführung der unter II.2 genannten Maßnahmen kommt es zu keinem signifikat erhöhten Tötungsrisiko des Großen Abendseglers durch Fahrzeugkollisionen. Sollten bei der Baufeldfreimachung Quartiere des Kleinen Abendseglers betroffen sein werden die Tiere gesichert. Die geplanten Maßnahmen dienen der Erhaltung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (CEF-Maßnahmen) im räumlichen Zusammenhang sowie der Kollisionsvermeidung. 

		gruende: 

		alternativen: 

		ehz: 








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 


 


  
  
 
 
 


 
 


 





		FFHAnhang IVArt: On

		europäische Vogelart: Off

		atlantische Region: On

		kontinentale Region: Off

		grün: Off

		gelb: On

		rot: Off

		A: Off

		B: Off

		C: Off

		ja: Off

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: On

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Kleiner Abendsegler (Nyctalus leiseri)                    

		rlbrd:   G

		rlnrw:   V

		mtb: 3809/ 3810

		Betroffenheiten: Der gesamte strukturreiche Land¬schaftsgürtel im Westen von Burgsteinfurt kann als Nahrungsgebiet des Kleinen Abendseglers betrachtet werden. Im Untersuchungsraum wurden einige Jagdgebiete und Balzqartiere nachgewiesen. Der Kleine Abendsegler fliegt regelmäßig in großer Höhe, eine Kollision mit dem Straßenverkehr ist grundsätzlich als gering anzusehen. Die Zerstörung von Balz- und Quartierbäumen im Bereich der "Hof Biecker" (Flugstraße VII und VIII) kann nicht ausgeschlossen werden. Die Vorkommen des Abendseglers (Gattung) sind im Übersichtsplan Artenschutz (s. Unterlage 9.4.1) dargestellt. 

		vermeidungsmaßnahmen: Der Bauentwurf sieht eine künstliche Einschnittslage durch Anlage von Gabionen und einen 2,0 m hohen Fledermausschutzzaun vor.  Zur Vermeidung von Kollision des Kleinen Abendseglers mit dem Straßenverkehr werden folgende vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt: V/A CEF 12, V/A CEF 14. Weiterhin wird ein Heckenabschnitt mit sehr hohem Höhlenbaumpotenzial gesichert (V/A CEF 11) und eine Waldfläche südl. "Hof Biecker" gesichert und Quartierbäume entwickelt. Hier werden 5 Fledermaus-Flächkästen je entfallenem Höhlenbaum angebracht (V/A CEF 15). Bei der Baufeldfreimachung werden die Bäume auf Fledermausquartiere untersucht und gesichert. Die erforderliche Maßnahmen sind im Maßnahmenplan (s. Unterlage 9.2.2, Maßnamenplan und Detailplan III) dargestellt. Im Zuge der Umsetzung der Maßnahme ist eine ökologische Baubegleitung erforderlich.

		Auswirkungen: Nach Durchführung der unter II.2 genannten Maßnahmen kommt es zu keinem signifikat erhöhten Tötungsrisiko des Kleinen Abendseglers durch Fahrzeugkollisionen. Sollten bei der Baufeldfreimachung Quartiere des Kleinen Abendseglers betroffen sein werden die Tiere gesichert. Die geplanten Maßnahmen dienen der Erhaltung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (CEF-Maßnahmen) im räumlichen Zusammenhang sowie der Kollisionsvermeidung. 

		gruende: 

		alternativen: 

		ehz: 








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 


 


  
  
 
 
 


 
 


 





		FFHAnhang IVArt: Off

		europäische Vogelart: On

		atlantische Region: Off

		kontinentale Region: On

		grün: On

		gelb: Off

		rot: Off

		A: Off

		B: Off

		C: Off

		ja: Off

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: On

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Waldkauz (Strix aluco)                                    

		rlbrd: -

		rlnrw: -

		mtb: 3809/3810

		Betroffenheiten: Durch direkte bau- oder anlagenbedingte Beeinträchtigungen geht kein Bruthabitat des Waldkauzes verloren, allerdings kann es im Zuge der Baufeldfreimachung zu einem Verlust von potenziellen Höhlenbäumen kommen. Der betroffene Brutstandort eines Waldkauzes befindet sich im Bereich "Hof Biecker" in einer Entfernung von ca. 90 m zur geplanten Straßentrasse, so dass es hier zu einer betriebsbedingten Beeinträchtigung dieser Art kommt. Der Waldkauz ist als Art mit mittlerer Lärmempfindlichkeit eingestuft. Innerhalb dieser Zone beträgt die Abnahme der Habitateignung 20%. Die Lage des Brutstandortes ist im Übersichtsplan Artenschutz (s. Unterlage 9.4.1) dargestellt.

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung von Auswirkungen auf den Waldkauz sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Als Ausgleich für die Abnahme der Habitateignung wird aus einem außerhalb der Effektdistanz befindlichen Intensivgrünland ein artenreiches Grünland entwickelt und ein Waldrandabschnitt aus der Nutzung genommen (V/A CEF 13). In den Randbereichen werden 11 Obstbäume und auf der Grünlandfläche zwei Baumgruppen mit je 3 Stieleichen gepflanzt. Im vorhandenen Waldrandbereich werden 3 Höhlenkästen angebracht, so dass ein freier An- und Abflug des Waldkauzes gesichert ist. Die artspezifischen Höhlenkästen besitzen einen Durchmesser von mindestens 25 cm, einem Fluglochdurchmesser von > 11x12 cm und einer Aufhänghöhe von mindestens 4 m. Die Nisthilfen werden jährlich im Oktober kontrolliert und gereinigt. Hinsichtlich der zeitlichen Dauer bis zur Wirksamkeit des Nutzungsverzichts werden Nistkästen vom Waldkauz sehr kurzfristig angenommen. Zur Eingewöhnung ist eine Vorlaufzeit der Gesamtmaßnahme von mindestens einem Jahr vor Baubeginn in den Vorkommensbereichen der Art zu berücksichtigen. Die Maßnahmen ist in Unterlage 9.2.2 Maßnahmenplan dargestellt.

		Auswirkungen: Durch den Nutzungsverzicht des Waldrandabschnittes, der Anlage von Nahrungshabitaten und der kurzfristigen Sicherung von Bruthabitaten durch das Einbringen von Nisthilfen (V/A CEF 13) wird eine Wirksamkeit von Verbotstatbeständen vermieden. Die Sicherung von altholzreichen Baumstandorten erfüllt die Funktion sofort bzw. in der nächsten Brutperiode. Die Nisthilfen sind ab der nächsten Brutperiode wirksam. Nisthilfen müssen mit einer Vorlaufzeit von > 1 Jahr aufgehängt werden. Diese Maßnahme betrifft Teilhabitat / ist i.d.R. nur in Kombination mit der zuvor genannten Maßnahmen wirksam. Der Erhalt der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang ist durch die geplanten Maßnahmen kurzfristig gegeben. 

		gruende: 

		alternativen: 

		ehz: 








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 


 


  
  
 
 
 


 
 


 





		FFHAnhang IVArt: On

		europäische Vogelart: Off

		atlantische Region: On

		kontinentale Region: Off

		grün: On

		gelb: Off

		rot: Off

		A: Off

		B: Off

		C: Off

		ja: Off

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: On

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistellus)                      

		rlbrd:   -

		rlnrw:   -

		mtb: 3809/ 3810

		Betroffenheiten: Die Zwergfledermaus nutzt im Prinzip alle geeigneten Vegetationsstrukturen (Gehölzsäume, Baumreihen, Hecken, Waldränder, aber auch Gärten) im Untersuchungsraum als Nahrungshabitat. Insgesamt wurden 8 Flugstraßen (FS I, II, III, IV, V, VI, VII und VIII) im Untersuchungsraum nachgewiesen. Die Flugstraßen dienen der Zwergfledermaus regelmäßig auch als Jagdhabitat. Große Teile des Untersuchungsraums dienen der Zwegfledermaus als Nahrungshabitat. Die Lage der Flugstraßen und Jagdhabitate sind im Übersichtsplan Artenschutz (s. Unterlage 9.4.1) dargestellt.

		vermeidungsmaßnahmen: Im Bereich der Flugstraßen I, II, IV, VII und VIII wird die Entlastungsstraße durch die Aufschüttung einer Rampe und der Anlage von Gabionen in einen künstlichen, ca. 2,0 m tiefen Einschnitt gebracht. Zusätzlich wird ein 2,0 m hoher Fledermausschutzzaun aufgestellt, der ein tiefes Einfliegen der Fledermäuse verhindert (V/ACEF 1, V/ACEF 2, V/ACEF 3, V/ACEF 4, V/ACEF 6, V/ACEF 7, V/ACEF 12, V/ACEF 14).  Bei den Flugstraßen III, V und VI wird ein Tieffliegen der Zwergfledermäuse durch die Anlage einer Überflughilfe (Hop-Over) aus 4-5 m hohen Bäumen vermieden (V/ACEF 5, V/ACEF 9, V/ACEF 10). Die erforderliche Maßnahmen sind in Kap. 7.2.1.3 beschrieben und im Maßnahmenplan (s. Unterlage 9.2.2, Maßnamenplan und Detailplan I, II und III) dargestellt. Im Zuge der Umsetzung der Maßnahme ist eine ökologische Baubegleitung erforderlich. 

		Auswirkungen: Die in II.2 genannten Maßnahmen sichern eine durchgängige Leitstruktur, so dass eine Wechselbeziehung zwischen Fortpflanzungs- und Ruhestätte und Jagdquartier weiterhin gegeben ist. Der Verlust an Nahrungshabitaten wird im Rahmen der Eingriffsregelung ausgeglichen und führt zu keiner erheblichen  Beeinträchtigung im artenschutzrechtlichen Sinn. Nach Durchführung der unter II.2 beschriebenen vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF) bleiben die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten. Weiterhin liegt durch die Überflughilfen das Kollisionsrisiko unterhalb der Signifikanzschwelle.

		gruende:  

		alternativen: 

		ehz: 
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Karte 4: Detailkarte Fledermausuntersuchung -
           Flugstraßen und Quartiere


(Übersichtskarte)
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1 : 2.500


Dezernat III / 66 Straßenbauamt


Übersichtsplan Artenschutz


Datum Zeichen
bearbeitet
gezeichnet
geprüft


Maßstab:


Artenschutzrechtlich relevante Arten
Vögel


Feldsperling
Gartenrotschwanz
Kleinspecht
Rauchschwalbe
Waldkauz


Fe
Gr
Ks
Rs
Wk


Fortpflanzungs- und Ruhestätte
Punktuell


Flächig


Art


Fledermäuse


Zwergfledermaus
Breitflügelfledermaus
Gattung Mausohren (Fransenfledermaus, Große/Kleine Bartfledermaus)
Gattung Langohren (Braunes Langohr)
Gattung Abendsegler (Großer Abendsegler, Kleinabendsegler)


Zw
Bf
GMo
GLo
GAs


Verbotstatbestände
Art


Art


Art


Artbezeichnung
rot


schwarz


Verbotstatbestand nach § 42 Abs. 1 BNatSchG nicht vermeidbar -
Ausnahmezulassung nach § 43 Abs. 8 BNatSchG ist erforderlich!


Verbotstatbestand nach § 42 Abs. 1 BNatSchG tritt nicht ein -
(unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen)


Verbotstatbestand nach § 42 Abs. 1 BNatSchG tritt nicht ein -
(Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen nicht erforderlich)


!
Technische Planung


Effektdistanzen und kritische Schallpegel planungsrelevanter Arten


Abk. Vogelart Kritischer
Schallpegel


Effektdistanz in 
Bezug auf den
Brutstandort


Vermeidungsmaßnahmen
Überflughilfe (Hop-Over)


Fledermausschutzzaun
Strauch-/Heckenanpflanzung
Extensivgrünland


Trasse des geplanten Vorhabens


Artspezifische
Gruppen-
einteilung


Feldsperling
Gartenrotschwanz
Kleinspecht
Rauchschwalbe
Waldkauz


Gruppe 5
Gruppe 4
Gruppe 4
Gruppe 5
Gruppe 2


Fe
Gr
Ks
Rs
Wz


100m
100m
200m
100m
500m


-
-
-
-


58 dB(A) tags.


vom Fahr-
bahnrand
bis 100m


vom 100m
bis zur
Effektdistanz


20%
20%
20%
20%
20% 0%


0%


-
-


-


Wirkdistanzen
Belastungszone 50 Meter 
(indirekte Projektwirkungen) Effektdistanz 100 Meter 


V V


Breitflügelfledermaus
Nutzungsintensität


Hoch


Mittel


Gering


Hoch


Mittel


Gering


Mittel


Gering


Zwergfledermaus Gattung Mausohren


1+368


1+452


1+492


1+700


1+900


2+000


2+050


2+091


2+155


2+200


2+300


2+350


2+400


2+500


2+600


2+650


2+7
00


2+
77


4


1+800


Punktuell (Quartier / Balzquartier)


Flächig (Jagdhabitate)


1
9.4.1


Art


Höhlenbäume       (Nummerierung siehe Text und Bestands-/Konfliktplan)


14


1213a 13b


10


11


9


Sicherung und Entwicklung
von Gehölzbeständen


Wechselbeziehungen zwischen Teilebensräumen


Zw Bf


Zw Bf


Zw GMo


BfZw


BfZw


Bf
Zw


GMo


Bf
Zw


Bf
Zw


Bf
Zw


GMo
Bf


Zw
60


SCHMELZER  Die Ingenieure
Wasser  Umwelt  Verkehr
Am Sportzentrum 11 49479 Ibbenbüren
Tel.: 05451 / 9418-0  Fax: 05451 / 9418-99
post@schmelzer-ingenieure.de


Datum Zeichen
bearbeitet
gezeichnet
geprüft


Rad.
Nie.


April 2014
April 2014


Festgestellt gemäß Beschluss vom heutigen
Tage.


Münster, den .................................................


               Bezirksregierung Münster
                 Dezernat 25 / Verkehr
               -Planfestellungsbehörde-
                         im Auftrag


(Dienstsiegel)
   ............................................................
                       Unterschrift


Satzungsgemäß auslegen:
in der Zeit vom ............................................
                 bis   ............................................
in der Stadt Steinfurt ...................................
....................................................................
Zeit und Ort der Auslegung sind mindestens
eine Woche vor der Auslegung ortsüblich
bekanntgemacht worden.


Stadt Steinfurt .............................................
(Dienstsiegel)
   ...............................................................
                         Unterschrift


Gras-/Krautsaum


V/ACEF 15 Maßnahmen Nr.


=  Ausgleichsmaßnahme
Erläuterung der Maßnahme
A


=  VermeidungsmaßnahmeV
=  Artenschutzrechtliche Maßnahme zur Erhaltung der ökologischen Funktion
   der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (continuous ecological functionality) 


CEF


9


Unterlage:
Blatt-Nr.:


Aufgestellt:


Projekt: K 76n, Westliche Entlastungsstraße Steinfurt


Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Kreis Steinfurt
Dez. III/Straßenbauamt
im Auftrag


Feststellungsentwurf


Steinfurt, den 05. Mai 2014 gez. Selker


gez. Schmelzer


April 2014 Lütke Lanfer





